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Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen

KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (KanAm Grund) 

(nachstehend »Gesellschaft« genannt) LEADING CITIES INVEST 

(nachstehend »Sondervermögen« genannt)  

16. April 2026

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der für die Tätigung der 

Anlage eingegangenen Vertragsbeziehungen 

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem LEADING CITIES INVEST-

Fonds (LEADING CITIES INVEST) erfolgt auf der Grundlage des 

Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes und der »Allge-

meinen Anlagebedingungen« in Verbindung mit den »Besonderen 

Anlagebedingungen« in der jeweils geltenden Fassung. Die »All-

gemeinen Anlagebedingungen« und die »Besonderen Anlagebe-

dingungen« sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt auf 

den Seiten 67 ff. abgedruckt. Dieser Verkaufsprospekt ist dem am 

Erwerb eines Anteils an dem LEADING CITIES INVEST Interessier-

ten zusammen mit dem Basisinformationsblatt und dem letzten 

veröffentlichten Jahresbericht sowie dem ggf. nach dem Jahres-

bericht veröffentlichten Halbjahresbericht rechtzeitig vor Ver-

tragsschluss in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung 

zu stellen. Der am Erwerb eines Anteils Interessierte ist zudem 

über den jüngsten Nettoinventarwert des LEADING CITIES INVEST 

zu informieren.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklä-

rungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf von Anteilen 

auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in 

dem Verkaufsprospekt oder dem Basisinformationsblatt enthal-

ten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Ver-

kaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbe-

richt und den ggf. nach dem Jahresbericht veröffentlichten 

Halbjahresbericht.

Die KanAm Grund und der LEADING CITIES INVEST sind und werden 

nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 

1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Son-

dervermögens sind und werden nicht gemäß dem United States 

Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den 

Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staa-

ten von Amerika registriert. Anteile des LEADING CITIES INVEST 

dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person 

oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Am 

Erwerb von Anteilen Interessierte müssen ggf. darlegen, dass sie 

keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Perso-

nen erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. Zu den US-

Personen zählen natürliche Personen, wenn sie ihren Wohnsitz in 

den Vereinigten Staaten haben. US-Personen können auch Perso-

nen- oder Kapitalgesellschaften sein, wenn sie etwa gemäß den 

Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, -Territoriums 

oder einer US-Besitzung gegründet werden.

Die in diesem Verkaufsprospekt genannten Informationen und das 

LEADING CITIES INVEST-Sondervermögen sind nicht für den Ver-

trieb an natürliche oder juristische Personen bestimmt, die in 

Frankreich ansässig sind.

Die ladungsfähige Anschrift sowie Handelsregisternummer und 

gesetzliche Vertreter der Gesellschaft sind auf der letzten Seite 

dieses Verkaufsprospektes genannt. 

Dem Vertragsverhältnis zwischen Gesellschaft und Anleger  

sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches Recht 

zugrunde gelegt. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Ver-

tragsverhältnis ist der Sitz der Gesellschaft, sofern der Anleger 

keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Anleger, die Ver-

braucher sind (siehe die nachstehende Definition) und in einem 

anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen 

Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Laut § 303 Abs. 1 KAGB 

sind sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften in deut-

scher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung 

zu versehen. Die Gesellschaft wird ferner die gesamte Kommuni-

kation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat sich 

zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher

schlichtungsstelle verpflichtet. Bei Streitigkeiten können Verbrau-

cher die Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesver-

band Investment und Asset Management e. V. (im Folgenden »BVI«) 

als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die Gesell-

schaft nimmt an dem Verfahren dieser Schlichtungsstelle teil.

Die Kontaktdaten der Ombudsstelle für Investmentfonds lauten: 

Büro der Ombudsstelle des BVI  

Bundesverband Investment und Asset Management e. V. 

Unter den Linden 42, 10117 Berlin 

Telefon: (030) 6449046-0 

Telefax: (030) 6449046-29 

E-Mail:  info@ombudsstelle-investmentfonds.de 

www.ombudsstelle-investmentfonds.de
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Verbraucher sind natürliche Personen, die in den LEADING CITIES 

INVEST zu einem Zweck investieren, der überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken handeln. 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen oder 

Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem Wege zustande 

gekommen sind, können sich Verbraucher auch an die Online-

Streitbeilegungsplattform der EU wenden (www.ec.europa.eu/con-

sumers/odr). Als Kontaktadresse der KVG kann dabei folgende 

E-Mail angegeben werden: info@kanam-grund.de. Die Plattform  

ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den 

Parteien lediglich den Kontakt zu einer zuständigen nationalen 

Schlichtungsstelle.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des  

Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über 

Finanzdienstleistungen können sich die Verbraucher auch an die 

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank,  

Postfach 100602 in 60006 Frankfurt, http://www.bundesbank.de/

de/service/schlichtungsstelle , wenden. Das Recht, die Gerichte 

anzurufen, bleibt von einem Schiedsverfahren unberührt.

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermögen 

aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen 

Geschäftsräume desjenigen zustande, der die Anteile verkauft 

oder den Verkauf vermittelt hat, hat der Käufer das Recht, seine 

Kauferklärung in Textform und ohne Angabe von Gründen inner-

halb einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu widerrufen. Über 

das Recht zum Widerruf wird der Käufer in der Durchschrift der 

Kaufabrechnung belehrt. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, 

wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermit-

telt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Ein Widerrufsrecht 

besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass (i) entweder 

der Käufer keine natürliche Person ist, die das Rechtsgeschäft zu 

einem Zweck abschließt, der nicht ihrer beruflichen Tätigkeit zuge-

rechnet werden kann (Verbraucher), oder (ii) es zur Verhandlung 

auf Initiative des Käufers gekommen ist, d. h. er den Käufer zu den 

Verhandlungen aufgrund vorhergehender Bestellung des Käufers 

aufgesucht hat. Bei Verträgen, die ausschließlich über Fernkom-

munikationsmittel (z. B. Briefe, Telefonanrufe, E-Mails) zustande 

gekommen sind (Fernabsatzverträge), besteht kein Widerrufsrecht.

Die zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände 

stehen gemäß § 245 KAGB im Eigentum der Gesellschaft, die sie 

treuhänderisch für die Anleger verwaltet. Der Anleger wird durch 

den Erwerb der Anteile Treugeber und hat schuldrechtliche 

Ansprüche gegen die Gesellschaft. Mit den Anteilen sind keine 

Stimmrechte verbunden.

Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der 

Zivilprozessordnung, ggf. dem Gesetz über die Zwangsvollstre-

ckung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da 

die Gesellschaft inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner 

Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung.

Der jeweils gültige Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht enthält 

aktuelle Angaben über die Gremien sowie über das gezeichnete 

und eingezahlte Kapital und die Eigenmittel der Gesellschaft und 

der Verwahrstelle.
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Kurzprofil des LEADING CITIES INVEST

ISIN/WKN: DE0006791825 / 679182

Investitionsstrategie: Offenes Immobiliensondervermögen gemäß Art. 8 Offenlegungsverordnung, das in Immo­
bilien, die überwiegend in den Metropolen Europas und in den USA belegen sind, investiert

Kategorisierung nach Offenlegungsver­

ordnung (SFDR)/MiFID II

 

Artikel-8-plus-Fonds seit 1. August 2022 (ESG-Produkt)

Basiswährung: Euro

Auflegungsdatum: 15. Juli 2013 / Hereinnahme ersten Anlegerkapitals: 20. November 2013

Laufzeit des Sondervermögens: Unbefristet

Erstausgabepreis: 100 EUR zuzüglich Ausgabeaufschlag

Erwerb und Veräußerung von Anteilen: Bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der Verwahrstelle und  
anderen Kreditinstituten

Ausgabeaufschlag: Gemäß Vertragsbedingungen bis zu 5,5 % des Anteilwerts; zurzeit: 5,5 % des Anteilwerts

Rücknahmeabschlag: Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.

Verwaltungsvergütung p. a.: Bis zu 1,5 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende 
eines jeden Monats errechnet wird; derzeit: 1,0 % jährlich

Verwahrstellenvergütung p. a.: Bis zu 0,05 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende 
eines jeden Monats errechnet wird; derzeit: 0,05 % jährlich

Bau- und Kaufvergütung: Bis zu 2,0 % des Anschaffungsaufwandes, des Verkaufspreises bzw. der Bau-/ Umbauauf­
wendungen der jeweiligen Immobilie

Verbriefung der Anteile: Globalurkunden, keine effektiven Stücke

Ertragsausschüttung: Mai eines jeden Jahres; ausgeschüttet werden im Wesentlichen die nicht zur Kosten­
deckung verwendeten Erträge aus Immobilien, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 
und Liquiditätsanlagen. Die Ausschüttung mindert den Anteilpreis entsprechend.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Berichterstattung:  
Jahresbericht

 
zum 31. Dezember, erscheint spätestens vier Monate nach dem Stichtag

Halbjahresbericht zum 30. Juni, erscheint spätestens zwei Monate nach dem Stichtag
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Sondervermögen 

Bezeichnung, Zeitpunkt der Auflegung, Laufzeit

Das Sondervermögen ist ein Immobilien-Sondervermögen im 

Sinne des KAGB. Es trägt die Bezeichnung LEADING CITIES INVEST.  

Es wurde am 15. Juli 2013 für unbegrenzte Dauer aufgelegt.

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen 

Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem 

Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelasse-

nen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen 

in Form von Sondervermögen an. Der LEADING CITIES INVEST gehört 

nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft.

Der Geschäftszweck des Sondervermögens ist auf die Kapitalan-

lage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer 

kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten 

Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unter-

nehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegen-

stände ist ausgeschlossen. In welche Vermögensgegenstände die 

Gesellschaft die Gelder der Anleger anlegen darf und welche 

Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem 

KAGB, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Investment-

steuergesetz (nachfolgend »InvStG«) und den Anlagebedingungen, 

die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesell-

schaft regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemei-

nen und einen Besonderen Teil (»Allgemeine Anlagebedingungen« 

und »Besondere Anlagebedingungen«). Anlagebedingungen für 

ein Investmentvermögen müssen vor deren Verwendung von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (»BaFin«) 

genehmigt werden. 

Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen zum  
Risikomanagement
Der Verkaufsprospekt, die »Allgemeinen Anlagebedingungen« und 

»Besonderen Anlagebedingungen«, das Basisinformationsblatt 

sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos 

erhältlich bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle M.M.Warburg & 

CO (AG & Co.) KGaA. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risiko
managements dieses Sondervermögens, die Risikomanagement-
methoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und 
Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegen
ständen dieses Sondervermögens sind in elektronischer Form 
einzusehen unter www.LCI-Fonds.de. 

Anlagebedingungen und Verfahren für deren Änderung 

Die »Allgemeinen Anlagebedingungen« und die »Besonderen 

Anlagebedingungen« sind in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt.

Die Anlagebedingungen können von der Gesellschaft geändert 

werden. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der 

Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs

aufsicht (nachfolgend »BaFin«). Änderungen der Anlagegrund-

sätze des Fonds sind nur unter der Bedingung zulässig, dass die 

Gesellschaft den Anlegern anbietet, ihre Anteile – unter Berück-

sichtigung der jeweiligen individuell geltenden Halte- und Kündi-

gungsfristen (siehe Seite 44) – entweder ohne weitere Kosten 

zurückzunehmen oder ihre Anteile gegen Anteile an Investment-

vermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos 

umzutauschen, sofern derartige Investmentvermögen von der 

Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Kon-

zern verwaltet werden.

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und 

darüber hinaus auf der Homepage www.LCI-Fonds.de bekannt 

gemacht. Im Fall von anlegerbenachteiligenden Änderungen der 

Vergütungen und Aufwendungserstattungen oder anlegerbenach-

teiligenden Änderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte 

sowie im Falle von Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze 

des Sondervermögens werden die Anleger außerdem über ihre 

depotführenden Stellen in einer verständlichen Art und Weise per 

dauerhaftem Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer 

Form, informiert. Diese Information umfasst die wesentlichen 

Inhalte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen 

und ihre Hintergründe sowie einen Hinweis darauf, wo und auf wel-

che Weise weitere Informationen erlangt werden können. Im Falle 

von Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die Anle-

ger zusätzlich über ihre Rückgaberechte bzw. mögliche 

Umtauschrechte zu informieren.



13

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekannt-

gabe im Bundesanzeiger in Kraft. Im Fall der Änderungen von 

Regelungen zu den Vergütungen und Aufwandserstattungen 

sowie der Anlagegrundsätze treten diese vier Wochen nach 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft. Wenn solche Ände-

rungen den Anleger begünstigen, kann mit Zustimmung der BaFin 

ein früherer Zeitpunkt bestimmt werden. Änderungen der bisheri-

gen Anlagegrundsätze des Sondervermögens treten ebenfalls 

frühestens vier Wochen nach Bekanntmachung in Kraft. 

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft für das in diesem Verkaufspros-

pekt näher beschriebene Sondervermögen ist die am 5. Oktober 

2000 gegründete KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH 

(nachstehend »Gesellschaft« genannt) mit Sitz in Frankfurt am 

Main. Sie ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des 

Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) in der Rechtsform einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Angaben über die Zusammensetzung der Geschäftsführung, des 

Aufsichtsrates, der externen Bewerter und über die Gesellschafter 

sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital und die 

Eigenmittel der Gesellschaft und der Verwahrstelle sind in der 

Übersicht auf Seite 98 f. des Verkaufsprospektes dargestellt. Sich 

ergebende Änderungen können den regelmäßig zu erstellenden 

Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden.

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch die 

Verwaltung von Fonds ergeben, die nicht der OGAW-Richtlinie ent-

sprechen, sogenannte alternative Investmentvermögen (»AIF«), 

und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter 

zurückzuführen sind, abgedeckt durch: Eigenmittel in Höhe von 

wenigstens 0,01 % des Werts der Portfolios aller verwalteten AIF, 

wobei dieser Betrag jährlich überprüft und angepasst wird. Diese 

Eigenmittel sind von dem angegebenen Kapital umfasst.

Verwahrstelle

Identität der Verwahrstelle

Für den LEADING CITIES INVEST hat die M.M.Warburg & CO (AG & 

Co.) KGaA mit Sitz in Hamburg das Amt der Verwahrstelle über-

nommen. Sie ist Kreditinstitut nach deutschem Recht. 

Weitere Angaben zur Verwahrstelle finden Sie auf der Seite 98 

dieses Verkaufsprospektes.

Aufgaben der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle wurde mit der Prüfung des Eigentums der für 

Rechnung des Sondervermögens tätigen Gesellschaft sowie der 

laufenden Überwachung des Bestandes an Immobilien, Beteili-

gungen an Immobilien-Gesellschaften und der sonstigen nicht 

verwahrfähigen Vermögensgegenstände beauftragt. Des Weite-

ren ist sie mit der Verwahrung der zum Sondervermögen gehören-

den Bankguthaben, soweit diese nicht bei anderen Kreditinstituten 

angelegt sind, Geldmarktinstrumente, Wertpapiere und Invest-

mentanteile, die im Rahmen der Liquiditätshaltung gehalten wer-

den, beauftragt. Dies entspricht den Regelungen des KAGB, das 

eine Trennung der Verwaltung und Verwahrung des Sondervermö-

gens vorsieht. 

Die Wertpapiere und Einlagenzertifikate des Sondervermögens 

werden von der Verwahrstelle in gesonderten Depots/Sperrdepots 

verwahrt, soweit sie nicht bei anderen Verwahrern in gesonderten 

Depots/Sperrdepots gehalten werden. Die Bankguthaben des Son-

dervermögens werden von der Verwahrstelle auf gesonderten Kon-

ten/Sperrkonten gehalten, soweit sie nicht bei anderen Kreditinsti-

tuten auf gesonderten Konten/Sperrkonten verwahrt werden. Zur 

Sicherung der Interessen der Anleger ist bei jeder Veräußerung 

oder Belastung einer Immobilie die Zustimmung der Verwahrstelle 

erforderlich. Die Verwahrstelle hat darüber hinaus zu prüfen, ob die 

Anlage auf gesonderten Konten/Sperrkonten oder in gesonderten 

Depots/Sperrdepots eines anderen Kredit-institutes, einer Wertpa-

pierfirma oder eines anderen Verwahrers mit dem KAGB und den 

Anlagebedingungen des Sondervermögens vereinbar ist. Wenn 

dies der Fall ist, hat sie die Zustimmung zur Anlage zu erteilen. 

Im Grundbuch ist für jede einzelne Immobilie, soweit sie nicht über 

eine Immobilien-Gesellschaft für Rechnung des Sondervermö-

gens gehalten wird, ein Sperrvermerk zugunsten der Verwahr-

stelle eingetragen. Verfügungen über Immobilien ohne Zustim-

mung der Verwahrstelle sind deshalb ausgeschlossen. Sofern bei 

ausländischen Immobilien die Eintragung der Verfügungsbe-

schränkung in ein Grundbuch oder ein vergleichbares Register 
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nicht möglich ist, wird die Gesellschaft die Wirksamkeit der Verfü-

gungsbeschränkung in anderer geeigneter Form sicherstellen. 

Weiterhin hat die Verwahrstelle bei Beteiligungen an Immobilien-

Gesellschaften die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, wie 

sie nachfolgend dargestellt sind, zu überwachen. Verfügungen der 

Gesellschaft über Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 

bedürfen der Zustimmung der Verwahrstelle. Verfügungen der 

Immobilien-Gesellschaft über Immobilien sowie Änderungen des 

Gesellschaftsvertrages bzw. der Satzung der Immobilien-Gesell-

schaft bedürfen der Zustimmung der Verwahrstelle, sofern die 

Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an der Immobilien-Gesell-

schaft hält.

Sie hat sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der 

Anteile sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des KAGB 

und den Anlagebedingungen des Sondervermögens entsprechen. 

Sie hat dafür zu sorgen, dass bei den für gemeinschaftliche Rech-

nung der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb 

der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt. Des Weiteren hat 

die Verwahrstelle dafür zu sorgen, dass die Erträge des Sonder-

vermögens gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes und den 

Anlagebedingungen verwendet werden und die zur Ausschüttung 

bestimmten Erträge auszuzahlen. 

Unterverwahrung

Die Verwahrstelle hat Verwahraufgaben auf folgende andere 

Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen:

•	 �Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main,

•	 �Clearstream Banking S.A., Luxemburg,

•	 �SIS Sega Intersettle AG, Zürich,

•	 �Brown Brothers Harriman & Co., 

•	 �Boston Morgan Stanley AG, Frankfurt am Main,

•	 �EUREX, Frankfurt am Main,

•	 �JP Morgan F+O, London,

•	 �Metzler Fund Exchange, Frankfurt am Main,

•	 �Den Danske Bank A/S, Kopenhagen,

•	 �Franklin Templeton Investments, Frankfurt am Main, und

•	 �LGT Bank in Liechtenstein AG, Liechtenstein. 

Haftung der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegen-

stände, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung von einer anderen 

Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im Falle des Verlustes 

eines solchen Vermögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle 

gegenüber dem Sondervermögen und dessen Anlegern, außer der 

Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs der Ver-

wahrstelle zurückzuführen. Für Schäden, die nicht im Verlust eines 

Vermögensgegenstandes bestehen, haftet die Verwahrstelle 

grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den Vor-

schriften des KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat. 

Zusätzliche Informationen

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern Informa-

tionen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle und ihren Pflich-

ten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen Interessenkon-

flikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder 

der Unterverwahrer.

Risikohinweise

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Sonder-

vermögen sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise 

zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthal-

tenen Informationen sorgfältig lesen und diese bei ihrer Anlage-

entscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer 

dieser Risiken kann für sich genommen oder zusammen mit 

anderen Umständen die Wertentwicklung des Sondervermögens 

bzw. der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegen-

stände nachteilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf 

den Anteilwert auswirken. 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Sondervermögen zu einem 

Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Sondervermögen befind

lichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines 

Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in das Son-

dervermögen investierte Kapital nicht oder nicht vollständig 

zurück. Der Anleger könnte sein in das Sondervermögen investier-

tes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren. Wertzuwächse 

können nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist auf 

die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über 

das vom Anleger investierte Kapital hinaus besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufspro-

spekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten kann die Wert-

entwicklung des Sondervermögens durch verschiedene weitere 

Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt werden, die derzeit 

nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden 

Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine Aussage über die 
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Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder  

die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken. 

Risiken einer Fondsanlage

Die nachstehenden Risiken können sich nachteilig auf den Anteil-

wert, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom 

Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken.

Schwankung des Fondsanteilwerts

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Sonderver-

mögens, geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten 

Anteile. Der Wert des Sondervermögens entspricht dabei der 

Summe der Marktwerte aller Vermögensgegenstände im Fonds-

vermögen abzüglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlich-

keiten des Sondervermögens. Der Fondsanteilwert ist daher von 

dem Wert der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegen-

stände und der Höhe der Verbindlichkeiten des Sondervermögens 

abhängig. Schwankungen entstehen bei Immobilien-Sonderver-

mögen u. a. durch unterschiedliche Entwicklungen an den Immobi-

lienmärkten. Auch negative Wertentwicklungen sind möglich. Sinkt 

der Wert dieser Vermögensgegenstände oder steigt der Wert der 

Verbindlichkeiten, so fällt der Fondsanteilwert. 

•	 Mindestbindung für Anleger

Anleger können auf Änderungen der Rahmenbedingungen (z. B. 

fallende Immobilienpreise) nur nach Einhaltung der Mindesthalte-

dauer von 24 Monaten und der zwölfmonatigen Rückgabefrist 

reagieren. Dies kann sich im Falle einer drohenden Aussetzung der 

Rücknahme von Anteilen negativ auswirken. 

•	 Preisänderungsrisiko für Anleger

Während der Mindesthaltefrist von 24 Monaten und der zwölfmo-

natigen Kündigungsfrist können Wertverluste auftreten, indem  

der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Ein-

standspreis fällt. Damit besteht das Risiko, dass der durch den 

Anleger erzielte Rücknahmepreis niedriger als der Ausgabepreis 

zum Zeitpunkt des Anteilerwerbs oder als der Rücknahmepreis zum 

Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung ist. Anleger 

erhalten in diesem Fall weniger Geld zurück, als sie im Zeitpunkt des 

Anteilerwerbs oder der Rückgabeerklärung erwartet haben.

Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch steuerliche 

Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den 

individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann 

künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbe-

sondere unter Berücksichtigung der individuellen steuerlichen 

Situation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen Steuer-

berater wenden. 

Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Die Gesellschaft darf die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

zeitweilig aussetzen. Hierbei ist zwischen drei Fallkonstellationen 

zu unterscheiden:

1.	 Aussetzung wegen außergewöhnlicher Umstände (§ 98 KAGB) 

Die Gesellschaft darf die Ausgabe und die Rücknahme aussetzen, 

sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Ausset-

zung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforder-

lich erscheinen lassen. Solche Umstände können insbesondere 

sein: Unvorhergesehene Marktschließungen, Handelsbeschrän-

kungen, die Schließung von Handelsplätzen oder ein kritischer 

Cybervorfall, der das Sondervermögen, die Gesellschaft und/oder 

die Betriebsfähigkeit eines Dienstleisters der Gesellschaft beein-

trächtigt; Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögenswer-

ten, schwerwiegende Liquiditätsprobleme (z. B. erhebliche Rück-

gabeverlangen) oder Situationen, in denen der Verkauf von 

Vermögensgegenständen zu Abschlägen oder erheblichen Ver-

wässerungseffekten führen könnte; wirtschaftliche oder politische 

Krisen, Naturkatastrophen sowie die Aufdeckung erheblicher kri-

mineller Aktivitäten. 

Während dieses Zeitraums kann der Anleger seine Anteile nicht 

zurückgeben und Anteile am Sondervermögen können nicht 

erworben werden. Es besteht das Risiko, dass die Anteile nicht 

zum vom Anleger gewünschten Zeitpunkt liquidiert werden kön-

nen.

2.	 Aufsichtsrechtliche Anordnung der BaFin (§ 98 KAGB) 

Daneben kann die BaFin nach Anhörung der Gesellschaft anord-

nen, dass die Gesellschaft die Ausgabe und Rücknahme der 

Anteile auszusetzen oder wiederaufzunehmen hat. Dies geschieht 

insbesondere dann, wenn Risiken für den Anlegerschutz oder die 

Finanzstabilität bestehen oder die Gesellschaft im Fall mangeln-

der Liquidität der Verpflichtung zur Aussetzung der Rücknahme 

nicht nachkommt. 

3.	 Aussetzung wegen mangelnder Liquidität (§ 257 KAGB) 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Rücknahme der Anteile auszu-

setzen, wenn die liquiden Mittel zur Zahlung des Rücknahmeprei-

ses und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-

tung nicht mehr ausreichen oder nicht sogleich zur Verfügung 

stehen (siehe Abschnitt „Rücknahmeaussetzung und Beschlüsse 

der Anleger“ im Verkaufsprospekt sowie „Ausgabe und Rück-
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nahme von Anteilen, Rücknahmeaussetzung“ in § 12 der Allgemei-

nen Anlagebedingungen).

Eine Rückgabe der Anteile ist während der Aussetzung ausge-

schlossen. Es besteht das Risiko einer dauerhaften Aussetzung 

bis hin zur Auflösung des Sondervermögens.

Gemeinsame Risiken bei Aussetzung 

Unabhängig vom Grund der Aussetzung bestehen für Anleger fol-

gende Risiken: Auch im Fall einer Aussetzung kann der Anteilwert 

sinken, beispielsweise wenn die Gesellschaft gezwungen ist, 

Immobilien während der Aussetzung unter Verkehrswert zu veräu-

ßern (Wertminderungsrisiko). Der Anteilpreis nach Wiederauf-

nahme der Rücknahme von Anteilen kann niedriger liegen als der-

jenige vor Aussetzung (Preisrisiko). Der Anleger kann seine Anteile 

während des Zeitraums der Aussetzung nicht zurückgeben; für 

den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm 

geplante Haltedauer nicht realisieren kann und ihm ggf. wesentli-

che Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur 

Verfügung stehen oder insgesamt verlorengehen (Verfügbarkeits-

risiko). Zudem besteht das Risiko, dass Anteile über einen Sekun-

därmarkt (z. B. Börse) nur mit erheblichen Abschlägen veräußert 

werden können.

Die Gesellschaft wird die Anteile erst nach der Wiederaufnahme 

der Anteilrücknahme zu dem dann jeweils gültigen Rücknahme-

preis zurücknehmen.

Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmigung 

der BaFin ändern (siehe Abschnitt »Anlagebedingungen und Ver-

fahren für deren Änderung« auf Seite 12 f.). Dadurch können auch 

Rechte des Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa 

durch eine Änderung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik des 

Sondervermögens ändern, oder sie kann die dem Sondervermö-

gen zu belastenden Kosten erhöhen. 

Auflösung des Sondervermögens

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Sonder-

vermögens durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darü-

ber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht zu kündigen. 

Ab Bekanntmachung ihrer Kündigung ist die Gesellschaft ver-

pflichtet, das Sondervermögen abzuwickeln und die Erlöse aus der 

Veräußerung der Vermögenswerte des Sondervermögens an die 

Anleger entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteiligung zu vertei-

len. Endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft in anderen Fäl-

len als durch Kündigung und Auflösung des Sondervermögens, 

beispielsweise wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen 

der Gesellschaft eröffnet wird, wickelt die Verwahrstelle das Son-

dervermögen ab. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass 

er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. Wenn 

die Fondsanteile nach Abwicklung aus dem Depot des Anlegers 

ausgebucht werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet 

werden.

Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermö-

gens auf einen anderen Investmentfonds (Verschmelzung)

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des 

Sondervermögens auf ein anderes Immobilien-Sondervermögen 

übertragen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall ohne 

weitere Kosten zurückgeben oder kostenlos in Anteile eines ande-

ren Immobilien-Sondervermögens, das mit den bisherigen Anlage-

grundsätzen vereinbar ist, umtauschen. Dies gilt gleichermaßen, 

wenn die Gesellschaft sämtliche Vermögensgegenstände eines 

anderen Immobilien-Sondervermögens auf dieses Immobilien-

Sondervermögen überträgt. Der Anleger muss daher im Rahmen 

der Übertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung 

treffen. Bei einer Rückgabe des Anteils können Ertragsteuern 

anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile an einem 

Immobilien-Sondervermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsät-

zen kann der Anleger mit Steuern belastet werden, etwa wenn der 

Wert der erhaltenen Anteile höher ist als der Wert der alten Anteile 

zum Zeitpunkt der Anschaffung.

Übertragung des Sondervermögens auf eine andere Kapitalver-

waltungsgesellschaft

Die Gesellschaft kann das Sondervermögen auf eine andere Kapi-

talverwaltungsgesellschaft übertragen. Das Sondervermögen 

bleibt dadurch zwar unverändert, wie auch die Stellung des 

Anlegers. Der Anleger muss aber im Rahmen der Übertragung 

entscheiden, ob er die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft für 

ebenso geeignet hält wie die bisherige. Wenn er in das Sonderver-

mögen unter neuer Verwaltung nicht investiert bleiben möchte, 

muss er seine Anteile zurückgeben. Hierbei können Ertragsteuern 

anfallen.

Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen 

gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Sonder

vermögens kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es 

bestehen keine Garantien der Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich 

einer bestimmter Mindestzahlung bei Rückgabe oder eines 

bestimmten Anlageerfolgs des Sondervermögens. Anleger können 

somit einen niedrigeren als den ursprünglich angelegten Betrag 

zurückerhalten. Ein bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausgabe-
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aufschlag kann zudem insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer 

den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar aufzehren. 

Risiken der negativen Wertentwicklung des Sondervermögens 

(Marktrisiko)

Die unten stehenden Risiken können die Wertentwicklung des 

Sondervermögens bzw. der im Sondervermögen gehaltenen Ver-

mögensgegenstände beeinträchtigen und sich damit nachteilig 

auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital 

auswirken. 

Wesentliche Risiken aus der Immobilieninvestition, der Beteili-

gung an Immobilien-Gesellschaften und der Belastung mit einem 

Erbbaurecht

Immobilieninvestitionen unterliegen Risiken, die sich auf den 

Anteilwert durch Veränderungen bei den Erträgen, den Aufwen-

dungen und dem Verkehrswert der Immobilien auswirken können. 

Dies gilt auch für Investitionen in Immobilien, die von Immobilien-

Gesellschaften gehalten werden. Die nachstehend beispielhaft 

genannten Risiken stellen keine abschließende Aufzählung dar. 

•	 Neben der Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen gibt es speziell im Grundbesitz liegende Risiken, wie 

Leerstände, Mietrückstände und Mietausfälle, die sich u. a. aus der 

Veränderung der Standortqualität oder der Mieterbonität ergeben 

können. Zudem besteht das Risiko, dass die künftig erzielbaren 

Mieten/Pachten niedriger ausfallen als geplant, bspw. weil der 

Spielraum für Miet- und Pachterhöhungen insbesondere aufgrund 

der wirtschaftlichen, rechtlichen (z. B. durch den Erlass einer sog. 

»Mietpreisbremse«) und steuerlichen Rahmenbedingungen oder 

aus objektspezifischen Gründen stärker eingeschränkt ist als er-

wartet. Veränderungen der Standortqualität können zur Folge 

haben, dass der Standort für die gewählte Nutzung nicht mehr 

geeignet ist. Der Gebäudezustand kann Instandhaltungsaufwen-

dungen erforderlich machen, die nicht immer vorhersehbar sind. 

Zur Begrenzung dieser Risiken strebt die Gesellschaft eine hohe 

Drittverwendungsfähigkeit der Immobilien und eine viele Branchen 

umfassende Mieterstruktur an. Durch laufende Instandhaltung 

und Modernisierung oder Umstrukturierung der Immobilien soll 

deren Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. verbessert werden.

•	 Immobilien können Risiken u.a. durch Brand, Blitzschlag, Explosio-

nen oder durch Naturgefahren, z. B. durch Sturm, Überschwem-

mung, Hochwasser, Erdbeben (Schäden aus Naturgefahren auch 

»Elementarschäden« genannt), Krieg und/oder aus Terrorakten 

(Terror-/Terrorismusrisiko) ausgesetzt sein und erheblich beschä-

digt oder ganz oder teilweise zerstört werden. Ferner gehen von ei-

nem Grundstück oder Gebäude vielfältige Gefahren aus, die erhebli-

che Personenschäden Dritter, die auch zum Tod führen können, 

und/oder Schäden am Eigentum Dritter verursachen können (z. B. 

durch das Lösen von Gebäudeteilen, gebrochene Wasserleitungen 

oder durch nicht geräumten Schnee) mit der Folge, dass der Fonds 

hohen Schadensersatzforderungen Drittgeschädigter ausgesetzt 

sein könnte (auch »Grundbesitzhaftungsrisiken« genannt). 

 

Die Gesellschaft ist bestrebt, diese Risiken durch Versicherungen 

abzusichern, sofern solche zu wirtschaftlich vertretbaren Konditio-

nen verfügbar sind. Es kann jedoch sein, dass Versicherungen zur 

Abdeckung solcher Risiken gar nicht angeboten werden oder der 

Versicherungsschutz nicht ausreichend ist, um die vorgenannten 

Risiken und daraus resultierende Schäden abzudecken. Auch gibt 

es bestimmte Risiken, so zum Beispiel solche durch Elemen-

tarschäden, Terrorrisiken und Grundbesitzhaftungsrisiken, welche 

Versicherer nur bei Geltung von Entschädigungshöchstgrenzen 

(auch »Versicherungslimit« genannt) zu wirtschaftlich vertretbaren 

Konditionen versichern oder – wie im Fall von Kriegsrisiken – über-

haupt nicht versichern. Ein Versicherungslimit bedeutet, dass die 

Summen, die durch einen Versicherer für sämtliche in einer Versi-

cherungsperiode (üblicherweise ein Zeitraum von zwölf Monaten) 

auftretenden Schäden zur Entschädigung zur Verfügung stehen, 

auf einen bestimmten Höchstbetrag beschränkt sind.  

 

Zudem akzeptieren Versicherer im Regelfall die Geltung solcher 

Entschädigungshöchstgrenzen nur noch über größere Immobili-

enportfolios hinweg, d.h. nicht mehr für ein einzelnes Immobilien-

Sondervermögen. So gilt ein Versicherungslimit für Elemen-

tarschäden regelmäßig nicht nur für die Immobilien des Sonder-

vermögens, sondern für sämtliche Immobilien aller weiteren 

Immobilien-Sondervermögen, die von der Verwaltungsgesell-

schaft verwaltet werden. Das Versicherungslimit für Terrorrisiken 

gilt üblicherweise – oder wie im Fall von Grundbesitzhaftungsrisi-

ken gegebenenfalls – für sämtliche Immobilien aller in Immobilien 

investierenden Investmentportfolios, die von der Gesellschaft und 

ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Realisieren 

sich innerhalb einer Versicherungsperiode Risiken aus Elemen-

tarschäden, Terrorrisiken und/oder Grundbesitzhaftungsrisiken, 

für die die mit den jeweiligen Versicherern vereinbarten Entschädi-

gungshöchstgrenzen nicht ausreichen, zum Beispiel weil das Ver-

sicherungslimit bereits durch Immobilien anderer von der Gesell-

schaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwalteter Immobi-

lienportfolios aufgebraucht wurde, so besteht ggf. nur ein 

teilweiser, im schlimmsten Falle kein Versicherungsschutz für die 

Immobilien, die zum Sondervermögen gehören. Dadurch könnte 

das Sondervermögen – im Fall von Elementarschäden und/oder 

Schäden aus Terrorrisiken je nach Risiko und Umfang des Versi-

cherungsschutzes – sein in die jeweilige Immobilie investiertes 
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Kapital und – mangels Mietertrags – auch prognostizierte Einnah-

men ganz oder teilweise verlieren. Im Zusammenhang mit der ge-

schädigten oder zerstörten Immobilie eingegangene Verpflichtun-

gen, z. B. Verpflichtungen aus vereinbarten Hypotheken oder 

Grundschulden, müssten zudem weiterhin erfüllt werden. Schäden 

und Haftungsrisiken, die nur teilweise oder gar nicht versichert 

sind, könnten sich also infolge des Eintritts der vorstehend be-

schriebenen Risiken im erheblichen Maße negativ auf die Rendite 

des Sondervermögens und damit den Anteilwert des Anlegers 

auswirken. Auch bei bestehendem Versicherungsschutz wird das 

Sondervermögen üblicherweise einen Selbstbehalt zu tragen ha-

ben, was eine ebensolche negative Auswirkung auf die Rendite 

des Sondervermögens und den Anteilwert des Anlegers haben 

kann.  

 

Ohne selbst von einem Kriegs- oder Terrorakt oder Elementar-

schadensereignis betroffen zu sein, kann eine Immobilie ferner 

wirtschaftlich entwertet werden, wenn der Immobilienmarkt der 

betroffenen Region nachhaltig beeinträchtigt wird und die Mieter-

suche dadurch erschwert bzw. unmöglich ist. Solche indirekten 

Schäden sind in aller Regel nicht versicherbar.

•	 Risiken aus Altlasten (wie Bodenverunreinigungen, Asbest-Ein-

bauten) werden insbesondere beim Erwerb von Immobilien sorg-

fältig geprüft (ggf. durch Einholung von entsprechenden Bewerter-

gutachten). Trotz aller Sorgfalt sind Risiken dieser Art jedoch nicht 

vollständig auszuschließen.

•	 Bei der Projektentwicklung können sich Risiken z. B. durch Ände-

rungen in der Bauleitplanung und Verzögerungen bei der Erteilung 

der Baugenehmigung ergeben. Baukostenerhöhungen und Fertig-

stellungsrisiken werden nach Möglichkeit durch entsprechende 

Regelungen mit den Vertragspartnern und deren sorgfältige Aus-

wahl entgegengewirkt. Auf verbleibende Risiken ist hier jedoch 

ebenso hinzuweisen wie darauf, dass der Erfolg der Erstvermie-

tung von der Nachfragesituation im Zeitpunkt der Fertigstellung 

abhängig ist.

•	 Immobilien können mit Baumängeln behaftet sein. Diese Risiken 

sind auch durch sorgfältige technische Prüfung des Objekts und 

ggf. Einholung von Bewertergutachten bereits vor dem Erwerb 

nicht vollständig auszuschließen.

•	 Beim Erwerb von Immobilien im Ausland sind Risiken, die sich 

aus der Belegenheit der Immobilien ergeben (z. B. abweichende 

Rechts- und Steuersysteme, unterschiedliche Interpretationen 

von Doppelbesteuerungsabkommen, unterschiedliche Auffassun-

gen bei der Ermittlung von Verrechnungspreisen bzw. bei der Ein-

künfteabgrenzung und Veränderungen der Wechselkurse), zu be-

rücksichtigen. Zudem kann sich die Entwicklung der Rechtspre-

chung nachteilig oder vorteilhaft auf die Immobilieninvestitionen 

auswirken. Auch sind bei ausländischen Immobilien das erhöhte 

Verwaltungsrisiko sowie etwaige technische Erschwernisse, ein-

schließlich des Transferrisikos bei laufenden Erträgen oder Veräu-

ßerungserlösen, in Betracht zu ziehen. Bei der Anlage in Fremd-

währung und bei Geschäften in Fremdwährung bestehen Wäh-

rungschancen und -risiken. 

•	 Bei Veräußerung einer Immobilie können selbst bei Anwendung 

größter kaufmännischer Sorgfalt Gewährleistungsansprüche des 

Käufers oder sonstiger Dritter entstehen, für die das Sonderver-

mögen haftet.

•	 Beim Erwerb von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 

sind Risiken, die sich aus der Gesellschaftsform ergeben, Risiken 

im Zusammenhang mit dem möglichen Ausfall von Gesellschaf-

tern und Risiken der Änderung der steuerrechtlichen und gesell-

schaftsrechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dies 

gilt insbesondere, wenn die Immobilien-Gesellschaften ihren Sitz 

im Ausland haben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im 

Falle des Erwerbs von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaf-

ten diese mit nur schwer erkennbaren Verpflichtungen belastet 

sein können. Schließlich kann es für den Fall der beabsichtigten 

Veräußerung der Beteiligung an einem ausreichend liquiden 

Sekundärmarkt fehlen.

•	 Immobilieninvestitionen können fremdfinanziert werden. Dies 

erfolgt zur Erzielung eines sog. Leverage-Effektes (Steigerung der 

Eigenkapitalrendite, indem Fremdkapital zu einem Zinssatz unter-

halb der Objektrendite aufgenommen wird) und/oder bei im Aus-

land belegenen Liegenschaften oder Immobilien-Gesellschaften 

zur Währungsabsicherung (Kreditaufnahme in der Fremdwährung 

des Belegenheitsstaates). Die Darlehenszinsen können steuerlich 

geltend gemacht werden, sofern die jeweils anwendbaren Steuer-

gesetze dies zulassen. Bei in Anspruch genommener Fremdfinan-

zierung wirken sich Wertänderungen der Immobilien verstärkt auf 

das eingesetzte Eigenkapital des Sondervermögens aus, z. B. würde 

sich bei einer 50 %igen Kreditfinanzierung die Wirkung eines Min-

derwertes der Immobilie auf das eingesetzte Fondskapital im Ver-

gleich zu einer vollständigen Eigenkapitalfinanzierung verdoppeln.

•	 Bei Belastung einer Immobilie mit einem Erbbaurecht besteht 

das Risiko, dass der Erbbauberechtigte seinen Verpflichtungen 

nicht nachkommt, insbesondere den Erbbauzins nicht zahlt. In die-

sem und in anderen Fällen kann es zu einem vorzeitigen Heimfall 

des Erbbaurechts kommen. Die Gesellschaft muss dann eine an-
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dere wirtschaftliche Nutzung der Immobilie anstreben, was im Ein-

zelfall schwierig sein kann. Dies gilt sinngemäß auch für den Heim-

fall nach Vertragsablauf. Schließlich können die Belastungen der 

Immobilie mit einem Erbbaurecht die Fungibilität einschränken, 

d. h., die Immobilie lässt sich möglicherweise nicht so leicht veräu-

ßern wie ohne eine derartige Belastung.

Wesentliche Risiken aus der Liquiditätsanlage

Sofern das Sondervermögen im Rahmen seiner Liquiditätsanla-

gen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile 

hält, ist zu beachten, dass diese Anlagen auch Risiken enthalten. 

Wertveränderungsrisiken

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung 

des Sondervermögens investiert, unterliegen Risiken. So können 

Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensge-

genstände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und 

Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. 

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt 

insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wie-

derum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den 

wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den 

jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursent-

wicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale 

Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 

Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf Verän-

derungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines 

Emittenten zurückzuführen sein.

Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögens-

gegenstände. Dies gilt auch für die im Sondervermögen gehalte-

nen Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem 

Wertzuwachs des Sondervermögens liegen. 

Währungsrisiko

Vermögenswerte des Sondervermögens können in anderen Wäh-

rungen als der Fondswährung angelegt sein. Das Sondervermö-

gen erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen 

Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung 

gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher 

Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Die Gesellschaft darf zur Währungskurssicherung von in Fremd-

währung gehaltenen Vermögensgegenständen und Mietforderun-

gen für Rechnung des Sondervermögens Derivatgeschäfte auf 

der Basis von Währungen oder Wechselkursen tätigen. Diese 

Währungskurssicherungsgeschäfte, die in der Regel nur Teile des 

Fondsvermögens absichern, dienen dazu, Währungskursrisiken zu 

vermindern. Sie können aber nicht ausschließen, dass Währungs-

kursänderungen trotz möglicher Kurssicherungsgeschäfte die 

Entwicklung des Sondervermögens negativ beeinflussen. Die bei 

Währungskurssicherungsgeschäften entstehenden Kosten und 

evtl. Verluste vermindern das Ergebnis des Sondervermögens. 

Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration 

der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte 

erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der Entwicklung dieser 

Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig.

Kursänderungsrisiko von Aktien

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen 

und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kurs-

schwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der 

Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklun-

gen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige 

Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. 

Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über 

einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organi-

sierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe 

Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen füh-

ren. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz 

vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) 

niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge 

dieser Aktie eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und 

damit zu höheren Kursschwankungen führen.

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglich-

keit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das im Zeit-

punkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die 

Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, 

so fallen i. d. R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt 

dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wert-

papiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Ren-

dite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen 

Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je 

nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unter-

schiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren 

Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wert-

papiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit 

kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere 



Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen

20

Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit 

von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Dane-

ben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Wäh-

rung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichba-

rer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.

Risiko von negativen Habenzinsen 

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Sondervermögens bei der 

Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung des Sonderver-

mögens an. Für diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz 

vereinbart, der dem European Interbank Offered Rate (Euribor) 

abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor 

unter die vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf 

dem entsprechenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der 

Zinspolitik der Europäischen Zentralbank können sowohl kurz-, 

mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzin-

sung erzielen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen Derivatgeschäfte 

abschließen. Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 

von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken ver-

bunden:

•	 Durch die Verwendung von Derivaten können Verluste entste-

hen, die nicht vorhersehbar sind und sogar die für das Derivat

geschäft eingesetzten Beträge überschreiten können.

•	 Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines 

Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermindert sich 

der Wert bis zur Wertlosigkeit, kann die Gesellschaft gezwungen 

sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertände-

rungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes 

kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.

•	 Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu 

einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in Deriva-

ten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert 

(geschlossen) werden.

•	 Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fonds-

vermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelba-

ren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei 

Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar sein.

•	 Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht 

ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwar-

tet entwickeln, sodass die vom Sondervermögen gezahlte Options

prämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, 

dass das Sondervermögen zur Abnahme von Vermögenswerten 

zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis oder zur Lieferung 

von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 

Marktpreis verpflichtet wird. Das Sondervermögen erleidet dann 

einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der eingenomme-

nen Optionsprämie.

•	 Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesellschaft 

für Rechnung des Sondervermögens verpflichtet ist, die Differenz 

zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem 

Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fälligkeit des 

Geschäftes zu tragen. Damit würde das Sondervermögen Verluste 

erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des Terminkon-

trakts nicht bestimmbar. 

•	 Der ggf. erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glatt-

stellung) ist mit Kosten verbunden.

•	 Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die künf

tige Entwicklung von zugrunde liegenden Vermögensgegenstän-

den, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten können sich im 

Nachhinein als unrichtig erweisen.

•	 Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegenstände 

können zu einem an sich günstigen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. 

verkauft werden bzw. müssen zu einem ungünstigen Zeitpunkt 

gekauft oder verkauft werden. 

 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten over-the-counter 

(OTC)-Geschäften, können folgende Risiken auftreten:

•	 Es kann ein organisierter Markt fehlen, sodass die Gesellschaft 

die für Rechnung des Sondervermögens am OTC-Markt erworbe-

nen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern kann. 

•	 Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann auf-

grund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht möglich bzw. 

mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in 

Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Entwicklung 

des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig 

von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der 

Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien können sich 

daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsan-
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leihe auswirken. Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht 

einräumen, dem Anleger statt der Rückzahlung eines Nominal­

betrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudie­

nen (Reverse Convertibles), sind in verstärktem Maße von dem 

entsprechenden Aktienkurs abhängig.

Risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens ein 

Darlehen über Wertpapiere, so überträgt sie diese an einen Darle­

hensnehmer, der nach Beendigung des Geschäfts Wertpapiere in 

gleicher Art, Menge und Güte zurücküberträgt (Wertpapierdarle­

hen). Die Gesellschaft hat während der Geschäftsdauer keine 

Verfügungsmöglichkeit über verliehene Wertpapiere. Verliert das 

Wertpapier während der Dauer des Geschäfts an Wert und die 

Gesellschaft will das Wertpapier insgesamt veräußern, so muss 

sie das Darlehensgeschäft kündigen und den üblichen Abwick­

lungszyklus abwarten, wodurch ein Verlustrisiko für das Sonder­

vermögen entstehen kann.

Risiken bei Pensionsgeschäften

Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so verkauft sie diese 

und verpflichtet sich, sie gegen Aufschlag nach Ende der Laufzeit 

zurückzukaufen. Der zum Laufzeitende vom Verkäufer zu zahlende 

Rückkaufpreis nebst Aufschlag wird bei Abschluss des Geschäftes 

festgelegt. Sollten die in Pension gegebenen Wertpapiere während 

der Geschäftslaufzeit an Wert verlieren und die Gesellschaft sie zur 

Begrenzung der Wertverluste veräußern wollen, so kann sie dies 

nur durch die Ausübung des vorzeitigen Kündigungsrechts tun. Die 

vorzeitige Kündigung des Geschäfts kann mit finanziellen Einbußen 

für das Sondervermögen einhergehen. Zudem kann sich heraus­

stellen, dass der zum Laufzeitende zu zahlende Aufschlag höher ist 

als die Erträge, die die Gesellschaft durch die Wiederanlage der 

erhaltenen Barmittel erwirtschaftet hat. 

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so kauft sie diese 

und muss sie am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. Der Rück­

kaufpreis wird bereits bei Geschäftsabschluss festgelegt. Die in 

Pension genommenen Wertpapiere dienen als Sicherheiten für  

die Bereitstellung der Liquidität an den Vertragspartner. Etwaige 

Wertsteigerungen der Wertpapiere kommen dem Sondervermö­

gen nicht zugute. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, Wertpapierdarle­

hens- und Pensionsgeschäfte Sicherheiten. Derivate, verliehene 

Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere können im 

Wert steigen. Die erhaltenen Sicherheiten könnten dann nicht 

mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertragungsan­

spruch der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten in voller 

Höhe abzudecken.

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in Staats­

anleihen von hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit kurzer 

Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem Bankgut­

haben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen 

oder Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. Bei Beendi­

gung des Geschäfts könnten die angelegten Sicherheiten nicht 

mehr in voller Höhe verfügbar sein, müssen jedoch von der Gesell­

schaft für das Sondervermögen in der ursprünglich gewährten 

Höhe wieder zurückgewährt werden. Dann müsste das Sonderver­

mögen die bei den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen.

Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen 

erworben werden (sogenannte Zielfonds), stehen in engem 

Zusammenhang mit den Risiken der in diesem Sondervermögen 

enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolg­

ten Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen Zielfonds 

voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, 

dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte 

Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken 

kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander 

aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das 

Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageent­

scheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder 

Erwartungen der Gesellschaft übereinstimmen. Der Gesellschaft 

wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht 

zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht 

ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich 

verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt.

Investmentvermögen, an denen das Sondervermögen Anteile 

erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aus­

setzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an 

dem anderen Investmentvermögen zu veräußern, indem sie diese 

gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungs­

gesellschaft oder Verwahrstelle des anderen Investmentvermö­

gens  zurückgibt.

Risiken aus dem Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebedingun­

gen vorgegebenen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für das 

Sondervermögen einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die 

tatsächliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, schwer­

punktmäßig Vermögensgegenstände z. B. nur weniger Branchen, 

Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration 
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auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken (z. B. Markt-

enge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunktur-

zyklen) verbunden sein. Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert 

der Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene Berichtsjahr.

Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Son-

dervermögens und Risiken im Zusammenhang mit vermehrten 

Ausgaben oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität des 

Sondervermögens beeinträchtigen können. Solche Liquiditätsrisi-

ken können dazu führen, dass die Gesellschaft Verfahren aktiviert, 

mit denen die Gesellschaft bei Anteilrückgaben das Risiko einer 

Verwässerung für die im Fonds verbleibenden Anleger reduziert, 

oder dass das Sondervermögen seinen Zahlungsverpflichtungen 

vorübergehend oder dauerhaft nicht nachkommen bzw. dass die 

Gesellschaft die Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend 

oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger erhält gegebenen-

falls bei der Rückgabe von Anteilen einen um eine Rücknahmege-

bühr reduzierten Rücknahmepreis. Zudem kann der Anleger unter 

Umständen die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren und 

ihm kann das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbe-

stimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Verwirklichung 

der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Wert des Fondsvermö-

gens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesellschaft 

gezwungen ist, soweit gesetzlich zulässig, Vermögensgegen-

stände für das Sondervermögen unter Verkehrswert zu veräußern. 

Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die Rückgabeverlangen der 

Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur Aussetzung der Aus-

gabe und Rücknahme von Anteilen sowie im Extremfall zur 

anschließenden Auflösung des Sondervermögens führen.

Risiko der Abspaltung illiquider Vermögenswerte (Side Pockets)

Bei außergewöhnlichen Umständen (beispielsweise Illiquidität bei 

gleichzeitigem Rückgabedruck, Ausfall verlässlicher Verkehrs-

wertermittlungen, Verkaufsbeschränkungen, kein aktiver Markt) 

kann die Gesellschaft im Sondervermögen gehaltene Immobilien 

in Side Pockets abspalten. Solche außergewöhnlichen Umstände 

können auch durch kriminelle Aktivitäten, Finanzkrisen oder Krieg 

entstehen. Anleger erhalten Anteile am Side Pocket, für die keine 

Anteilrückgaben zulässig sind. Die Gesellschaft liquidiert diese 

Immobilien, soweit möglich, sukzessive und schüttet Erlöse aus. 

Für Anleger besteht das Risiko, dass Kapital für unbestimmte Zeit 

nicht zur Verfügung steht, geplante Haltedauern nicht realisierbar 

sind und abgespaltene Immobilien durch Marktentwicklungen teil-

weise oder insgesamt an Wert verlieren.

Risiken durch vermehrte Rückgaben oder Ausgabe neuer Anteile

Durch die Ausgabe neuer Anteile und Anteil-Rückgaben fließt dem 

Fondsvermögen Liquidität zu oder aus dem Fondsvermögen Liqui-

dität ab. 

Umfangreiche Rückgabeverlangen können die Liquidität des Son-

dervermögens beeinträchtigen, da die eingezahlten Gelder ent-

sprechend den Anlagegrundsätzen überwiegend in Immobilien 

angelegt sind. Die Gesellschaft kann dann verpflichtet sein, die 

Rücknahme der Anteile befristet zu verweigern und auszusetzen 

(siehe auch Abschnitte »Risikohinweise – Aussetzung der Anteil-

rücknahme« sowie die Allgemeinen Anlagebedingungen), wenn bei 

umfangreichen Rücknahmeverlangen die Bankguthaben und der 

Erlös aus dem Verkauf der Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 

und Investmentanteile zur Zahlung des Rücknahmepreises und 

zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung nicht 

mehr ausreichen oder nicht sogleich zur Verfügung stehen.

Die Zu- und Abflüsse können zudem nach Saldierung zu einem 

Nettozu- oder -abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. Dieser 

Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager veranlassen, 

Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch 

Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch 

die Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für das Sonderver-

mögen vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. unterschrit-

ten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten werden 

dem Sondervermögen belastet und können die Wertentwicklung 

des Sondervermögens beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich 

eine erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Rendite auswirken, 

wenn die Gesellschaft die Mittel nicht oder nicht zeitnah zu ange-

messenen Bedingungen anlegen kann.

Zur Steuerung von Liquiditätsrisiken kann die Gesellschaft mit der 

Erhebung einer Rückgabegebühr ein Verfahren einsetzen, mit dem 

die durch Anteilrückgaben entstehenden Kosten (z. B. Transakti-

onskosten durch den notwendigen Verkauf von Vermögensgegen-

ständen) verursachergerecht auf die rückgebenden Anleger ver-

teilt werden und sich damit das Risiko von einer Verwässerung für 

die im Sondervermögen verbleibenden Anleger reduziert. Für die 

rückgebenden Anleger besteht das Risiko, dass bei Anwendung 

dieses Verfahrens vom Anteilwert eine Gebühr abgezogen wird 

und sich damit der Rücknahmepreis entsprechend reduziert.

Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände

Für das Sondervermögen dürfen auch Vermögensgegenstände 

erworben werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder in 

einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Es kann nicht 

garantiert werden, dass diese Vermögensgegenstände ohne 
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Abschläge, zeitliche Verzögerung oder gar nicht weiterveräußert 

werden können. Auch an der Börse zugelassene Vermögensge-

genstände können abhängig von der Marktlage, dem Volumen, 

dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten ggf. nicht oder nur mit 

hohen Preisabschlägen veräußert werden. Obwohl für das Sonder-

vermögen nur Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, 

die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden können, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur 

mit Verlust veräußert werden können.

Risiko durch Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Kredite 

aufnehmen entsprechend den im Abschnitt »Kreditaufnahme und 

Belastung von Vermögensgegenständen« dargelegten Vorgaben. 

Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft keinen entsprechen-

den Kredit aufnehmen oder einen Kredit nur zu wesentlich 

ungünstigeren Konditionen aufnehmen kann. Kredite mit einer 

variablen Verzinsung können sich durch steigende Zinssätze 

zudem negativ auswirken. Unzureichende Finanzierungsliquidität 

kann sich auf die Liquidität des Sondervermögens auswirken, mit 

der Folge, dass die Gesellschaft gezwungen sein kann, Vermö-

gensgegenstände vorzeitig oder zu schlechteren Konditionen als 

geplant zu veräußern.

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Ländern

Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für das Sonderver-

mögen insbesondere in bestimmten Regionen/Ländern getätigt 

werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/Ländern 

kann es zu Abweichungen zwischen den Handelstagen an Börsen 

dieser Regionen/Länder und Bewertungstagen des Fonds kom-

men. Das Sondervermögen kann möglicherweise an einem Tag, 

der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwicklungen in den Regio-

nen/Ländern nicht am selben Tag reagieren oder an einem Bewer-

tungstag, der kein Handelstag in diesen Regionen/Ländern ist, auf 

dem dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann das Sonderver-

mögen gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erforderli-

chen Zeit zu veräußern. Dies kann die Fähigkeit des Sondervermö-

gens nachteilig beeinflussen, Rückgabeverlangen oder sonstigen 

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Kontrahentenrisiken inklusive Kredit- und Forderungsrisiko

Die unten stehenden Risiken können die Wertentwicklung des 

Sondervermögens beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig 

auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital 

auswirken. Veräußert der Anleger Anteile am Sondervermögen zu 

einem Zeitpunkt, in dem eine Gegenpartei oder ein zentraler Kon-

trahent ausgefallen ist und dadurch der Wert des Fondsvermö-

gens beeinträchtigt ist, könnte der Anleger das von ihm in das 

Sondervermögen investierte Kapital nicht oder nicht vollständig 

zurückerhalten. 

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale 

Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend »Emittenten«) oder 

eines Vertragspartners (nachfolgend »Kontrahenten«), gegen den 

das Sondervermögen Ansprüche hat, können für das Sondervermö-

gen Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswir-

kung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die 

neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs 

eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wert-

papiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Ver-

mögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für Rech-

nung des Sondervermögens geschlossenen Vertrags kann teilweise 

oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Ver-

träge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Risiko durch zentrale Kontrahenten

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – »CCP«) tritt als 

zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für das 

Sondervermögen ein, insbesondere in Geschäfte über derivative 

Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber 

dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein 

CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner 

die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine 

Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermögli-

chen, Verluste aus den eingegangenen Geschäften auszugleichen 

(z. B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanis-

men nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seinerseits 

überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche der 

Gesellschaft für das Sondervermögen betroffen sein können. Hier-

durch können Verluste für das Sondervermögen entstehen, die 

nicht abgesichert sind. 

Adressenausfallrisiken bei Pensionsgeschäften

Bei Pensionsgeschäften erfolgt die Stellung der Sicherheiten 

durch die Gegenleistung des Vertragspartners. Bei Ausfall des Ver-

tragspartners während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts hat die 

Gesellschaft ein Verwertungsrecht hinsichtlich der in Pension 

genommenen Wertpapiere bzw. Barmittel. Ein Verlustrisiko für das 

Sondervermögen kann daraus folgen, dass die gestellten Sicher-

heiten wegen der zwischenzeitlichen Verschlechterung der Bonität 

des Emittenten bzw. steigender Kurse der in Pension gegebenen 

Wertpapiere nicht mehr ausreichen, um den Rückübertragungsan-

spruch der Gesellschaft der vollen Höhe nach abzudecken. 
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Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens ein 

Darlehen über Wertpapiere, so muss sie sich gegen den Ausfall 

des Vertragspartners ausreichende Sicherheiten gewähren las-

sen. Der Umfang der Sicherheitsleistung entspricht mindestens 

dem Kurswert der als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpa-

piere. Der Darlehensnehmer hat weitere Sicherheiten zu stellen, 

wenn der Wert der als Darlehen gewährten Wertpapiere steigt,  

die Qualität der gestellten Sicherheiten abnimmt oder eine Ver-

schlechterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt und die 

bereits gestellten Sicherheiten nicht ausreichen. Kann der Darle-

hensnehmer dieser Nachschusspflicht nicht nachkommen, so  

besteht das Risiko, dass der Rückübertragungsanspruch bei Aus-

fall des Vertragspartners nicht vollumfänglich abgesichert ist. 

Werden die Sicherheiten bei einer anderen Einrichtung als der 

Verwahrstelle des Sondervermögens verwahrt, besteht zudem 

das Risiko, dass diese bei Ausfall des Entleihers außerdem ggf. 

nicht sofort bzw. nicht in vollem Umfang verwertet werden können.

Operationelle und sonstige Risiken des Sondervermögens

Die unten stehenden Risiken können die Wertentwicklung des 

Sondervermögens beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig 

auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital 

auswirken. 

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Natur

katastrophen

Das Sondervermögen kann Opfer von Betrug oder anderen krimi-

nellen Handlungen werden. Es kann Verluste durch Fehler von Mit-

arbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder 

durch äußere Ereignisse wie z. B. Naturkatastrophen oder Pande-

mien geschädigt werden.

Länder- oder Transferrisiko

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz 

Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit der Wäh-

rung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes oder ähnli-

cher Gründe Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht oder 

nur in einer anderen Währung erbringen kann. So können z. B. Zah-

lungen, auf die die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermö-

gens Anspruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, die auf-

grund von Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, 

oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner in 

einer anderen Währung, so unterliegt diese Position dem oben 

dargestellten Währungsrisiko. 

Rechtliche und politische Risiken 

Für das Sondervermögen dürfen Investitionen in Rechtsordnungen 

getätigt werden, bei denen deutsches Recht keine Anwendung 

findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand 

außerhalb Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und 

Pflichten der Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens 

können von denen in Deutschland zum Nachteil des Sonderver-

mögens bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche 

Entwicklungen einschließlich der Änderungen von rechtlichen 

Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnungen können von  

der Gesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu 

Beschränkungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbe-

ner Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen können auch 

entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Gesellschaft und/oder die Verwaltung des Sondervermögens in 

Deutschland ändern.

Schlüsselpersonenrisiko

Fällt das Anlageergebnis des Sondervermögens in einem 

bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg mögli-

cherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und 

damit den richtigen Entscheidungen ihres Managements ab. Die 

personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich 

jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann mögli-

cherweise weniger erfolgreich agieren.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere 

im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz oder 

Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. aus höherer 

Gewalt resultieren kann. Das KAGB sieht für den Verlust eines ver-

wahrten Vermögensgegenstandes weitreichende Ersatzansprü-

che der Gesellschaft sowie der Anleger vor. Diese Regelungen fin-

den jedoch keine Anwendung, wenn die Verwahrstelle oder ein 

Unterverwahrer die Vermögensgegenstände durch einen Zentral-

verwahrer (z. B. Clearstream) verwahren lässt.

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungs-

risiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, 

dass eine der Vertragsparteien verzögert oder nicht vereinba-

rungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. 

Dieses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend auch beim Handel 

mit anderen Vermögensgegenständen für das Sondervermögen.
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Risiko der Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 

Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteu-

erpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür über-

nommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch 

Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwal-

tung nicht ändert.

Risiko der Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Da die Gesellschaft im Rahmen der Anlagestrategie des Sonder-

vermögens bestimmte ökologische Merkmale berücksichtigt, 

ergeben sich weitere Risiken. So verfolgt das Sondervermögen bei 

der Berücksichtigung der ökologischen Merkmale (vgl. dazu im 

Einzelnen den Anhang zu diesem Verkaufsprospekt) eine Strate-

gie gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nach-

haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleis-

tungssektor (»Offenlegungsverordnung«). Insbesondere ist 

hinsichtlich der geplanten Investitionen, die ökologische Merkmale 

erfüllen sollen, zu beachten, dass sich die insoweit aktuelle 

Rechtslage – insbesondere der regulatorische Rahmen, der sich 

vor allem aus Offenlegungsverordnung und der Verordnung (EU) 

2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung 

nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 

2019/2088 (»Taxonomie-Verordnung«) ergibt – stark im Wandel 

befindet. Seit dem 10. März 2021 findet die vorgenannte Offenle-

gungsverordnung Anwendung. Diese enthält eine Vielzahl von 

Transparenzvorgaben, die durch die Gesellschaft zu beachten 

sind. Weitergehende Konkretisierungen der offenzulegenden 

Informationen wurden durch den europäischen Gesetzgeber in 

Form von Durchführungsrechtsakten festgelegt – beispielsweise 

der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission 

vom 6. April 2022 zur Ergänzung der Offenlegungsverordnung. 

Weiter ist es wahrscheinlich, dass weitergehende Rechtsakte zu 

den nachhaltigkeitsbezogenen Transparenzvorgaben zukünftig 

veröffentlicht werden.

Es besteht zudem das Risiko, dass die rechtlichen Voraussetzun-

gen und die dahingehende Verwaltungspraxis der zuständigen 

Aufsichtsbehörden sich ändern, so dass das Sondervermögen 

nicht als ein Finanzprodukt qualifiziert ist, das die Anforderungen 

nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung erfüllt. Auf Grund dieser 

Risiken oder sich ggf. weiter entwickelnder rechtlicher Vorgaben 

kann es erforderlich sein, die in den Anlagebedingungen festge-

schriebene Anlagestrategie und den vorliegenden Verkaufspros-

pekt des Sondervermögens anzupassen.

Pandemie-Risiken

Aufgrund der globalen Ausbreitung von Krankheiten, beispiels-

weise COVID-19 (Coronavirus), kann es zu Störungen des öffentli-

chen Lebens und des Immobilienmarktes kommen. Dies kann zu 

Leerständen, Mietrückständen und Mietausfällen führen, die sich 

wertmindernd auf das Fondsvermögen auswirken können.

Gewerbesteuerliches Risiko wegen aktiver unternehmerischer 

Bewirtschaftung

Die Gewerbesteuerbefreiung setzt voraus, dass der objektive 

Geschäftszweck des Sondervermögens auf die Anlage und Ver-

waltung seiner Mittel für gemeinschaftliche Rechnung der Anteil-

inhaber beschränkt ist und die Gesellschaft bei der Verwaltung die 

Vermögensgegenstände nicht im wesentlichen Umfang aktiv 

unternehmerisch bewirtschaftet. Dies gilt als erfüllt, wenn die Ein-

nahmen aus einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung 

weniger als 5 % der gesamten Einnahmen des Sondervermögens 

betragen. Es besteht das Risiko, dass die Voraussetzungen für 

eine Gewerbesteuerbefreiung nicht eingehalten werden. In diesem 

Fall bildet die gewerbliche Tätigkeit des Sondervermögens einen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und das Sondervermögen 

muss gegebenenfalls Gewerbesteuer zahlen, wodurch der Anteil-

wert gemindert wird. Die übrigen vermögensverwaltenden Tätig-

keiten bleiben jedoch gewerbesteuerfrei, insbesondere infizieren 

gewerbliche Nebentätigkeiten im Zusammenhang mit der Vermie-

tung einer Immobilie nicht die übrigen gewerbesteuerfreien Ein-

künfte aus Vermietung und Verpachtung.

Erläuterung des Risikoprofils des Sondervermögens

Das Risikoprofil des LEADING CITIES INVEST ergibt sich aus den 

folgenden Risikoarten:

Immobilienrisiken: Wesentliche Immobilienrisiken sind das Miet-

änderungsrisiko, das Wertveränderungsrisiko und das Kosten

risiko. Diese wirken sich auf die Wertentwicklung des Sonderver

mögens aus. Unter Mietänderungsrisiko wird das Risiko einer 

negativen Veränderung des geplanten Mietertrags von Immobilien 

verstanden. Das Risiko resultiert insbesondere aus der vertrag

lichen Struktur der Mietverträge, der Mieterzufriedenheit und der 

Immobilienkonjunktur. Das Wertveränderungsrisiko ist definiert als 

das Risiko von Wertverlusten durch eine negative Entwicklung von 

Immobilien oder des Immobilienmarkts insgesamt. Zum Kosten

risiko zählen Veränderungen der Bewirtschaftungskosten.

Adressenausfallrisiken: Wesentliche Adressenausfallrisiken sind 

das Mieterausfallrisiko, das Kontrahentenrisiko und das Emitten-

tenrisiko. Die höchste Relevanz bei einem Offenen Immobilien-

fonds besitzt das Mieterrisiko. Das Mieterrisiko bezeichnet den 
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Ausfall oder die Minderung von Mieterträgen aufgrund von Verän-

derungen der Zahlungsfähigkeit von Mietern. Neben einer Mieter-

insolvenz mit der Folge eines vollständigen Zahlungsausfalles 

besteht das Risiko darin, dass ein Mieter aufgrund von Zahlungs-

schwierigkeiten nur verzögert zahlt. Das Kontrahentenrisiko ist 

das Risiko von Verlusten aufgrund des Ausfalls oder der Insolvenz 

von sonstigen Kontrahenten des Sondervermögens. Das 

Emittentenrisiko ist das Risiko des Wertverlusts oder Ausfalls 

einer Vermögensposition aufgrund einer sinkenden Bonität oder 

der Insolvenz des Emittenten der Position. 

Sonstige Marktpreisrisiken: Wesentliche Marktpreisrisiken sind 

das Zinsänderungsrisiko, das Kursänderungsrisiko und das 

Fremdwährungsrisiko. Das Zinsänderungsrisiko umfasst zinsindu-

zierte Risiken aus der Liquiditätsanlage und der Fremdkapitalauf-

nahme. Das Kursänderungsrisiko kann über Kurs- oder Wertver-

änderungen der in Finanzinstrumenten (z. B. Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente) angelegten liquiden Mittel zu Schwankun-

gen im Anteilwert führen. Fremdwährungsrisiken resultieren aus 

Wertverlusten aufgrund von Währungskursänderungen bei nicht 

in Fondswährung notierenden Vermögensgegenständen. Von 

Währungskursrisiken sind insbesondere Immobilien und Immo

bilien-Gesellschaften betroffen. Die Anlageentscheidungen des 

Fondsmanagements können zu einer positiven oder negativen 

Entwicklung des Anteilwerts führen. 

Liquiditätsrisiken: Wesentliches Liquiditätsrisiko ist das Risiko, 

dass die angelegten Mittel zur Bedienung von Rücknahmeverlan-

gen und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden 

Bewirtschaftung nicht ausreichen oder nicht zur Verfügung ste-

hen. Das Liquiditätsrisiko wird durch die fortlaufende Überwa-

chung der Liquiditätsquote, der Zahlungsverpflichtungen, der 

Mittelzu- und -abflüsse sowie durch Liquiditätsprognosen und 

-szenarien berücksichtigt. Trotz der Durchführung von Maßnah-

men zur Liquiditätsbeschaffung kann es im Fall von liquiditätswirk-

samen Ereignissen zu einer Aussetzung der Anteilrücknahme 

kommen.

Operationelle Risiken: Wesentliche operationelle Risiken ergeben 

sich aus den fondbezogenen Geschäftsprozessen oder externen 

Effekten und können sich auf die Höhe des Fondsvermögens aus-

wirken.

Nachhaltigkeitsrisiken: Die Gesellschaft wird im Rahmen von 

Investitionsentscheidungen, die sie für das Sondervermögen trifft, 

auch Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. 

Allgemeine Hinweise 

Bei einem Nachhaltigkeitsrisiko handelt es sich um ein Ereignis 

oder eine Bedingung aus dem Bereich Umwelt, Soziales oder 

Unternehmensführung, deren Eintreten auf Unternehmensebene 

tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Reputation des 

LEADING CITIES INVEST und auch der Gesellschaft und damit auf 

den Wert der Investition des Anlegers haben kann. Nachhaltig-

keitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten, d. h. Marktrisi-

ken, Liquiditätsrisiken, Kontrahentenrisiken und operationelle Risi-

ken, einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten 

beitragen.

Auf Basis der bestehenden Anlagestrategie des Sondervermö-

gens geht die Gesellschaft nicht davon aus, dass Nachhaltigkeits-

risiken sich auf die zu erwartende Rendite des vorliegenden 

Finanzproduktes spürbar auswirken werden. Trotz der Einbezie-

hung und der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in 

Investitionsentscheidungsprozessen durch die Gesellschaft kann 

jedoch ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

gleichwohl realisierende Nachhaltigkeitsrisiken den Wert des Port-

folios und damit die Rendite des Sondervermögens beeinflussen.

Zusätzliche Informationen zum Umgang der Gesellschaft mit 

Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung der Auswirkung 

von Investitionsentscheidungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren sind in elektronischer Form unter www.LCI-Fonds.de 

abrufbar.

Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken in den Bereichen Klima und Umwelt unter-

teilen sich in physische Risiken und Transitionsrisiken: 

Zu den physischen Risiken gehören z. B. Extremwetterereignisse 

und deren Folgen (Hitze- und Trockenperioden, Überflutungen, 

Stürme, Hagel, Waldbrände etc.) wie auch langfristige Verände-

rungen klimatischer und ökologischer Bedingungen (z. B. Nieder-

schlagshäufigkeit, Wetterunbeständigkeit, Meeresspiegelanstieg). 

Durch derartige physische Risiken können auch Immobilien erheb-

lich im Wert gemindert, beschädigt oder auch gänzlich zerstört 

werden. Physische Risiken können daneben auch indirekte Folgen 

haben, bspw. den Zusammenbruch einer Lieferkette, klimabe-

dingte Migration und auch bewaffnete Konflikte. Schließlich kön-

nen die Verursacher von Umweltschäden bzw. Unternehmen, die 

den Klimawandel befördern, staatlich oder gerichtlich für die Fol-

gen verantwortlich gemacht werden.
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Transitionsrisiken bestehen im Zusammenhang mit der Umstel-

lung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft (und damit ggf. einher-

gehender Verteuerung und/oder Verknappung fossiler Energie-

träger oder von Emissionszertifikaten). So können politische 

Maßnahmen hierbei zu einer Verteuerung von Energiepreisen oder 

auch zu hohen Investitionskosten wegen erforderlicher Sanierung 

von Immobilien führen. Auch können neue Technologien bekannte 

Technologien verdrängen. Daneben stellen sich verändernde Prä-

ferenzen von Vertragspartnern und gesellschaftliche Entwicklun-

gen ein entsprechendes Risiko für nicht angepasste Unternehmen 

dar. Transitorische Risiken können sich auch in einem Nachfrage-

rückgang nach emissionsintensiven Immobilien realisieren.

Es besteht zudem eine Interdependenz zwischen physischen Risi-

ken und Transitionsrisiken. Soweit physische Risiken stark zuneh-

men, kann dies eine abrupte Umstellung der Wirtschaft erfordern, 

was wiederum zu höheren Transitionsrisiken führt. 

Auch Ereignisse, Entwicklungen oder Verhaltensweisen, die den 

Bereichen Soziales und Unternehmensführung zuzuordnen sind, 

können ein erhebliches Nachhaltigkeitsrisiko darstellen, soweit die 

Wahrscheinlichkeit des Eintritts nicht hinreichend in die Bewer-

tung eines Assets eingeflossen ist. Beispiele dafür stellen eine 

nicht erteilte Baugenehmigung für eine Immobilienprojektentwick-

lung dar, weil die Rechte von Nachbarn oder soziale Zweckbindun-

gen z. B. von Wohnraum nicht ausreichend berücksichtigt wurden, 

oder auch Bußgeldzahlungen wegen hinterzogener Steuern bzw. 

zu Unrecht erhaltener Erstattungen.

Nachhaltigkeitsrisiken können sich daneben auch in erheblichem 

Umfang auf die Reputation des LEADING CITIES INVEST und auch 

der Gesellschaft auswirken. Dies resultiert zum einen aus dem 

finanziellen Schadenspotenzial, das Nachhaltigkeitsrisiken dem 

Grunde nach mit sich bringen. Zum anderen sind immaterielle 

Schadenspotenziale gegeben, die bspw. aus einer bestehenden 

Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen resultieren können, 

das seinerseits Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt ist und diese 

nicht angemessen behandelt.

Nachhaltigkeitsrisiken können sich in erheblichem Umfang auf 

das wirtschaftliche Ergebnis einer Beteiligung an dem LEADING 

CITIES INVEST auswirken. Sie können zu einer Minderung oder 

auch Zerstörung von Vermögenswerten führen. Sie sind, insbe-

sondere im Bereich der umweltbezogenen Risiken, teilweise wis-

senschaftlich noch nicht ausreichend untersucht bzw. es mangelt 

an der dazu notwendigen Datengrundlage.

Risiken im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nach-

haltigkeitsmerkmalen und von bestimmten nachteiligen Auswir-

kungen von Investitionsentscheidungen auf sog. Nachhaltigkeits-

faktoren

Das Sondervermögen berücksichtigt im Rahmen seiner Anlage-

strategie bestimmte ökologische Merkmale im Sinne des Artikel 8 

Offenlegungsverordnung und darüber hinaus nachteilige Auswir-

kungen von Investitionsentscheidungen auf bestimmte Nachhal-

tigkeitsfaktoren; nähere Informationen dazu sind im Anhang zu 

diesem Verkaufsprospekt enthalten. Mit der Regelung zur Erfül-

lung der für das Sondervermögen festgelegten ökologischen 

Merkmale und der Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkun-

gen von Investitionsentscheidungen auf bestimmte Nachhaltig-

keitsfaktoren sind spezifische Risiken verbunden:

•	 Die Prüfung der Einhaltung der ökologischen Merkmale der Im-

mobilie und Maßnahmen zur Verbesserung oder zur Aufrechter-

haltung der ökologischen Merkmale sowie der Einhaltung der defi-

nierten Vorgaben zu möglichen nachteiligen Nachhaltigkeitsaus-

wirkungen während der Haltephase sowie die Berücksichtigung 

nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 

bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren ist mit Kosten verbunden, die 

wirtschaftlich vom Sondervermögen zu tragen sind. Diese Kosten 

gehen zu Lasten der Rendite.

•	 Die Ermittlung der Höhe der Treibhausgasemissionen einer Im-

mobilie erfolgt durch eine regelmäßige Messung anhand von Ver-

brauchs- oder Bedarfsdaten und Flächen der Objekte. Maßgeblich 

für das Sondervermögen sind insofern die Treibhausgasemissio-

nen in kg CO2e / qm / Jahr in Einklang mit dem landes- und ob-

jektspezifischen Dekarbonisierungs-Zielpfad (2°C Ziel), die sich 

aus dem Tool des Carbon Risk Real Estate Monitor (https://www.

crrem.eu) ergeben. Die CRREM-Zielpfade werden laufend an aktu-

elle Entwicklungen und verbesserte Datengrundlagen angepasst, 

wobei das Klimaziel gleichbleibt, aber je nach Nutzungsart und 

Lage der Immobilie die für die einzelnen Jahre bis 2050 vorgese-

henen Zielwerte steigen oder fallen können. Soweit es zu einer An-

passung der relevanten Dekarbonisierungs-Zielpfade kommen 

sollte, kann dies mit Blick auf die CO2-Intensität der durch das 

Sondervermögen gehaltenen Immobilien bedeuten, dass weiter-

gehende Maßnahmen zu ergreifen sind (bspw. Sanierungen), de-

ren Kosten wirtschaftlich vom Sondervermögen zu tragen sind. 

Sollten derartige Maßnahmen aus faktischen oder auch ökonomi-

schen Gründen nicht ergriffen werden können, kann dies bedeu-

ten, dass eine Immobilie veräußert werden muss.
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•	 Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft aufgrund einer 

Fehleinschätzung die Einhaltung der ökologischen Merkmale zu 

Unrecht als gegeben ansieht bzw. nicht erreichen kann. Ebenso 

besteht die Möglichkeit, dass eine Immobilie im Laufe der Halte-

zeit die von der Gesellschaft für das Sondervermögen festgeleg-

ten ökologischen Merkmale nicht mehr erfüllt oder dass es zu 

Wertveränderungen von Immobilien kommt, was unter Umständen 

dazu führen kann, dass Immobilien veräußert werden müssen. So-

fern schließlich die für die Ermittlung einzelner ökologischer Merk-

male erforderlichen Daten nicht vorliegen und/oder nicht be-

schafft werden können (z. B. weil aufgrund bestehender gesetzli-

cher oder vertraglicher Regelungen diese von Dritten nicht 

herausverlangt werden können), werden die bestmöglichen Alter-

nativen zur Ermittlung der Daten herangezogen. 

•	 Die Gesellschaft ist während der gesamten Laufzeit des Son-

dervermögens für die Umsetzung der Strategie gemäß Artikel 8 

der Offenlegungsverordnung verantwortlich. Hierbei arbeitet die 

Gesellschaft ggf. mit Dienstleistern zusammen, deren Aufgabe es 

ist, bestimmte, für die Umsetzung der Strategie erforderliche In-

formationen bezüglich der relevanten ökologischen Nachhaltig-

keitsmerkmale bereitzustellen. Die Umsetzung der Strategie 

hängt auch von zahlreichen weiteren externen Faktoren ab. So 

kann die Gesellschaft ggf. auf Datenlieferungen von Dritten (Da-

tenprovidern) angewiesen sein. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Gesellschaft die zur Umsetzung der Strategie er-

forderlichen Daten und Informationen nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht in der erforderlichen Datenqualität erhält. 

•	 Die vorstehenden Beschränkungen können schließlich dazu 

führen, dass die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens 

ggf. bestimmte Immobilien nicht erwerben kann. Insbesondere in 

einem Immobilienmarkt mit starkem Wettbewerb um verfügbare 

Immobilien kann dies die Investitionstätigkeit der Gesellschaft und 

damit das Wachstum des Sondervermögens negativ beeinträchti-

gen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach nachhaltigen Im-

mobilien besteht hinsichtlich derartiger Immobilien zudem ein ho-

her Wettbewerb. Dies kann dazu führen, dass die Kaufpreise für 

derartige Immobilien ein hohes Niveau aufweisen und ggf. sogar 

steigen. Soweit der Kaufpreis für eine Immobilie mehr als nur un-

wesentlich über dem von den externen Bewertern festgestellten 

Immobilienwert liegen sollte, ist ein Erwerb der Immobilie für das 

Sondervermögen nicht möglich. Auch insoweit kann die Investiti-

onstätigkeit der Gesellschaft und damit das Wachstum des Son-

dervermögens negativ beeinträchtigt sein.

•	 Die vorstehenden Risiken bestehen auch im Hinblick auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren bezüglich derer die Gesellschaft nachtei-

lige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen berücksichtigt; 

Einzelheiten zu den relevanten Nachhaltigkeitsfaktoren sind im 

Anhang zu diesem Verkaufsprospekt dargestellt.

Aufgrund dieser Risiken oder sich ggf. weiter entwickelnder recht-

licher Vorgaben kann es erforderlich sein, die in den Anlagebedin-

gungen festgeschriebene Anlagestrategie und den vorliegenden 

Verkaufsprospekt des Sondervermögens anzupassen. Es ist inso-

weit auch nicht ausgeschlossen, dass deswegen das vorliegende 

Sondervermögen im weiteren Verlauf nicht mehr als ein Finanz-

produkt eingestuft werden kann, welches die Anforderungen nach 

Art. 8 der Offenlegungsverordnung erfüllt. 

Im Ergebnis kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

künftig aufgrund der vorgenannten Rahmenbedingungen (Abhän-

gigkeit von der Zulieferung relevanter Informationen und Daten 

von Dritten, Änderung der für die Berücksichtigung der Nachhal-

tigkeitsmerkmale relevanten Rechtslage) die Einstufung von Ver-

mögensgegenständen des Sondervermögens unter Berücksichti-

gung der relevanten Nachhaltigkeitsmerkmale verändert oder 

dass sich gemäß der Strategie des Sondervermögens erwerbbare 

Assets im Markt verknappen und dadurch verteuern, was zu einer 

Minderung der Wertentwicklung der Beteiligung am Sonderver-

mögen führen kann.

Profil des typischen Anlegers

Das Sondervermögen richtet sich an alle Anleger, auch an solche, 

die mit der Kapitalanlage in Immobilienwerte nicht vertraut sind 

und die das Sondervermögen als einfach zugängliches Anlagepro-

dukt in Grundstückswerte nutzen wollen. Erfahrungen mit indirek-

ten Immobilienanlagen und dem Erwerb von Investmentfondsan-

teilen sind nicht erforderlich. Es richtet sich auch an erfahrene 

Anleger, die ein Produkt mit der von diesem Sondervermögen ver-

folgten Anlagestrategie suchen. Empfohlen ist ein Anlagehorizont 

von mindestens drei, aber idealerweise fünf Jahren. Die Anteile 

unterliegen grundsätzlich nur geringen Wertschwankungen. Es ist 

jedoch nicht auszuschließen, dass die Anteilwerte durch Wert-

schwankungen unter die Einstandspreise sinken und der Anleger 

dadurch Kapitalverluste erleidet. Das Sondervermögen verfolgt 

eine ertragsorientierte Anlagepolitik. 

Der Anleger muss in der Lage sein, die eingeschränkte Verfügbar-

keit der Anteile hinzunehmen. Bitte beachten Sie hierzu die Risiko-

hinweise auf Seite 14 ff.
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Bewerter und Bewertungsverfahren

Externe Bewerter

Die Gesellschaft hat für die Bewertung der Immobilien mindestens 

zwei externe Bewerter im Sinne des § 216 KAGB (im Folgenden 

»externer Bewerter«) zu bestellen. 

Jeder externe Bewerter muss eine unabhängige, unparteiliche und 

zuverlässige Persönlichkeit sein und über angemessene Fachkennt-

nisse sowie ausreichende praktische Erfahrung hinsichtlich der von 

ihm zu bewertenden Immobilienart und des jeweiligen regionalen 

Immobilienmarktes verfügen.

Die Gesellschaft hat mindestens zwei externe Bewerter bestellt, 

die die gesamten Immobilien des Sondervermögens bewerten. 

Angaben über die externen Bewerter finden Sie auf Seite 99. 

Änderungen werden in den jeweiligen Jahres- und Halbjahresbe-

richten bekannt gemacht.

Ein externer Bewerter darf für die Gesellschaft für die Bewertung 

von Immobilien-Sondervermögen nur für einen Zeitraum von 

maximal drei Jahren tätig sein. Die Einnahmen des externen 

Bewerters aus seiner Tätigkeit für die Gesellschaft dürfen 30 % 

seiner Gesamteinnahmen, bezogen auf das Geschäftsjahr des 

externen Bewerters, nicht überschreiten. Die Bundesanstalt kann 

verlangen, dass entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Die 

Gesellschaft darf einen externen Bewerter erst nach Ablauf von 

zwei Jahren seit Ende seines Tätigkeitszeitraums – also nach 

Ablauf einer zweijährigen Karenzzeit – erneut als externen Bewer-

ter bestellen.

Eine interne Bewertungsrichtlinie regelt die Tätigkeit der von der 

Gesellschaft bestellten Bewerter. Die Gutachten werden nach 

Maßgabe eines Geschäftsverteilungsplans erstellt.

Ein Bewerter hat insbesondere zu bewerten:

•	 die für das Sondervermögen bzw. für Immobilien-Gesellschaf-

ten, an denen die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermö-

gens beteiligt ist, zum Kauf vorgesehenen Immobilien;

•	 vierteljährlich die zum Sondervermögen gehörenden bzw. im 

Eigentum einer Immobilien-Gesellschaft stehenden Immobilien; 

•	 die zur Veräußerung durch die Gesellschaft oder durch eine Immo

bilien-Gesellschaft vorgesehenen Immobilien, soweit das letzte 

angefertigte Gutachten nicht mehr als aktuell anzusehen ist.

Ferner hat der Bewerter nach Bestellung eines Erbbaurechts 

innerhalb von zwei Monaten den Wert des Grundstücks neu fest-

zustellen.

Bewertung vor Ankauf

Eine Immobilie darf für das Sondervermögen oder für eine Immo-

bilien-Gesellschaft, an der das Sondervermögen unmittelbar oder 

mittelbar beteiligt ist, nur erworben werden, wenn sie zuvor von 

mindestens einem externen Bewerter, der nicht zugleich die regel-

mäßige Bewertung vornimmt, bewertet wurde und die aus dem 

Sondervermögen zu erbringende Gegenleistung den ermittelten 

Wert nicht oder nur unwesentlich übersteigt. Bei Immobilien, 

deren Wert 50 Millionen EUR übersteigt, muss die Bewertung der-

selben durch zwei voneinander unabhängige externe Bewerter 

erfolgen. 

Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft darf für das 

Sondervermögen unmittelbar oder mittelbar nur erworben wer-

den, wenn die im Jahresabschluss oder in der Vermögensaufstel-

lung der Immobilien-Gesellschaft ausgewiesenen Immobilien von 

einem externen Bewerter, der nicht zugleich die regelmäßige 

Bewertung vornimmt, bewertet wurden. Bei Immobilien, deren 

Wert 50 Millionen EUR übersteigt, muss die Bewertung derselben 

durch zwei voneinander unabhängige externe Bewerter erfolgen. 

Eine zum Sondervermögen gehörende Immobilie darf nur mit 

einem Erbbaurecht belastet werden, wenn die Angemessenheit 

des Erbbauzinses zuvor von einem externen Bewerter, der nicht 

zugleich die regelmäßige Bewertung durchführt, bestätigt wurde.

Laufende Bewertung

Die regelmäßige Bewertung der zum Sondervermögen oder zu 

einer Immobilien-Gesellschaft, an der das Sondervermögen unmit-

telbar oder mittelbar beteiligt ist, gehörenden Immobilien ist stets 

von zwei externen, voneinander unabhängigen Bewertern durch 

jeweils voneinander unabhängige Bewertungen durchzuführen.

Bewertungsmethodik zur Ermittlung von Verkehrswerten bei 

Immobilien

Der Verkehrswert einer Immobilie ist der Preis, der zum Zeitpunkt, 

auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäfts- 

verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen 

Eigenschaften, nach der sonstigen Beschaffenheit und der Lage 

der Immobilie ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 

Verhältnisse zu erzielen wäre.

Zur Ermittlung des Verkehrs-/Marktwertes hat der Bewerter in der 

Regel den Ertragswert der Immobilie anhand eines Verfahrens zu 
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ermitteln, das am jeweiligen Immobilienmarkt anerkannt ist. Zur 

Plausibilisierung kann der Bewerter auch andere am jeweiligen 

Immobilienanlagemarkt anerkannte Bewertungsverfahren heran-

ziehen, wenn er dies für eine sachgerechte Bewertung der Immo-

bilie erforderlich und/oder zweckmäßig hält. In diesem Fall hat der 

Bewerter die Ergebnisse des anderen Bewertungsverfahrens und 

die Gründe für seine Anwendung in nachvollziehbarer Form im 

Gutachten zu benennen.

Im Regelfall wird zur Ermittlung des Verkehrswerts einer Immobilie 

der Ertragswert der Immobilie anhand des allgemeinen Ertrags-

wertverfahrens in Anlehnung an die Immobilienwertermittlungs-

verordnung ermittelt. Bei diesem Verfahren kommt es auf die 

marktüblich erzielbaren Mieterträge an, die um die Bewirtschaf-

tungskosten einschließlich der Instandhaltungs- sowie der Ver-

waltungskosten und das kalkulatorische Mietausfallwagnis 

gekürzt werden. Der Ertragswert ergibt sich aus der so errechne-

ten Nettomiete, die mit einem Faktor multipliziert wird, der eine 

marktübliche Verzinsung für die zu bewertende Immobilie unter 

Einbeziehung von Lage, Gebäudezustand und Restnutzungsdauer 

berücksichtigt. Besonderen, den Wert einer Immobilie beeinflus-

senden Faktoren kann durch Zu- oder Abschläge Rechnung getra-

gen werden. Nähere Angaben zu den mit der Bewertung verbun-

denen Risiken können dem Abschnitt »Wesentliche Risiken aus 

den Immobilieninvestitionen, der Beteiligung an Immobilien-

Gesellschaften und der Belastung mit einem Erbbaurecht« ent-

nommen werden. 

Alternativ kann zur Ermittlung des Verkehrswertes das Discounted-

Cashflow-Verfahren (DCF) herangezogen werden. Hierbei werden 

künftig erwartete Einzahlungsüberschüsse der Immobilie über meh-

rere festgelegte Perioden (z.  B. zehn Jahresperioden) auf den Bewer-

tungsstichtag mit markt- und objektspezifischen Diskontierungs-

zinssätzen abgezinst. Der Restwert der Immobilie am Ende der 

festgelegten Perioden wird prognostiziert und ebenfalls auf den 

Bewertungsstichtag abgezinst. Die Summe aus den abgezinsten 

Einzahlungsüberschüssen und dem abgezinsten Restwert ergibt den 

Kapitalwert des Objektes, aus dem der Verkehrswert abgeleitet wird.

Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik 

Das Sondervermögen strebt eine langfristig wettbewerbsfähige 

Rendite sowie jährliche Ausschüttungen mit einem hohen steuer-

freien Anteil aus Miet- und Zinserträgen sowie ggf. Wertzuwachs 

seiner Objekte an. Ein wesentlicher Teil des Sondervermögens 

kann außerhalb der Staaten, die an der Europäischen Wirtschafts- 

und Währungsunion teilnehmen, angelegt werden. Da die Vermö-

gensgegenstände des Sondervermögens in Euro bewertet wer-

den, schwankt der Wert des Sondervermögens nicht nur bei 

Veränderungen des Wertes der Vermögensgegenstände, sondern 

auch bei Veränderungen der Wechselkurse der Währungen der 

Vermögensgegenstände in Bezug auf den Euro. Allerdings dürfen 

die im Sondervermögen enthaltenen Immobilien und sonstigen 

Vermögensgegenstände insgesamt nur bis zu 30 % mit einem 

Währungsrisiko behaftet sein. Vermögensgegenstände gelten 

dann als nicht mit einem Währungsrisiko behaftet, wenn Kurs-

sicherungsgeschäfte abgeschlossen oder Kredite in der entspre-

chenden Währung aufgenommen worden sind. Zur Verminderung 

von Währungsrisiken wird die Gesellschaft für das Sondervermö-

gen insbesondere von den durch das Gesetz und die Anlagebedin-

gungen vorgesehenen Möglichkeiten zur Kreditaufnahme 

Gebrauch machen.

Das Sondervermögen investiert überwiegend in Staaten, die an 

der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen. 

Veränderungen von Wechselkursen zwischen verschiedenen 

Währungen haben daher regelmäßig keinen wesentlichen Einfluss 

auf den Wert des Sondervermögens. Kreditaufnahmen in anderen 

Währungen zur Minderung des Wechselkursrisikos sind regelmä-

ßig nicht oder nur in moderatem Umfang notwendig.

Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden erwirbt 

die Gesellschaft auch Grundstücke für Projektentwicklungen. 

Wenn an Standorten, die aus Sicht der Gesellschaft entwicklungs-

fähig sind, bestehende Gebäude nicht mit der Anlagestrategie des 

Sondervermögens übereinstimmen oder nicht bzw. nicht zu vor-

teilhaften Konditionen erworben werden können, werden die im 

Gesetz und den Anlagebedingungen vorgesehen Grenzen für den 

Erwerb unbebauter und im Bau befindlicher Grundstücke gegebe-

nenfalls weitgehend ausgeschöpft. 

Der Anlageschwerpunkt liegt jedoch auf bestehenden Gebäuden.

Das Sondervermögen darf Kredite bis zu 30 % der Verkehrswerte 

aller Immobilien aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu 

finanzieren. Bei Vorteilhaftigkeit soll auf Einzelobjektebene eine 

höhere Finanzierungsquote angestrebt werden.

Berücksichtigung von ESG-Merkmalen im Allgemeinen 

Die Gesellschaft berücksichtigt beim Erwerb und der Verwaltung 

von Immobilien im Bestand Nachhaltigkeitsparameter. Nachhaltig 

bedeutet im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften allge-

mein, die Auswirkung von Immobilien auf Ökologie, Soziales oder 

gute Unternehmensführung zu messen und nachteilige Auswir-

kungen darauf möglichst gering zu halten oder auch positive Aus-

wirkungen zu erreichen. Diese drei Themenfelder Ökologie, Sozia-

les und gute Unternehmensführung sind in der öffentlichen 
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Diskussion und aktuellen Gesetzgebung besser bekannt unter der 

englischen Abkürzung »ESG« (hergeleitet von »Environmental«, 

»Social« und »Governance«). Als ökologische Merkmale werden im 

Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen häufig die Verringe-

rung der CO2-Emissionen von Immobilien genannt. Soziale Merk-

male können mit Immobilien erreicht werden, die schutzbedürfti-

gen Teilen der Bevölkerung besonders hilfreich sind. Und gute 

Unternehmensführung zeigt sich beispielsweise darin, im Zusam-

menhang mit den Vermögensgegenständen des Fonds keine kon-

troversen Geschäftspraktiken im Sinne der Prinzipien des UN Glo-

bal Compact zuzulassen. 

Berücksichtigung von ESG-Merkmalen im LEADING CITIES INVEST 

Der LEADING CITIES INVEST bewirbt ökologische und/oder soziale 

Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 

Offenlegungsverordnung. Nähere Informationen dazu sind im 

Anhang zu diesem Verkaufsprospekt enthalten. 

Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen 

Die Gesellschaft wird im Rahmen von Investitionsentscheidungen, 

die sie für das Sondervermögen trifft, auch die Nachhaltigkeits-

risiken berücksichtigen. Deren Überprüfung ist Gegenstand jeder 

Stufe des Investitions- und Bewirtschaftungsprozesses eines 

Assets, angefangen bei der Auflage des Sondervermögens über 

die eigentlichen Ankaufs- und Investitionsprozesse bis hin zur lau-

fenden Bewirtschaftung der Immobilien. 

Ein wesentlicher Teil des Umgangs mit Nachhaltigkeitsrisiken ist 

somit deren umfassende und laufende Berücksichtigung im 

gesamten Wertschöpfungsprozess eines Assets. Dies spiegelt 

sich auch in der Unternehmensorganisation der Gesellschaft 

wider, die für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken ins-

besondere im Rahmen des Risikomanagements entsprechende 

Prozesse implementiert hat. Hierfür wurde keine gesonderte Risi-

koart in das Risikomanagement eingeführt, sondern vielmehr die 

verschiedenen Nachhaltigkeitsrisiken in die bereits bestehende 

Struktur des Risikomanagements integriert. Das Thema Nachhal-

tigkeit und die damit verbundenen Risiken können sich insoweit 

auf die bekannten Risikoarten auswirken bzw. zu diesen wesent-

lich beitragen.

Angaben zu den Möglichkeiten der zukünftigen Änderung der 

Anlagegrundsätze sind im Abschnitt Anlagebedingungen und 

deren Änderungen enthalten.

Anlagegegenstände im Einzelnen 

Immobilien

1.	 Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Immo-

bilien erwerben:

a)	 Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt 

genutzte Grundstücke;

b)	 Grundstücke im Zustand der Bebauung;

c)	 unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung 

nach Maßgabe der Bestimmung a) bestimmt und geeignet sind;

d)	 Erbbaurechte bzw. im Ausland belegene rechtlich und wirt-

schaftlich hiermit vergleichbare Rechte unter den Voraussetzun-

gen der Bestimmungen a) bis c);

e)	 andere Grundstücke, Erbbaurechte sowie Rechte in der Form 

des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts 

und Teilerbbaurechts.

2.	 Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen im gesetzlich 

zulässigen Rahmen (§ 231 Abs. 1 Nr. 6 KAGB) Nießbrauchrechte an 

Grundstücken nach Maßgabe des Abs. 1 Buchstabe a) erwerben, 

die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.

3.	 Die Gesellschaft darf außerhalb der Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (»EWR«) 

belegene Immobilien im Sinne von Abs. 1 und 2 in den im Anhang 

zu § 1 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen genannten 

Staaten (maximal bis zur Höhe des dort jeweils angegebenen 

Anteils am Wert des Sondervermögens) erwerben, wenn 

a)	 eine angemessene regionale Streuung der Immobilien gewähr-

leistet ist,

b)	 in diesen Staaten die freie Übertragbarkeit der Immobilien 

gewährleistet und der Kapitalverkehr nicht beschränkt ist sowie

c)	 die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Verwahrstelle 

gewährleistet ist.

Die Gesellschaft wird vor einem etwaigen Erwerb im Rahmen der 

ihr obliegenden ordnungsgemäßen Geschäftsführung prüfen, ob 

die vorstehend genannten Voraussetzungen in vollem Umfang 

eingehalten sind.
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Die Angaben im Anhang zu den »Besonderen Anlagebedingun-

gen« können bezüglich der Staaten bzw. des jeweiligen maxima-

len Investitionsgrades geändert werden. Diese Änderungen 

bedürfen der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht.

4.	 Keine der Immobilien darf zum Zeitpunkt ihres Erwerbs 15 % 

des Wertes des Sondervermögens überschreiten. Der Gesamt-

wert aller Immobilien, deren einzelner Wert mehr als 10 % des 

Wertes des Sondervermögens beträgt, darf 50 % des Wertes des 

Sondervermögens nicht überschreiten. Bei der Berechnung des 

Wertes des Sondervermögens sind aufgenommene Darlehen 

nicht abzuziehen, sodass sich die Bemessungsgrundlage für die 

Grenzberechnung um die Darlehen erhöht.

Die vorstehend in Absatz 1 bis 4 dargelegten Anlagegrenzen dür-

fen in den ersten vier Jahren nach der Auflegung des Sonderver-

mögens überschritten werden.

Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender 

Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs ange-

strebt.

Bei der Auswahl der Immobilien für das Sondervermögen stehen 

deren beständige Ertragskraft sowie eine Streuung nach Lage, 

Größe, Nutzung und Mietern im Vordergrund der Überlegungen.

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen auch Gegenstände 

erwerben, die zur Bewirtschaftung von im Sondervermögen ent-

haltenen Vermögensgegenständen, insbesondere Immobilien, 

erforderlich sind.

Über die im letzten Berichtszeitraum getätigten Anlagen in Immo-

bilien und andere Vermögensgegenstände geben die jeweils aktu-

ellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte Auskunft.

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

1.	 Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens 

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erwerben und halten, 

auch wenn sie nicht die für eine Änderung des Gesellschaftsver-

trages bzw. der Satzung der Immobilien-Gesellschaft erforderliche 

Stimmen- und Kapitalmehrheit hat. Eine Immobilien-Gesellschaft 

in diesem Sinne ist eine Gesellschaft, die nach ihrem Gesell-

schaftsvertrag bzw. ihrer Satzung

a)	 in ihrem Unternehmensgegenstand auf die Tätigkeiten 

beschränkt ist, welche die Gesellschaft auch selbst für das Son-

dervermögen ausüben darf;

b)	 nur solche Immobilien und Bewirtschaftungsgegenstände 

erwerben darf, die nach den Anlagebedingungen unmittelbar für 

das Sondervermögen erworben werden dürfen (vgl. Seite 77  

dieses Prospektes), aber keine Nießbrauchsrechte gemäß § 231 

Abs. 1 Nr. 6 KAGB, sowie Beteiligungen an anderen Immobilien-

Gesellschaften;

c)	 eine Immobilie oder eine Beteiligung an einer anderen Immobi-

lien-Gesellschaft nur erwerben darf, wenn der dem Umfang der 

Beteiligung entsprechende Wert der Immobilie oder der Beteili-

gung an der anderen Immobilien-Gesellschaft 15 % des Wertes 

des Sondervermögens nicht übersteigt.

2.	 Des Weiteren setzt eine Beteiligung an einer Immobilien-

Gesellschaft u. a. voraus, dass durch die Rechtsform der 

Immobilien-Gesellschaft eine über die geleistete Einlage hinaus-

gehende Nachschusspflicht ausgeschlossen ist. 

3.	 Die Einlagen der Gesellschafter einer Immobilien-Gesellschaft, 

an der die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens betei-

ligt ist, müssen voll eingezahlt sein.

4.	 Beteiligt sich eine Immobilien-Gesellschaft an anderen Immo-

bilien-Gesellschaften, so muss die Beteiligung unmittelbar oder 

mittelbar 100 % des Kapitals und der Stimmrechte betragen, es 

sei denn, dass die Immobilien-Gesellschaft mit 100 % des Kapitals 

und der Stimmrechte an allen von ihr unmittelbar oder mittelbar 

gehaltenen Immobilien-Gesellschaften beteiligt ist. 

5.	 Der Wert der Vermögensgegenstände aller Immobilien-Gesell-

schaften, an denen die Gesellschaft für Rechnung des Sonderver-

mögens beteiligt ist, darf 49 % des Wertes des Sondervermögens 

nicht übersteigen. Auf diese Grenze werden 100%ige Beteiligun-

gen nach Kapital und Stimmrecht nicht angerechnet. Der Wert der 

Vermögensgegenstände aller Immobilien-Gesellschaften, an 

denen die Gesellschaft für Rechnung des Immobilien-Sonderver-

mögens nicht die für eine Änderung der Satzung bzw. des Gesell-

schaftsvertrages erforderliche Stimmen- und Kapitalmehrheit hat, 

darf 30 % des Wertes des Sondervermögens nicht überschreiten.

Die vorstehend in Absatz 5 dargelegten Anlagegrenzen dürfen in 

den ersten vier Jahren nach der Auflegung des Sondervermögens 

überschritten werden.

6.	 Bei der Berechnung des Wertes des Sondervermögens sind 

aufgenommene Darlehen nicht abzuziehen, sodass sich die 

Bemessungsgrundlage für die Grenzberechnungen um die Darle-

hen erhöht.
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7.	 Die Gesellschaft darf einer Immobilien-Gesellschaft, an der sie 

für Rechnung des Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar 

beteiligt ist, für Rechnung des Sondervermögens Darlehen 

gewähren, wenn die Konditionen marktgerecht und ausreichende 

Sicherheiten vorhanden sind. Ferner muss für den Fall der Veräu-

ßerung der Beteiligung die Rückzahlung des Darlehens innerhalb 

von sechs Monaten nach der Veräußerung vereinbart werden. Die 

Gesellschaft darf Immobilien-Gesellschaften insgesamt höchs-

tens 25 % des Wertes des Sondervermögens, für dessen Rech-

nung sie die Beteiligungen hält, darlehensweise überlassen, wobei 

sichergestellt sein muss, dass die der einzelnen Immobilien-

Gesellschaft von der Gesellschaft gewährten Darlehen insgesamt 

höchstens 50 % des Wertes der von ihr gehaltenen Immobilien 

betragen. Diese Voraussetzungen gelten auch dann, wenn ein 

Dritter im Auftrag der Gesellschaft der Immobilien-Gesellschaft 

ein Darlehen im eigenen Namen für Rechnung des Sondervermö-

gens gewährt. Die vorgenannten Anlagegrenzen gelten nicht für 

Darlehen, die für Rechnung des Sondervermögens an Immobilien-

Gesellschaften gewährt werden, an denen die Gesellschaft für 

Rechnung des Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar zu 

100 % des Kapitals und der Stimmrechte beteiligt ist. Bei einer 

vollständigen Veräußerung der Beteiligung an einer Immobilien-

Gesellschaft, die selbst unmittelbar Grundstücke hält oder erwirbt, 

ist das Darlehen vor der Veräußerung zurückzuzahlen. Bei einer 

Verringerung der Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft, die 

selbst nicht unmittelbar Grundstücke hält oder erwirbt, ist das 

Darlehen vor der Verringerung zurückzuzahlen.

Belastung mit einem Erbbaurecht

Grundstücke können mit einem Erbbaurecht belastet werden.

Durch die Neubestellung eines Erbbaurechtes darf der Gesamtwert 

der mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücke, die für Rech-

nung des Sondervermögens gehalten werden, 10 % des Wertes des 

Sondervermögens nicht übersteigen. Die Verlängerung eines Erb-

baurechtes gilt als Neubestellung. Bei der Berechnung des Wertes 

des Sondervermögens werden die aufgenommenen Darlehen nicht 

abgezogen. Diese Belastungen dürfen nur erfolgen, wenn unvorher-

sehbare Umstände die ursprünglich vorgesehene Nutzung des 

Grundstückes verhindern oder wenn dadurch wirtschaftliche Nach-

teile für das Sondervermögen vermieden werden oder wenn 

dadurch eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung ermöglicht wird.

Liquiditätsanlagen

Neben dem Erwerb von Immobilien und Beteiligungen an Immobi-

lien-Gesellschaften sind auch Liquiditätsanlagen zulässig und vor-

gesehen. 

Die Gesellschaft darf höchstens 49 % des Wertes des Sonderver-

mögens (Höchstliquidität) halten in

•	 Bankguthaben;

•	 Geldmarktinstrumenten;

•	 Wertpapieren im Sinne des § 193 KAGB, die zur Sicherung der in 

Artikel 18.1 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Sys-

tems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank ge-

nannten Kreditgeschäfte von der Europäischen Zentralbank oder 

der Deutschen Bundesbank zugelassen sind oder deren Zulas-

sung nach den Emissionsbedingungen beantragt wird, sofern die 

Zulassung innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt;

•	 Investmentanteilen nach Maßgabe des § 196 KAGB oder Antei-

len an Spezial-Sondervermögen nach Maßgabe des § 196 Abs. 1 

Satz 2 KAGB, die nach ihren Anlagebedingungen ausschließlich in 

die unter Spiegelstrich 1 bis 3 genannten Bankguthaben, Geld-

marktinstrumente und Wertpapiere investieren dürfen;

•	 Wertpapieren im Sinne des § 193 KAGB, die an einem organi-

sierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsge-

setzes zum Handel zugelassen sind, oder festverzinslichen Wert-

papieren, soweit diese einen Betrag von 5 % des Wertes des Son-

dervermögens nicht überschreiten, und zusätzlich

•	 Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbaren An-

teilen ausländischer juristischer Personen, die an einem der in 

§ 193 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KAGB genannten Märkte zugelassen oder 

in diesen einbezogen sind, soweit der Wert dieser Aktien oder An-

teile einen Betrag von 5 % des Wertes des Sondervermögens 

nicht überschreitet und die in Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 

2007/16/EG genannten Kriterien erfüllt sind. 

Bei der Berechnung der Höchstliquiditätsgrenze sind folgende 

gebundene Mittel abzuziehen: 

•	 die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden 

Bewirtschaftung benötigten Mittel;

•	 die für die nächste Ausschüttung vorgesehenen Mittel;

•	 die zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam ge-

schlossenen Grundstückskaufverträgen, aus Darlehensverträgen, 

die für die bevorstehenden Anlagen in bestimmten Immobilien und 

für bestimmte Baumaßnahmen erforderlich werden, sowie aus 
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Bauverträgen erforderlichen Mittel, sofern die Verbindlichkeiten in 

den folgenden zwei Jahren fällig werden.

Bankguthaben

Anlagen in Bankguthaben dürfen von der Gesellschaft entspre-

chend den gesetzlichen Vorschriften (§§ 230 Abs. 1, 195 KAGB) 

nur bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Staat der Europäischen 

Union (»EU«) oder des Abkommens über den EWR getätigt wer-

den. Bei einem Kreditinstitut in einem anderen Staat dürfen nur 

dann Guthaben gehalten werden, wenn die Bankaufsichtsbestim-

mungen in diesem Staat nach Auffassung der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (»BaFin«) denjenigen in der EU 

gleichwertig sind.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermö-

gens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen. Die Bank-

guthaben dürfen höchstens eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicherweise auf 

dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, 

die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Sondervermögen eine 

Laufzeit bzw. Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben. Sofern 

ihre Laufzeit länger als zwölf Monate ist, muss ihre Verzinsung 

regelmäßig, mindestens einmal in 397 Tagen, marktgerecht ange-

passt werden. Geldmarktinstrumente sind außerdem verzinsliche 

Wertpapiere, deren Risikoprofil dem der eben beschriebenen 

Papiere entspricht. 

Für das Sondervermögen dürfen Geldmarktinstrumente nur 

erworben werden, 

1.	 wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder in 

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zum 

Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten 

Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

2.	 wenn sie außerhalb des EWR an einer Börse zum Handel zuge-

lassen oder dort an organisierten Märkten zugelassen oder in 

diese einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl der Börse oder 

des Marktes zugelassen hat,

3.	 wenn sie von den Europäischen Union, dem Bund, einem Son-

dervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitglied-

staat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder loka-

len Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats 

der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank oder der 

Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern die-

ser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 

oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, 

der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben oder 

garantiert werden, 

4.	 wenn sie von einem Unternehmen begeben werden, dessen 

Wertpapiere auf den unter Nummer 1. und 2. bezeichneten Märk-

ten gehandelt werden,

5.	 wenn sie von einem Kreditinstitut, das nach den im Europäi-

schen Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht 

unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmun-

gen, die nach Auffassung der BaFin denjenigen des Gemein-

schaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, 

begeben oder garantiert werden,

6.	 wenn sie von anderen Emittenten begeben werden und es sich 

bei dem jeweiligen Emittenten handelt 

a)	 um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 

10 Millionen EUR, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschrif-

ten der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 

1978 über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter 

Rechtsformen, zuletzt geändert durch Artikel 49 der Richtlinie 

2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Mai 2006, erstellt und veröffentlicht, 

b)	 um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere 

börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmens-

gruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder

c)	 um einen Rechtsträger, der die wertpapiermäßige Unterlegung 

von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von der Bank einge-

räumten Kreditlinie finanzieren soll; für die wertpapiermäßige 

Unterlegung und die von der Bank eingeräumte Kreditlinie gilt 

Artikel 7 der Richtlinie 2007/16/EG.

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur erworben 

werden, wenn sie die Voraussetzungen des Artikels 4 Abs. 1 und 2 

der Richtlinie 2007/16/EG erfüllen. Für Geldmarktinstrumente im 

Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 gilt zusätzlich Artikel 4 Abs. 3 der 

Richtlinie 2007/16/EG. 

Für Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 bis 6 

müssen ein ausreichender Einlagen- und Anlegerschutz beste-

hen, z. B. in Form eines Investmentgrade-Ratings, und zusätzlich 

die Kriterien des Artikels 5 der Richtlinie 2007/16/EG erfüllt sein. 

Als »Investmentgrade« bezeichnet man eine Benotung mit »BBB« 
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bzw. »Baa« oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung 

durch eine Rating-Agentur. Für den Erwerb von Geldmarktinstru-

menten, die von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft 

eines Mitgliedstaates der EU oder von einer internationalen 

öffentlich-rechtlichen Einrichtung im Sinne des Abs. 1 Nr. 3 bege-

ben werden, aber weder von diesem Mitgliedstaat oder, wenn die-

ser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 

garantiert werden, und für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten 

nach Abs. 1 Nr. 4 und 6 gilt Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie 2007/16/EG; 

für den Erwerb aller anderen Geldmarktinstrumente nach Abs. 1  

Nr. 3 außer Geldmarktinstrumenten, die von der Europäischen 

Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der EU 

begeben oder garantiert wurden, gilt Artikel 5 Abs. 4 der Richtlinie 

2007/16/EG. Für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten nach 

Abs. 1 Nr. 5 gelten Artikel 5 Abs. 3 und, wenn es sich um Geldmarkt-

instrumente handelt, die von einem Kreditinstitut, das Aufsichts-

bestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjeni-

gen des Europäischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, 

unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden, 

Artikel 6 der Richtlinie 2007/16/EG. 

Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens darf die Gesell-

schaft auch in Geldmarktinstrumente von Emittenten investieren, 

die die vorstehend genannten Voraussetzungen nicht erfüllen. 

Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Emittenten dürfen 

nur bis zu 5 % des Wertes des Sondervermögens erworben wer-

den. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

einschließlich der in Pension genommenen Wertpapiere dessel-

ben Emittenten bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens 

erworben werden. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des Wertes des 

Sondervermögens nicht übersteigen.

Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des Wertes des Sonderver-

mögens in eine Kombination aus folgenden Vermögensgegen-

ständen anlegen:

•	 von ein und derselben Einrichtung begebene Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente,

•	 Einlagen bei dieser Einrichtung,

•	 Anrechnungsbeträge für das Kontrahentenrisiko der mit dieser 

Einrichtung eingegangenen Geschäfte. 

Bei öffentlichen Emittenten im Sinne des § 206 Abs. 2 KAGB 

(siehe Seite 78 f.) darf eine Kombination der in Satz 1 genannten 

Vermögensgegenstände 35 % des Wertes des Sondervermögens 

nicht übersteigen. Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben von 

dieser Kombinationsgrenze in jedem Fall unberührt.

Die Anrechnungsbeträge von Wertpapieren und Geldmarktinstru-

menten eines Emittenten auf die vorstehend genannten Grenzen 

können durch den Einsatz von marktgegenläufigen Derivaten, 

welche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emit-

tenten zum Basiswert haben, reduziert werden. Das bedeutet, 

dass für Rechnung des Sondervermögens auch über die vorge-

nannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 

eines Emittenten erworben werden dürfen, wenn das dadurch 

gesteigerte Emittentenrisiko durch Absicherungsgeschäfte wie-

der gesenkt wird. 

Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen und Geldmarkt-

instrumente folgender Emittenten jeweils bis zu 35 % des Wertes 

des Sondervermögens anlegen: Bund, Länder, EU, Mitgliedstaaten 

der EU oder deren Gebietskörperschaften, andere Vertragsstaa-

ten des Abkommens über den EWR, Drittstaaten oder internatio-

nale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU 

angehört. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen 

sowie Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in 

einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den EWR ausgegeben worden sind, darf die 

Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des Sondervermö-

gens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen 

einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der 

Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel 

nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt 

werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschrei-

bungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausrei-

chend decken und die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig 

für die fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zin-

sen bestimmt sind.

Die Gesellschaft kann unter Beachtung der 49 %-Grenze in Wert-

papiere und Geldmarktinstrumente folgender Emittenten

•	 Die Bundesrepublik Deutschland

•	 Die Bundesländer:

•	 Baden-Württemberg

•	 Bayern

•	 Berlin

•	 Brandenburg
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•	 Bremen

•	 Hamburg

•	 Hessen

•	 Mecklenburg-Vorpommern

•	 Niedersachsen

•	 Nordrhein-Westfalen

•	 Rheinland-Pfalz

•	 Saarland

•	 Sachsen

•	 Sachsen-Anhalt

•	 Schleswig-Holstein

•	 Thüringen

•	 Europäische Gemeinschaften:

•	 �Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

•	 EURATOM

•	 �Europäische  

Wirtschaftsgemeinschaften

•	 Europäische Gemeinschaft

•	 �Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union:

•	 Belgien

•	 Bulgarien

•	 Dänemark

•	 Estland

•	 Finnland

•	 Frankreich

•	 Griechenland

•	 Irland

•	 Italien

•	 Lettland

•	 Litauen

•	 Malta

•	 Polen

•	 Luxemburg

•	 Niederlande

•	 Österreich

•	 Portugal

•	 Schweden

•	 Slowakei

•	 Slowenien

•	 Spanien

•	 Tschechische Republik

•	 Ungarn

•	 Republik Zypern

•	 Rumänien

•	 Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä­

ischen Wirtschaftsraum:

•	 Island

•	 Liechtenstein

•	 Norwegen 

•	 Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR 

sind:

•	 Australien

•	 Japan

•	 Kanada

•	 Korea

•	 Mexiko

•	 Neuseeland

•	 Schweiz

•	 Türkei

•	 Vereinigte Staaten von Amerika

•	 �Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland

mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. In die­

sen Fällen müssen die für Rechnung des Sondervermögens 

gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus mindes­

tens sechs verschiedenen Emissionen stammen, wobei nicht 

mehr als 30 % des Sondervermögens in einer Emission gehalten 

werden dürfen.

Mindestliquidität

Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass von den Liquiditätsanla-

gen ein Betrag, der mindestens 5 % des Wertes des Sonderver-

mögens entspricht, täglich für die Rücknahme von Anteilen ver-

fügbar ist (Mindestliquidität).

Kreditaufnahme und Belastung von Vermögensgegenständen

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 

Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sonder-

vermögen befindlichen Immobilien aufnehmen, soweit die Kredit-

aufnahme mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ver-

einbar ist. Darüber hinaus darf die Gesellschaft für gemein- 

schaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe 

von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufnehmen. Eine Kre-

ditaufnahme darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich 

sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. 

Soweit im Zeitpunkt der Kreditaufnahme die Kosten hierfür über 

der Rendite von Immobilien liegen, wird das Anlageergebnis beein-

trächtigt. Dennoch können besondere Umstände für eine Kredit-
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aufnahme sprechen, wie die Erhaltung einer langfristigen Ertrags- 

und Wertentwicklungsquelle bei nur kurzfristigen Liquiditäts- 

engpässen oder steuerliche Erwägungen oder die Begrenzung 

von Wechselkursrisiken im Ausland.

Die Gesellschaft darf zum Sondervermögen gehörende Vermö-

gensgegenstände nach § 231 KAGB belasten bzw. Forderungen 

aus Rechtsverhältnissen, die sich auf Vermögensgegenstände 

nach § 231 KAGB beziehen, abtreten sowie belasten, wenn dies 

mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und 

wenn die Verwahrstelle diesen Maßnahmen zustimmt, weil sie die 

dafür vorgesehenen Bedingungen als marktüblich erachtet. Sie 

darf auch mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen nach 

§ 231 KAGB im Zusammenhang stehende Belastungen überneh-

men. Insgesamt dürfen die Belastungen 30 % des Verkehrswertes 

aller im Sondervermögen befindlichen Immobilien nicht über-

schreiten. Erbbauzinsen bleiben unberücksichtigt.

Derivate zu Absicherungszwecken

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kursschwan-

kungen oder den Preiserwartungen anderer Vermögensgegen-

stände (»Basiswert«) abhängt. Die nachfolgenden Ausführungen 

beziehen sich sowohl auf Derivate als auch auf Finanzinstrumente 

mit derivativer Komponente (nachfolgend zusammen »Derivate«).

Die Gesellschaft hat für den Derivateeinsatz des Sondervermö-

gens den einfachen Ansatz gemäß der Verordnung über Risiko-

management und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, 

Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investment- 

vermögen nach dem KAGB (»Derivateverordnung«) gewählt und 

darf regelmäßig nur in Grundformen von Derivaten investieren,  

die abgeleitet sind von

•	 Vermögensgegenständen, die gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) 

bis f) der »Allgemeinen Anlagebedingungen« erworben werden 

dürfen,

•	 Immobilien, die gemäß § 1 Abs. 1 »Besondere Anlagebedingun-

gen« erworben werden dürfen, 

•	 Zinssätzen,

•	 Wechselkursen oder 

•	 Währungen. 

Komplexe Derivate, die von den vorgenannten Basiswerten abge-

leitet sind, dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil einge-

setzt werden. Grundformen von Derivaten sind: 

a)	 Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 

Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der »Allgemeinen Anlagebedingungen« 

sowie auf Immobilien gemäß § 1 Abs. 1 »Besondere Anlagebedin-

gungen«, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen; 

b)	 Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegenstände 

gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der »Allgemeinen Anlage-

bedingungen« sowie auf Immobilien gemäß § 2 Abs. 1 »Besondere 

Anlagebedingungen«, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 

und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgen-

den Eigenschaften aufweisen:

aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit 

oder zum Ende der Laufzeit möglich und

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von  

der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und 

Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz  

das andere Vorzeichen hat;

c)	 Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d)	 Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buch-

stabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen Eigen-

schaften aufweisen (Swaptions);

e)	 Credit Default Swaps auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 

Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der »Allgemeinen Anlagebedingungen« 

sowie auf Immobilien gemäß § 1 Abs. 1 »Besondere Anlagebedin-

gungen«, sofern sie ausschließlich und nachvollziehbar der Absi-

cherung des Kreditrisikos von genau zuordenbaren Vermögens-

gegenständen des Sondervermögens dienen.

Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf Investment-

anteile gemäß § 6 Abs. 2 Buchstabe d) der »Allgemeinen Anlage-

bedingungen« dürfen nicht abgeschlossen werden.

Andere, komplexere Derivate mit den oben genannten Basiswer-

ten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt 

werden. 

Geschäfte über Derivate dürfen nur zu Zwecken der Absicherung 

von im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenständen, 
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Zinsänderungs- und Währungsrisiken sowie zur Absicherung von 

Mietforderungen getätigt werden. 

Das KAGB und die DerivateV sehen grundsätzlich die Möglichkeit 

vor, das Marktrisikopotenzial eines Sondervermögens durch den 

Einsatz von Derivaten zu verdoppeln. Unter dem Marktrisiko ver-

steht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung 

von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Da das Sonder-

vermögen Derivate nur zu Absicherungszwecken einsetzen darf, 

kommt eine entsprechende Hebelung hier nicht infrage. Bei der 

Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz der Derivate 

wendet die Gesellschaft den einfachen Ansatz im Sinne der Deri-

vateV an.

Das Marktrisiko wird gemäß den Regelungen zum Einfachen 

Ansatz in den §§ 15 ff. der Derivateverordnung berechnet. Dabei 

werden die Nominalbeträge aller im Sondervermögen eingesetz-

ten Derivategeschäfte aufsummiert und ins Verhältnis zum 

Fondswert (NAV) gesetzt. Werden die Derivate einzig zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt, können die Nominalbeträge mit den 

Werten der abzusichernden Vermögensgegenstände verrechnet 

werden und so das Marktrisiko reduzieren. Abhängig von den 

Marktbedingungen kann das Marktrisiko schwanken; es ist in sei-

ner Höhe durch die Vorgaben des § 197 Abs. 2 KAGB i. V. m. § 15 

Derivateverordnung auf maximal 200 % beschränkt.

Falls die Gesellschaft nach Ankündigung in den Berichten und im 

Verkaufsprospekt für den Derivateeinsatz des Sondervermögens 

den qualifizierten Ansatz gemäß der Verordnung über Risikoma-

nagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wert-

papier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen 

nach dem KAGB (»Derivateverordnung«) wählt, darf sie – vorbe-

haltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems – zu Absi-

cherungszwecken in jegliche Derivate investieren, die von Vermö-

gensgegenständen, die gemäß § 6 Abs. 2 Buchstaben b) bis f) der 

»Allgemeinen Anlagebedingungen«, und Immobilien, die gemäß  

§ 1 Abs. 1 »Besondere Anlagebedingungen« erworben werden dür-

fen, oder von Zinssätzen, Wechselkursen oder Währungen abge-

leitet sind. Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanztermin-

kontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Unter keinen 

Umständen darf die Gesellschaft bei den vorgenannten Geschäf-

ten von den in den »Allgemeinen Anlagebedingungen« und »Beson

deren Anlagebedingungen« und in diesem Prospekt genannten 

Anlagezielen abweichen.

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials für den Einsatz der 

Derivate wendet die Gesellschaft bei der Option für den qualifizier-

ten Ansatz dann den qualifizierten Ansatz im Sinne der DerivateV 

an. Das KAGB und die DerivateV sehen vor, dass durch den Einsatz 

von Derivaten das Marktrisikopotenzial des Sondervermögens auf 

bis zu 200 % bezogen auf das Marktrisikopotenzial eines derivate-

freien Vergleichsvermögens gesteigert werden darf. Unter dem 

Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen 

Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Da 

das Sondervermögen Derivate nur zu Absicherungszwecken ein-

setzen darf, kommt eine entsprechende Steigerung hier jedoch 

grundsätzlich nicht infrage. Die mit dem Einsatz von Derivaten ver-

bundenen Risiken werden durch ein Risikomanagement-Verfahren 

gesteuert, das es erlaubt, das mit der Anlageposition verbundene 

Risiko sowie den jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anla-

geportfolios jederzeit zu überwachen. 

Bei dem derivatefreien Vergleichsvermögen handelt es sich um 

ein virtuelles Portfolio, dessen Wert stets genau dem aktuellen 

Wert des Sondervermögens entspricht, das aber keine Steigerun-

gen oder Absicherungen des Marktrisikos durch Derivate enthält. 

Ansonsten muss die Zusammensetzung des Vergleichsvermö-

gens den Anlagezielen und der Anlagepolitik entsprechen, die für 

das Sondervermögen gelten.

Optionsgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens im 

Rahmen der Anlagegrundsätze zu Absicherungszwecken am Opti-

onshandel teilnehmen. Das heißt, sie darf von einem Dritten gegen 

Entgelt (Optionsprämie) das Recht erwerben, während einer 

bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu 

einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) z. B. die 

Abnahme von Wertpapieren oder die Zahlung eines Differenzbe-

trages zu verlangen. Sie darf auch entsprechende Rechte gegen 

Entgelt von Dritten erwerben.

Insbesondere darf die Gesellschaft nach dem qualifizierten 

Ansatz derartige Geschäfte auf der Basis von Investmentanteilen 

tätigen, die sie direkt für das Sondervermögen erwerben dürfte. 

Das heißt, sie darf das Recht erwerben, zu einem bestimmten von 

vornherein vereinbarten Preis Anteile an anderen Sondervermö-

gen zu erwerben oder zu veräußern. Sie darf entsprechende 

Rechte auch an Dritte verkaufen.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

Der Kauf einer Verkaufsoption (Wählerposition in Geld – Long Put) 

berechtigt den Käufer, gegen Zahlung einer Prämie vom Verkäufer 

die Abnahme bestimmter Vermögensgegenstände zum Basis-

preis oder die Zahlung eines entsprechenden Differenzbetrages 

zu verlangen. Durch den Kauf solcher Verkaufsoptionen können 

z. B. im Fonds befindliche Wertpapiere innerhalb der Optionsfrist 
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gegen Kursverluste gesichert werden. Fallen die Wertpapiere 

unter den Basispreis, so können die Verkaufsoptionen ausgeübt 

und damit über dem Marktpreis liegende Veräußerungserlöse 

erzielt werden. Anstatt die Option auszuüben, kann die Gesell-

schaft das Optionsrecht auch mit Gewinn veräußern.

Dem steht das Risiko gegenüber, dass die gezahlten Optionsprä-

mien verloren gehen, wenn eine Ausübung der Verkaufsoptionen 

zum vorher festgelegten Basispreis wirtschaftlich nicht sinnvoll 

erscheint, da die Kurse entgegen den Erwartungen nicht gefallen 

sind. Derartige Kursänderungen der dem Optionsrecht zugrunde 

liegenden Wertpapiere können den Wert des Optionsrechtes 

überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Angesichts der 

begrenzten Laufzeit kann nicht darauf vertraut werden, dass sich 

der Preis der Optionsrechte rechtzeitig wieder erholen wird. Bei 

den Gewinnerwartungen müssen die mit dem Erwerb sowie der 

Ausübung oder dem Verkauf der Option bzw. dem Abschluss eines 

Gegengeschäftes (Glattstellung) verbundenen Kosten berücksich-

tigt werden. Erfüllen sich die Erwartungen nicht, sodass die Gesell-

schaft auf Ausübung verzichtet, verfällt das Optionsrecht mit 

Ablauf seiner Laufzeit.

Terminkontrakte

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt ver-

pflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem 

Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 

eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes (z. B. Anlei-

hen, Aktien) zu einem im Voraus vereinbarten Preis (Ausübungs-

preis) zu kaufen bzw. zu verkaufen. Dies geschieht in der Regel 

durch Vereinnahmung oder Zahlung der Differenz zwischen dem 

Ausübungspreis und dem Marktpreis im Zeitpunkt der Glattstel-

lung bzw. Fälligkeit des Geschäftes.

Die Gesellschaft kann z. B. Wertpapierbestände des Sondervermö-

gens durch Verkäufe von Terminkontrakten auf diese Wertpapiere 

für die Laufzeit der Kontrakte absichern.

Bei Anwendung des qualifizierten Ansatzes darf die Gesellschaft 

für Rechnung des Sondervermögens Terminkontrakte über 

Investmentanteile abschließen, die sie direkt für das Sonderver-

mögen erwerben dürfte. Das heißt, sie kann sich verpflichten, zu 

einem bestimmten Zeitpunkt oder binnen eines gewissen Zeit-

raums eine bestimmte Menge von Anteilen an einem anderen 

Sondervermögen für einen bestimmten Preis zu kaufen oder zu 

verkaufen.

Sofern die Gesellschaft Geschäfte dieser Art abschließt, muss das 

Sondervermögen, wenn sich die Erwartungen der Gesellschaft 

nicht erfüllen, die Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde 

gelegten Kurs und dem Marktkurs im Zeitpunkt der Glattstellung 

bzw. Fälligkeit des Geschäftes tragen. Hierin liegt der Verlust für 

das Sondervermögen. Das Verlustrisiko ist im Vorhinein nicht 

bestimmbar und kann über etwaige geleistete Sicherheiten hin-

ausgehen. Daneben ist zu berücksichtigen, dass der Verkauf von 

Terminkontrakten und ggf. der Abschluss eines Gegengeschäfts 

(Glattstellung) mit Kosten verbunden sind.

Swaps

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens im 

Rahmen der Anlagegrundsätze zu Absicherungszwecken

•	 Zins-,

•	 Währungs-,

•	 Credit-Default-Swapgeschäfte 

abschließen. Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die 

dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken 

zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Verlaufen 

die Kurs- oder Wertveränderungen der dem Swap zugrunde lie-

genden Basiswerte entgegen den Erwartungen der Gesellschaft, 

so können dem Sondervermögen Verluste aus dem Geschäft ent-

stehen.

Swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das Recht, 

nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 

innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich der Kondi

tionen genau spezifizierten Swap einzutreten.

Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, ein 

potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu übertragen. Im 

Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Ver-

käufer des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. Im Übri-

gen gelten die Ausführungen zu Swaps entsprechend. 

In Wertpapieren verbriefte Derivate

Die Gesellschaft kann Derivate auch erwerben, wenn diese in 

Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die Deri-

vate zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in Wertpapieren 

enthalten sein. Die vorstehenden Aussagen zu Chancen und Risi-

ken gelten auch für solche verbrieften Derivate entsprechend, 

jedoch mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften 

Derivaten auf den Wert des Wertpapiers beschränkt ist. 
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Notierte und nichtnotierte Derivate

Die Gesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer 

Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt 

einbezogene Derivate zum Gegenstand haben.

Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder 

in einen anderen organisierten Markt einbezogene Derivate zum 

Gegenstand haben (OTC-Geschäfte), dürfen nur mit geeigneten 

Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten auf der 

Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden. Die 

besonderen Risiken dieser individuellen Geschäfte liegen im Feh-

len eines organisierten Marktes und damit der Veräußerungsmög-

lichkeit an Dritte. Eine Glattstellung eingegangener Verpflichtun-

gen kann aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig oder 

mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Bei außerbörslich gehandelten Derivaten wird das Kontrahenten-

risiko bezüglich eines Vertragspartners auf 5 % des Wertes des 

Sondervermögens beschränkt. Ist der Vertragspartner ein Kredit-

institut mit Sitz in der EU, dem EWR oder einem Drittstaat mit ver-

gleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahentenrisiko bis 

zu 10 % des Wertes des Sondervermögens betragen. Außerbörs-

lich gehandelte Derivategeschäfte, die mit einer zentralen Clea-

ringstelle einer Börse oder eines anderen organisierten Marktes 

als Vertragspartner abgeschlossen werden, werden auf die Kon-

trahentengrenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate einer täg-

lichen Bewertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-Ausgleich 

unterliegen. Das Risiko der Bonität des Kontrahenten wird dadurch 

deutlich reduziert, jedoch nicht eliminiert. Ansprüche des Sonder-

vermögens gegen einen Zwischenhändler sind jedoch auf die 

Grenzen anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer Börse oder 

an einem anderen organisierten Markt gehandelt wird.

Immobilien als Basiswert für Derivategeschäfte

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen auch Derivate-

geschäfte tätigen, die auf einer für das Sondervermögen erwerb-

baren Immobilie oder auf der Entwicklung der Erträge aus einer 

solchen Immobilie basieren. Durch solche Geschäfte ist es der 

Gesellschaft insbesondere möglich, Miet- und andere Erträge aus 

für das Sondervermögen gehaltenen Immobilien gegen Ausfall- 

und Währungskursrisiken abzusichern.

Derivategeschäfte zur Absicherung von Währungsrisiken

Die Gesellschaft darf zur Währungskurssicherung von in Fremd-

währung gehaltenen Vermögensgegenständen und Mietforde

rungen für Rechnung des Sondervermögens Derivategeschäfte 

auf der Basis von Währungen oder Wechselkursen tätigen.

Die Gesellschaft muss bei Währungskursrisiken, die 30 % des 

Wertes des Sondervermögens übersteigen, von diesen Möglich-

keiten Gebrauch machen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft 

diese Möglichkeiten nutzen, wenn und soweit sie dies im Interesse 

der Anleger für geboten hält. 

Wertpapier-Darlehen

Die im Sondervermögen vorhandenen Wertpapiere können darle-

hensweise gegen marktgerechtes Entgelt an Dritte übertragen 

werden. Hierbei kann der gesamte Bestand an Wertpapieren des 

Sondervermögens nur auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-

Darlehen übertragen werden. Die Gesellschaft erwartet, dass im 

Regelfall das Fondsvermögen nicht Gegenstand von Darlehens

geschäften sein wird. In einzelnen Fällen kann es aber doch zu sol-

chen Geschäften kommen. Die Gesellschaft hat eine jederzeitige 

Kündigungsmöglichkeit, wobei vertraglich vereinbart ist, dass 

Wertpapiere gleicher Art, Güte und Menge nach erfolgter Kündi-

gung innerhalb von fünf Börsentagen dem Sondervermögen 

zurückübertragen werden. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, 

nach Beendigung des Darlehens oder nach Kündigung Wertpa-

piere gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten. Der Darle-

hensnehmer ist verpflichtet, die Zinsen aus den darlehensweise 

erhaltenen Wertpapieren bei Fälligkeit an die Verwahrstelle für 

Rechnung des Sondervermögens zu zahlen. Im Interesse der Risi-

kostreuung ist im Fall der darlehensweisen Übertragung von Wert-

papieren vorgesehen, dass alle an einen Darlehensnehmer über-

tragenen Wertpapiere 10 % des Wertes des Sondervermögens 

nicht übersteigen dürfen. Voraussetzung für die darlehensweise 

Übertragung ist aber, dass vor Übertragung der Wertpapiere dem 

Sondervermögen ausreichende Sicherheiten gewährt wurden. 

Hierbei können Guthaben abgetreten bzw. Wertpapiere oder Geld-

marktinstrumente übereignet oder verpfändet werden. Diese Gut-

haben müssen auf Euro oder die Währung lauten, in der die Anteile 

des Sondervermögens begeben wurden, und bei der Verwahrstelle 

oder mit ihrer Zustimmung auf Sperrkonten bei anderen Kreditins-

tituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den EWR oder in einem Dritt-

staat mit gleichwertiger Bankenaufsicht unterhalten werden. Wird 

die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-

Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, muss das Guthaben auf 

Sperrkonten unterhalten werden. Alternativ können diese Gutha-

ben in der Währung des Guthabens in Schuldverschreibungen, die 

eine hohe Qualität aufweisen und die vom Bund, von einem Land, 

der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind, in Geld-
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marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend von der 

Bundesanstalt erlassenen Richtlinien oder im Wege eines Pensi-

onsgeschäftes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rück-

forderung des aufgelaufenen Guthabens gewährleistet, angelegt 

werden (siehe Abschnitt »Wertpapier-Pensionsgeschäfte«).

Zur Sicherheit übereignete Wertpapiere müssen bei der Verwahr-

stelle oder mit deren Zustimmung bei einem anderen geeigneten 

Kreditinstitut verwahrt werden. Die Sicherheitsleistung ist unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Wertpa-

pier-Darlehensnehmers zu bestimmen. Sie darf jedoch den Siche-

rungswert, welcher sich aus dem Kurswert der darlehensweise 

übertragenen Wertpapiere zusammen mit den zugehörigen 

Erträgen errechnet, zuzüglich eines marktüblichen Aufschlags 

nicht unterschreiten.

Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersam-

melbank organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung 

von Wertpapier-Darlehen bedienen. Bei der Abwicklung von Wert-

papier-Darlehen über organisierte Systeme dürfen die an einen 

Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere 10 % des Werts des 

Fonds nicht übersteigen.

Die hier beschriebenen Darlehensgeschäfte werden getätigt, um 

für das Sondervermögen zusätzliche Erträge in Form des Leihe-

entgelts zu erzielen.

Wertpapier-Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Pensi-

onsgeschäfte mit Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinsti-

tuten mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abschließen.  

Dabei kann sie sowohl Wertpapiere des Sondervermögens gegen 

Entgelt auf einen Pensionsnehmer übertragen (einfaches Pensi-

onsgeschäft) als auch Wertpapiere im Rahmen der jeweils gelten-

den Anlagegrenzen in Pension nehmen (umgekehrtes Pensions-

geschäft). Es kann der gesamte Bestand des Sondervermögens 

an Wertpapieren im Wege des Pensionsgeschäfts an Dritte über-

tragen werden. Die Gesellschaft erwartet, dass im Regelfall das 

Fondsvermögen nicht Gegenstand von Pensionsgeschäften sein 

wird. In einzelnen Fällen kann es aber doch zu solchen Geschäften 

kommen. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, das Pensionsge-

schäft jederzeit zu kündigen; dies gilt nicht für Pensionsgeschäfte 

mit einer Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei Kündigung eines 

einfachen Pensionsgeschäftes ist die Gesellschaft berechtigt, die 

in Pension gegebenen Wertpapiere zurückzufordern. Die Kündi-

gung eines umgekehrten Pensionsgeschäftes kann entweder die 

Rückerstattung des vollen Geldbetrags oder des angelaufenen 

Geldbetrags in Höhe des aktuellen Marktwertes zur Folge haben. 

Pensionsgeschäfte sind nur in Form sogenannter echter Pensi-

onsgeschäfte zulässig. Dabei übernimmt der Pensionsnehmer die 

Verpflichtung, die Wertpapiere zu einem bestimmten oder vom 

Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zurückzuübertragen 

oder den Geldbetrag samt Zinsen zurückzuzahlen.

Pensionsgeschäfte werden getätigt, um für das Sondervermögen 

zusätzliche Erträge zu erzielen (umgekehrtes Pensionsgeschäft) 

oder um zeitweise zusätzliche Liquidität im Sondervermögen zu 

schaffen (einfaches Pensionsgeschäft).

Sicherheitenstrategie

Im Rahmen von Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und Pensions-

geschäften nimmt die Gesellschaft auf Rechnung des Sonderver-

mögens Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das 

Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder 

teilweise zu reduzieren. In Pension genommene Wertpapiere bzw. 

empfangene Beträge im Zuge von Pensionsgeschäften gelten als 

Sicherheiten im Sinne diesen Abschnitts.

•	 Arten der zulässigen Sicherheiten

Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschäften/Wertpapier-

Darlehensgeschäften/Pensionsgeschäften Barsicherheiten, 

Staatsanleihen sowie deutsche öffentliche oder Hypotheken-

pfandbriefe als Sicherheiten. Weitere Restriktionen hinsichtlich 

zulässiger Währungen, Ratinganforderungen an Emission bzw. 

Emittent stellen sicher, dass ausschließlich Sicherheiten hoher 

Qualität Verwendung finden. Zulässige Aussteller sind Mitglied-

staaten der Europäischen Union, Landesbanken, Pfandbriefban-

ken und Spezialkreditinstitute. Die Titel müssen eine feste Endfäl-

ligkeit haben und täglich veräußerbar sein. Die von einem 

Vertragspartner gestellten Sicherheiten müssen u. a. in Bezug auf 

Emittenten angemessen risikodiversifiziert sein. Stellen mehrere 

Vertragspartner Sicherheiten desselben Emittenten, sind diese zu 

aggregieren. Übersteigt der Wert der von einem oder mehreren 

Vertragspartnern gestellten Sicherheiten desselben Emittenten 

nicht 20 % des Wertes des Sondervermögens, gilt die Diversifizie-

rung als angemessen. Eine angemessene Diversifizierung liegt 

auch bei Überschreitung dieser Grenze vor, wenn dem Sonderver-

mögen insoweit ausschließlich Wertpapiere oder Geldmarkt-

instrumente der folgenden Emittenten oder Garanten als Sicher-

heit gewährt werden: Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

Landesbanken, Pfandbriefbanken und Spezialkreditinstitute. 

Sofern sämtliche gewährten Sicherheiten aus Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten eines solchen Emittenten oder Garanten 

bestehen, müssen diese Sicherheiten im Rahmen von mindestens 

sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sein. Der Wert 

der im Rahmen derselben Emission begebenen Wertpapiere oder 
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Geldmarktinstrumente darf dabei 30 % des Wertes des Invest-

mentvermögens nicht überschreiten.

•	 Umfang der Besicherung

Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in vollem Umfang besi-

chert. Der Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere 

bildet dabei zusammen mit den zugehörigen Erträgen den Siche-

rungswert. Die Leistung der Sicherheiten durch den Darlehens-

nehmer darf den Sicherungswert zuzüglich eines marktüblichen 

Aufschlags nicht unterschreiten. 

Im Übrigen müssen Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und Pensi-

onsgeschäfte in einem Umfang besichert sein, der sicherstellt, 

dass der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko des jeweiligen 

Vertragspartners 5 % des Wertes des Fonds nicht überschreitet. 

Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in der EU oder in 

einem Vertragsstaat des EWR oder in einem Drittstaat, in dem 

gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gelten, so darf der Anrech-

nungsbetrag für das Ausfallrisiko 10 % des Wertes des Sonderver-

mögens betragen. 

•	 Sicherheitenbewertungsstrategie und Strategie für Abschläge 

der Bewertung (Haircut-Strategie)

Von den gestellten Sicherheiten werden Abschläge (sog. Haircuts) 

berechnet, um den Marktpreisrisiken, Wechselkursrisiken sowie 

Liquiditätsrisiken der zugrunde liegenden Sicherheiten Rechnung 

zu tragen. Die Gesellschaft verfolgt eine Haircut-Strategie, in der 

abhängig von der Art der jeweiligen Sicherheit unterschiedliche 

Haircuts zu berücksichtigen sind. Die Höhe der Haircuts ist so 

gewählt, dass bei Ausfall eines Kontrahenten hierdurch innerhalb 

des Verwertungszeitraumes auftretende Wertschwankungen der 

Sicherheiten in der Regel abgedeckt sind.

•	 Anlage von Sicherheiten

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen nur auf Sperr-

konten bei der Verwahrstelle des Sondervermögens oder mit ihrer 

Zustimmung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. 

Die Wiederanlage darf nur in Staatsanleihen von hoher Qualität 

oder in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. 

Zudem können Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten Pen-

sionsgeschäftes mit einem Kreditinstitut angelegt werden, wenn 

die Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens jederzeit 

gewährleistet ist.

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Sondervermögens im 

Rahmen von Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und Pensionsge-

schäften Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn 

diese Wertpapiere als Sicherheit übertragen wurden, müssen sie 

bei der Verwahrstelle verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die 

Wertpapiere im Rahmen von Derivatgeschäften als Sicherheit ver-

pfändet erhalten, können sie auch bei einer anderen Stelle verwahrt 

werden, die einer wirksamen öffentlichen Aufsicht unterliegt und 

vom Sicherungsgeber unabhängig ist. Eine Wiederverwendung 

der Wertpapiere ist nicht zulässig.

Wertentwicklung

Für die Wertentwicklung des Fonds nach Auflegung des Verkaufs-

prospektes wird auf die entsprechenden aktuellen Angaben im 

Jahres- und Halbjahresbericht sowie auf der Homepage der 

Gesellschaft verwiesen. 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit wird nach der BVI-

Methode berechnet.

Die Berechnung der Wertentwicklung des Fonds besteht im Ver-

gleich der Inventarwerte (Netto-Inventarwerte) zum Beginn und 

zum Ende eines Berechnungszeitraumes. Die während des 

Berechnungszeitraumes erfolgten Ausschüttungen werden am 

Tag der Ausschüttung stets als zum Inventarwert wieder angelegt 

betrachtet. Der Kapitalertragsteuer-(Zinsabschlagsteuer-)Betrag 

und der Solidaritätszuschlag fließen in die Wiederanlage ein. Von 

der Wiederanlage der Ausschüttung muss auch deshalb ausge-

gangen werden, weil anderenfalls die Wertentwicklung von aus-

schüttenden und thesaurierenden Fonds nicht miteinander ver-

gleichbar ist. 

Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermög-

licht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.

Einsatz von Leverage 

Leverage bezeichnet jede Methode, mit der die Gesellschaft den 

Investitionsgrad des Sondervermögens erhöht (Hebelwirkung). 

Solche Methoden sind insbesondere Kreditaufnahmen, Wertpa-

pierdarlehen sowie in Derivate eingebettete Hebelfinanzierungen.  

Die Gesellschaft kann solche Methoden für das Sondervermögen 

in dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Umfang nut-

zen. Die Möglichkeit der Nutzung von Derivaten, Wertpapierdarle-

hen und zur Kreditaufnahme sind im Abschnitt »Kreditaufnahme 

und Belastung von Vermögensgegenständen« und »Derivate zu 

Absicherungszwecken« dargestellt. 

Der Leverage des Sondervermögens wird aus dem Verhältnis zwi-

schen dem Risiko des Sondervermögens und seinem Nettoinven-

tarwert ermittelt. Die Berechnung des Nettoinventarwertes wird 

im Abschnitt »Anteile«, Unterabschnitt »Ausgabe- und Rücknah-

mepreis« erläutert. Das Risiko des Sondervermögens wird sowohl 
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nach der sogenannten Bruttomethode als auch nach der soge-

nannten Commitment-Methode berechnet. In beiden Fällen 

bezeichnet das Risiko des Sondervermögens die Summe der 

absoluten Werte aller Positionen des Sondervermögens, die ent-

sprechend den gesetzlichen Vorgaben bewertet werden. Dabei ist 

es bei der Bruttomethode nicht zulässig, einzelne Derivatge-

schäfte oder Wertpapierpositionen miteinander zu verrechnen 

(d. h. keine Berücksichtigung sogenannter Netting- und Hedging-

Vereinbarungen). Etwaige Effekte aus der Wiederanlage von 

Sicherheiten bei Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäften 

werden mit berücksichtigt.

Im Unterschied zur Bruttomethode sind bei der Commitment-

Methode einzelne Derivategeschäfte oder Wertpapierpositionen 

miteinander zu verrechnen (Berücksichtigung sogenannter Net-

ting- und Hedging-Vereinbarungen). 

Restriktionen hinsichtlich des Einsatzes von Leverage ergeben 

sich aus dem § 9 der »Allgemeinen Anlagebedingungen«.

Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode 

berechnete Risiko des Sondervermögens seinen Nettoinventar-

wert höchstens um das 2,5-Fache, und das nach der Commit-

ment-Methode berechnete Risiko des Sondervermögens seinen 

Nettoinventarwert höchstens um das 2,5-Fache übersteigt. 

Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch 

schwanken, sodass es trotz der ständigen Überwachung durch die 

Gesellschaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße 

kommen kann.

Börsen und Märkte

Die Gesellschaft hat die Anteile des LEADING CITIES INVEST-Sonder-

vermögens nicht zum Handel an einer Börse zugelassen. Die 

Anteile werden auch nicht mit Zustimmung der Gesellschaft in 

organisierten Märkten gehandelt. Die Gesellschaft hat aber Kennt-

nis davon, dass die Anteile ohne ihre Zustimmung in folgenden 

organisierten Märkten gehandelt werden:

•	 Börse Berlin

•	 Börse Düsseldorf

•	 Börse Frankfurt

•	 Börse Hamburg

•	 Börse München

•	 Börse Stuttgart

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile auch noch 

an weiteren organisierten Märkten gehandelt werden. Die Gesell-

schaft übernimmt für den Handel der Anteile an einer Börse/an 

einem organisierten Markt keine Verantwortung.

Der dem Börsenhandel oder dem Handel in sonstigen Märkten 

zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch den 

Wert der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegen-

stände, sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. 

Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis 

abweichen.

Teilfonds

Das Sondervermögen ist nicht Teilfonds einer Umbrella-Konstruktion.

Anteile

Anteilklassen und faire Behandlung der Anleger

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Rechte. Anteilklassen 

werden nicht gebildet.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Sondervermögens fair zu 

behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung des Liquiditätsrisi-

kos und der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anle-

gers oder einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen 

eines anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen. 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behandlung 

der Anleger sicherstellt, siehe Abschnitt »Abrechnung bei Anteil-

ausgabe und -rücknahme« sowie »Liquiditätsmanagement«.

Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen 

Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Mit der Über-

tragung eines Anteilscheins gehen auch die darin verbrieften 

Rechte über.

Die Rechte der Anleger werden ausschließlich in Sammelurkun-

den verbrieft. Diese Sammelurkunden werden bei einer Wertpa-
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pier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslie-

ferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von 

Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile lauten 

auf den Inhaber und verbriefen die Ansprüche der Inhaber gegen-

über der Gesellschaft. Sie sind über einen Anteil oder eine Mehr-

zahl von Anteilen ausgestellt. Alle ausgegebenen Anteile haben 

die gleichen Rechte; die Anteile enthalten keine Stimmrechte.

Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Ausgabe von Anteilen

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht 

beschränkt. Sie können bei der Verwahrstelle und durch die Ver-

mittlung von Dritten erworben werden. Die Verwahrstelle gibt sie 

zum Ausgabepreis aus, der dem Inventarwert pro Anteil (Anteil-

wert) zuzüglich eines Ausgabeaufschlags (Ausgabepreis) ent-

spricht. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt an jedem Wertermitt-

lungstag. Die Gesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von 

Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. In diesen 

Fällen können erteilte Einzugsermächtigungen zum Erwerb von 

Anteilen nicht ausgeführt werden. Wird die Rücknahme von Antei-

len aufgrund außergewöhnlicher Umstände zeitweise eingestellt 

(siehe Seite 15 f.), darf währenddessen keine Ausgabe und Rück-

nahme von Anteilen erfolgen. Bei Aussetzung der Rücknahme 

wegen Liquiditätsmangels ist die Anteilausgabe dagegen weiter-

hin möglich.

Rücknahme von Anteilen

Anteilrückgaben sind erst dann möglich, wenn der Anleger seine 

Anteile mindestens 24 Monate lang gehalten hat (»Mindesthalte-

frist«). Der Anleger hat seiner Rücknahmestelle für mindestens  

24 durchgehende Monate unmittelbar vor dem verlangten Rück-

nahmetermin einen Anteilbestand nachzuweisen, der mindestens 

seinem Rücknahmeverlangen entspricht. Rücknahmestelle ist die 

depotführende Stelle. 

Anteilrückgaben muss der Anleger außerdem unter Einhaltung 

einer Frist von zwölf Monaten (»Rückgabefrist«) durch eine unwi-

derrufliche Rückgabeerklärung gegenüber seiner depotführenden 

Stelle ankündigen. Die Rückgabeerklärung kann auch schon wäh-

rend der Mindesthaltefrist abgegeben werden. 

Nach Eingang einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung bis zur 

tatsächlichen Rückgabe sperrt die depotführende Stelle des Anle-

gers die Anteile im Depot, auf die sich die Erklärung bezieht. Der 

Anleger kann die Anteile weder auf ein anderes eigenes Depot 

noch auf das Depot eines Dritten übertragen.

Die Rückgabe kann auch durch Vermittlung Dritter erfolgen; dabei 

können Kosten anfallen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die 

Anteile zum am Abrechnungstag geltenden Rücknahmepreis, der 

dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert entspricht, für Rech-

nung des Sondervermögens zurückzunehmen. Ein Rücknahme-

auftrag, der mit Verzögerung ausgeführt wird, weil zunächst die 

Halte- bzw. Kündigungsfrist ablaufen muss, wird zu dem nach  

Fristablauf geltenden Rücknahmepreis abgerechnet. Auf die 

Risiken und Folgen einer befristeten Rücknahmeaussetzung 

(siehe Seite 15 f.) wird ausdrücklich hingewiesen.

Rücknahme von Anteilen während einer Aussetzung

Sollte die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen aussetzen 

müssen, gelten für Anleger folgende Bedingungen:

•	 �Anleger können Rückgabeerklärungen weiterhin formwirksam 

abgeben. Diese gelten nach den Anlagebedingungen als unwi-

derruflich.

•	 �Die Rücknahme der Anteile erfolgt jedoch frühestens nach Wie-

deraufnahme der Rücknahme von Anteilen. Abrechnungsstich-

tag für diese Rücknahmeaufträge ist der nach der Wiederauf-

nahme der Rücknahme von Anteilen folgende Wertermittlungs-

tag, sofern die Mindesthalte- und/oder Rückgabefrist zu diesem 

Wertermittlungstag bereits abgelaufen ist.  

Ermittlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises 

der Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahr-

stelle die Verkehrswerte der zum Sondervermögen gehörenden 

Vermögensgegenstände abzüglich etwaiger aufgenommener 

Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten und Rückstellungen des 

Sondervermögens (Nettoinventarwert).

Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie die Ausgabe und 

Rücknahmepreise werden an jedem Wertermittlungstag ermittelt. 

Wertermittlungstage sind, mit Ausnahme der gesetzlichen Feier-

tage am Sitz der Gesellschaft und des 24. und 31. Dezember eines 

jeden Jahres, die Wochentage Montag bis Freitag („Wertermitt-

lungstage“, jeder einzelne ein „Wertermittlungstag“). Gesetzliche 

Feiertage am Sitz der Gesellschaft sind: Neujahr (1. Januar), Kar-

freitag, Ostermontag, Maifeiertag (1. Mai), Christi Himmelfahrt, 

Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit (3. 

Oktober), 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.

Die Division des Nettoinventarwertes durch die Zahl der ausgege-

benen Anteile ergibt den Anteilwert.
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Der Ausgabepreis wird kaufmännisch gerundet. Der Rücknahme-

preis entspricht dem Anteilwert und wird abgerundet.

Orderannahmeschluss

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbehand-

lung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein Anleger 

durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten 

Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Sie hat daher einen 

Orderannahmeschluss festgelegt, bis zu dem Aufträge für die 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bei ihr oder bei der Ver-

wahrstelle vorliegen müssen. Die Abrechnung von Ausgabe- und 

Rückgabeorders, die bis zum Orderannahmeschluss bei der 

Verwahrstelle oder bei der Gesellschaft eingehen, erfolgt – vorbe-

haltlich der oben dargestellten Besonderheiten bei der Rück-

nahme von Anteilen mit Halte- und Kündigungsfristen – taggleich 

zu dem an diesem Tag gültigen Anteilwert. Orders, die nach dem 

Annahmeschluss bei der Verwahrstelle oder bei der Gesellschaft 

eingehen, werden erst am nächsten Bankarbeitstag zu dem an 

diesem Tag gültigen Wert abgerechnet. Der Orderannahme-

schluss für dieses Sondervermögen ist auf der Homepage der 

Gesellschaft unter www.LCI-Fonds.de veröffentlicht. Er kann von 

der Gesellschaft jederzeit geändert werden.

Verfahren bei der Vermögensbewertung

Bewertung von Immobilien, Bauleistungen, Beteiligungen an 

Immobilien-Gesellschaften und Liquiditätsanlagen

•	 Immobilien

Immobilien werden bei Erwerb und danach nicht länger als drei 

Monate mit dem Kaufpreis angesetzt, anschließend werden sie 

mit dem zuletzt von den Bewertern festgestellten Wert angesetzt. 

Dieser Wert wird für jede Immobilie spätestens alle drei Monate 

ermittelt. 

Die Bewertungen werden möglichst gleichmäßig verteilt, um eine 

Ballung von Neubewertungen zu bestimmten Stichtagen zu ver-

meiden. Treten bei einer Immobilie Änderungen wesentlicher 

Bewertungsfaktoren ein, so wird die Neubewertung ggf. zeitlich 

vorgezogen. Innerhalb von zwei Monaten nach der Belastung 

eines Grundstücks mit einem Erbbaurecht ist der Wert des Grund-

stücks neu festzustellen.

Nebenkosten, die beim Erwerb einer Immobilie für das Sonderver-

mögen anfallen, werden über die voraussichtliche Haltedauer der 

Immobilie, längstens jedoch über zehn Jahre in gleichen Jahres-

beträgen abgeschrieben. Wird die Immobilie wieder veräußert, 

sind die Anschaffungsnebenkosten in voller Höhe abzuschreiben. 

Im Einzelnen richtet sich die Behandlung von Anschaffungsneben-

kosten nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 der Kapitalanlage-Rechnungsle-

gungs- und Bewertungsverordnung (KARBV).

Für im Ausland gelegene Immobilien werden bei der Anteilpreiser-

mittlung Rückstellungen für die Steuern einkalkuliert, die der 

Staat, in dem die Immobilie liegt, bei der Veräußerung mit Gewinn 

voraussichtlich erheben wird. Weitere Einzelheiten hierzu ergeben 

sich aus § 30 Abs. 2 Nr. 2 KARBV.

•	 Bauleistungen

Bauleistungen werden, soweit sie bei der Bewertung der Immobi-

lien nicht erfasst wurden, grundsätzlich zu Buchwerten angesetzt. 

•	 �Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften werden bei Erwerb 

und danach nicht länger als drei Monate mit dem Kaufpreis 

angesetzt. Anschließend werden der Bewertung monatliche Ver-

mögensaufstellungen der Immobilien-Gesellschaften zugrunde 

gelegt. Spätestens alle drei Monate wird der Wert der Beteiligung 

auf Grundlage der aktuellsten Vermögensaufstellung von einem 

Abschlussprüfer im Sinne des § 319 Handelsgesetzbuch ermittelt. 

Der ermittelte Wert wird anschließend von der Gesellschaft auf 

Basis der Vermögensaufstellungen bis zum nächsten Wertermitt-

lungstermin fortgeschrieben. Treten bei einer Beteiligung Ände-

rungen wesentlicher Bewertungsfaktoren ein, die durch eine 

Fortschreibung nicht erfasst werden können, so wird die Neu

bewertung ggf. zeitlich vorgezogen.

Nebenkosten, die beim Erwerb einer Beteiligung für das Sonder-

vermögen anfallen, werden über die voraussichtliche Haltedauer 

der Beteiligung, längstens jedoch über zehn Jahre in gleichen 

Jahresbeträgen, abgeschrieben. Wird die Beteiligung wieder 

veräußert, sind die Anschaffungsnebenkosten in voller Höhe 

abzuschreiben.

Die in den Vermögensaufstellungen ausgewiesenen Immobilien 

sind bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate mit dem 

Kaufpreis anzusetzen. Anschließend werden sie mit dem Wert 

angesetzt, der von dem bzw. den externen Bewertern festgestellt 

wurde. 

Hält die Immobilien-Gesellschaft eine im Ausland gelegene Immo-

bilie, so werden bei der Anteilpreisermittlung Rückstellungen für 

die Steuern einkalkuliert, die der Staat, in dem die Immobilie liegt, 

bei einer Veräußerung mit Gewinn voraussichtlich erheben wird. 

Falls jedoch von einer Veräußerung der Beteiligung einschließlich 

der Immobilie ausgegangen wird, erfolgt bei der Bewertung der 

Beteiligung ggf. ein Abschlag für latente Steuerlasten. 
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Bei voneinander abweichenden Verkehrswerten wird der arithme­

tische Mittelwert für die Bilanzierung bzw. Anteilpreisberechnung 

herangezogen.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus § 31 KARBV.

•	 Liquiditätsanlagen

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen 

sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder 

in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sonder­

vermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der 

eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nach­

folgend im Abschnitt »Besondere Bewertungsregeln für einzelne 

Vermögensgegenstände« nicht anders angegeben.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zuge­

lassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelas­

sen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer 

Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewer­

tet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewer­

tungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege­

benheiten angemessen ist, sofern nachfolgend im Abschnitt 

»Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegen­

stände« nicht anders angegeben.

Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände

Nichtnotierte Schuldverschreibungen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht an der 

Börse oder in einem organisierten Markt gehandelt werden (z. B. 

nichtnotierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzerti­

fikate), werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen ver­

einbarten Preise und ggf. die Kurswerte von Anleihen vergleichba­

rer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, 

erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der gerin­

geren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente 

Bei den im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten 

werden Zinsen und zinsähnliche Erträge berücksichtigt.

Derivate

•	 Optionsrechte und Terminkontrakte 

Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die 

Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrech­

ten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen 

anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem 

jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verläss­

liche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für 

Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. 

Die zulasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse wer­

den unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewer­

tungsgewinne und Bewertungsverluste im Wert des Sonderver­

mögens berücksichtigt. 

�Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Wertpapier-

Darlehen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich 

zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern ein ent­

sprechender Vertrag zwischen der Gesellschaft und dem jeweili­

gen Kreditinstitut geschlossen wurde, der vorsieht, dass das Fest­

geld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung 

nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Dabei wird im Einzel­

fall festgelegt, welcher Marktzins bei der Ermittlung des Verkehrs­

wertes zugrunde gelegt wird. Die entsprechenden Zinsforderun­

gen werden zusätzlich angesetzt.

Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsansprüche sowie Verbindlich­

keiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festge­

stellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren 

handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. 

Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentan­

teile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger 

Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berück­

sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehensge­

schäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen 

Wertpapiere maßgebend.

Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände

Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände werden zu 

dem unter Zugrundelegung des Mittags-Fixings der Reuters AG 

um 13.30 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro tag­

gleich umgerechnet.
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Wenn vorgenannte Umrechnung nicht möglich ist, werden auf 

Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände zu dem zuletzt 

bekannten Devisenkurs der Währung in Euro umgerechnet.

Wertpapier-Pensionsgeschäfte

Werden Wertpapiere für Rechnung des Sondervermögens in 

Pension gegeben, so sind diese weiterhin bei der Bewertung zu 

berücksichtigen. Daneben ist der im Rahmen des Pensionsge-

schäftes für Rechnung des Sondervermögens empfangene 

Betrag im Rahmen der liquiden Mittel (Bankguthaben) auszuwei-

sen. Darüber hinaus ist bei der Bewertung eine Verbindlichkeit aus 

Pensionsgeschäften in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen 

auszuweisen. 

Werden für Rechnung des Sondervermögens Wertpapiere in Pen-

sion genommen, so sind diese bei der Bewertung nicht zu berück-

sichtigen. Aufgrund der vom Sondervermögen geleisteten Zahlung 

ist bei der Bewertung eine Forderung an den Pensionsgeber in 

Höhe der Rückzahlungsansprüche zu berücksichtigen.

Zusammengesetzte Vermögensgegenstände

Aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Vermögensgegen-

stände sind jeweils anteilig nach den vorgenannten Regelungen 

zu bewerten.

Von den besonderen Bewertungsregeln kann in Ausnahmefällen 

abgewichen werden, sofern die Gesellschaft unter Berücksichti-

gung der Marktgegebenheiten dies im Interesse der Anleger für 

erforderlich hält.

Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag/Rückgabegebühr

Ausgabeaufschlag

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert ein 

Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der Ausgabeaufschlag 

beträgt bis zu 5,5 % des Anteilwerts. Der Anteilerwerber erzielt 

beim Verkauf seiner Anteile erst dann einen Gewinn, wenn der 

Wertzuwachs den beim Erwerb gezahlten Ausgabeaufschlag 

übersteigt. Aus diesem Grund empfiehlt sich bei dem Erwerb von 

Anteilen eine längere Anlagedauer. Der Ausgabeaufschlag stellt 

im Wesentlichen eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des 

Sondervermögens dar. Die Gesellschaft kann den Ausgabeauf-

schlag zur Abdeckung von Vertriebsleistungen an etwaige vermit-

telnde Stellen weitergeben.

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

Rückgabegebühr

Die Gesellschaft kann eine Rückgabegebühr erheben, die dem 

Sondervermögen zusteht und dazu dient, die verbleibenden Anle-

ger vor einer Verwässerung durch Rücknahmen unter Berücksich-

tigung der Liquiditätskosten zu schützen.

Die Gesellschaft kann die Rückgabegebühr nur erheben, wenn die 

Rücknahmeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag 

mindestens 10 % des Nettoinventarwerts überschreiten (Schwel-

lenwert). Die Gesellschaft überprüft den Schwellenwert regelmä-

ßig anhand der Anlagestrategie und des Liquiditätsprofils des 

Sondervermögens, um wesentliche Verwässerungseffekte für die 

im Sondervermögen verbleibenden Anleger zu vermeiden. Wird 

der Schwellenwert überschritten, entscheidet die Gesellschaft im 

pflichtgemäßen Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungstag die 

Rückgabegebühr erhebt. 

Entschließt sich die Gesellschaft zur Erhebung der Rückgabege-

bühr, kann diese bis zu 3 % der Summe der Bruttorückgaben 

betragen. Bruttorückgaben sind die ermittelten Abflüsse der 

Anteilrückgaben ohne Verrechnung mit den Zuflüssen infolge von 

neuen Anteilausgaben zum Wertermittlungsstichtag. Die Gesell-

schaft legt die konkrete Höhe der Gebühr innerhalb dieser Spanne 

nach eigenem Ermessen fest. Die so festgelegte Rückgabege-

bühr gilt für alle Rückgabeaufträge für einen einzelnen Werter-

mittlungstag. Die Gesellschaft kann die Rückgabegebühr je nach 

Umfang der Rückgabeaufträge an jedem Wertermittlungstag in 

unterschiedlicher Höhe innerhalb der festgelegten Spanne erhe-

ben. 

Die Rückgabegebühr berücksichtigt die folgenden geschätzten 

Liquiditätskosten, die mit der Veräußerung eines entsprechenden 

Anteils der Vermögenswerte im Portfolio zusammenhängen (Pro-

Rata-Ansatz):

•	 �die geschätzten expliziten Transaktionskosten, die dem Son-

dervermögen beim Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten 

direkt entstehen, deren Betrag stabil ist und die im Vorfeld der 

Transaktion quantifizierbar sind (z. B. Maklergebühren, Han-

delsabgaben, Steuern und Abwicklungsgebühren).

 

Soweit der Pro-Rata-Ansatz keine faire Schätzung der tatsächli-

chen Liquiditätskosten darstellt, kann die Gesellschaft die Schät-

zung anpassen, um die erwarteten Liquiditätskosten bei Transak-

tionen mit ausgewählten Einzelpositionen des Portfolios genauer 

widerzuspiegeln.
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Die Rückgabegebühr hat keine Auswirkungen auf die Berechnung 

des Nettoinventarwertes des Sondervermögens und den Anteil-

wert. Die Rückgabegebühr wird vom Anteilwert abgezogen. Der 

Rücknahmepreis ergibt sich daher aus dem Anteilwert abzüglich 

der Rückgabegebühr.

Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Erhebung 

einer Rückgabegebühr sowie deren Aufhebung unverzüglich auf 

ihrer Internetseite.

Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie ggf. der Nettoinventar-

wert je Anteil sind am Sitz der Gesellschaft und der Verwahrstelle 

verfügbar. Die Preise sowie ggf. der Nettoinventarwert werden auf 

www.LCI-Fonds.de und bei Zweckmäßigkeit auch in mindestens 

einer hinreichend verbreiteten Tages- oder Wirtschaftszeitung 

oder veröffentlicht.

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgt durch die Gesell-

schaft bzw. die Verwahrstelle zum Ausgabepreis bzw. Rücknahme-

preis ohne Berechnung weiterer Kosten. 

Werden Anteile durch Vermittlung Dritter ausgegeben oder 

zurückgenommen, so können zusätzliche Kosten anfallen. 

Rücknahmeaussetzung und Beschlüsse der Anleger

Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorlie-

gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen 

der Anleger erforderlich erscheinen lassen (§ 12 Abs. 7 der »Allge-

meinen Anlagebedingungen«). Außergewöhnliche Umstände lie-

gen insbesondere vor, wenn

•	 eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des 

Sondervermögens gehandelt wird (außer an gewöhnlichen Wo-

chenenden und Feiertagen), geschlossen oder der Handel einge-

schränkt oder ausgesetzt ist,

•	 über Vermögensgegenstände nicht verfügt werden kann,

•	 die Gegenwerte bei Verkäufen nicht zu transferieren sind,

•	 es nicht möglich ist, den Anteilwert ordnungsgemäß zu ermit-

teln, oder

•	 wesentliche Vermögensgegenstände nicht bewertet werden 

können.

Die eingezahlten Gelder sind entsprechend den Anlagegrundsät-

zen überwiegend in Immobilien angelegt. Bei umfangreichen 

Rücknahmeverlangen können die liquiden Mittel des Sonderver-

mögens, d. h. Bankguthaben und Erlöse aus dem Verkauf der 

Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile zur 

Zahlung des Rücknahmepreises und zur Sicherstellung einer ord-

nungsgemäßen Bewirtschaftung nicht mehr ausreichen oder 

nicht sogleich zur Verfügung stehen. Die Gesellschaft ist dann ver-

pflichtet, die Rücknahme der Anteile befristet zu verweigern und 

auszusetzen (§ 12 Abs. 7 der »Allgemeinen Anlagebedingungen«). 

Zur Beschaffung der für die Rücknahme der Anteile notwendigen 

Mittel hat die Gesellschaft Vermögensgegenstände des Sonder-

vermögens zu angemessenen Bedingungen zu veräußern.

Reichen auch zwölf Monate nach der Aussetzung die liquiden Mit-

tel für die Rücknahme nicht aus, muss die Gesellschaft die Rück-

nahme weiter verweigern und weiter Vermögensgegenstände des 

Sondervermögens veräußern. Der Veräußerungserlös darf nun 

den Verkehrswert der Immobilien um bis zu 10 % unterschreiten. 

Reichen auch 24 Monate nach der Aussetzung die liquiden Mittel 

für die Rücknahme nicht aus, muss die Gesellschaft die Rücknahme 

weiter verweigern und weiter Vermögensgegenstände des Son-

dervermögens veräußern. Der Veräußerungserlös darf nun den 

Verkehrswert der Immobilien um bis zu 20 % unterschreiten.

Reichen auch 36 Monate nach der Aussetzung die liquiden Mittel 

nicht für die Rücknahme aus oder setzt die Gesellschaft zum drit-

ten Mal innerhalb von fünf Jahren die Rücknahme von Anteilen 

aus, so hat die Gesellschaft das Sondervermögen abzuwickeln 

und an die Anleger zu verteilen. (siehe Seite 73 f.).

Die vorstehend dargestellten Fristen fangen nach einer Wieder-

aufnahme der Anteilrücknahme nur dann neu zu laufen an, wenn 

die Gesellschaft für das Sondervermögen nicht binnen drei Mona-

ten nach der Wiederaufnahme erneut die Rücknahme von Anteilen 

aussetzt. 

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger und darüber hinaus auf www.LCI-Fonds.de über die 

Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. 

Außerdem werden die Anleger über ihre depotführenden Stellen per 

dauerhaftem Datenträger, etwa in Papierform oder in elektronischer 

Form, informiert. Nach Wiederaufnahme der Rücknahme wird den 

Anlegern der dann gültige Rückgabepreis ausgezahlt.

Setzt die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile mangels Liqui

dität aus, können die Anleger durch einen Mehrheitsbeschluss 
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gemäß § 259 KAGB in die Veräußerung einzelner Vermögensge-

genstände des Sondervermögens einwilligen, auch wenn die Ver-

äußerung nicht zu angemessenen Bedingungen im Sinne des 

§ 257 Abs. 1 Satz 3 KAGB erfolgt. Die Einwilligung der Anleger ist 

unwiderruflich. Sie verpflichtet die Gesellschaft nicht, die entspre-

chende Veräußerung vorzunehmen, sondern berechtigt sie nur 

dazu. Die Abstimmung soll ohne Versammlung der Anleger durch-

geführt werden, es sei denn, außergewöhnliche Umstände 

machen es erforderlich, dass die Anleger auf einer Versammlung 

persönlich informiert werden. Eine einberufene Versammlung 

findet statt, auch wenn die Aussetzung der Anteilrücknahme zwi-

schenzeitlich beendet wird. An der Abstimmung nimmt jeder Anle-

ger nach Maßgabe des rechnerischen Anteils seiner Beteiligung 

am Fondsvermögen teil. Die Anleger entscheiden mit der einfa-

chen Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Stimm-

rechte. Ein Beschluss ist nur wirksam, wenn mindestens 30 % der 

Stimmrechte an der Beschlussfassung teilgenommen haben.

Die Aufforderung zur Abstimmung über eine Veräußerung, die Ein-

berufung einer Anlegerversammlung zu diesem Zweck sowie der 

Beschluss der Anleger werden von der Gesellschaft im Bundes-

anzeiger und darüber hinaus auf www.LCI-Fonds.de bekannt 

gemacht. 

Liquiditätsmanagement 

Die Gesellschaft verfügt über ein Liquiditätsmanagement-System.

Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen schriftliche Grund-

sätze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die Liquidi-

tätsrisiken des Sondervermögens zu überwachen und zu gewähr-

leisten, dass sich das Liquiditätsprofil der Anlagen des 

Sondervermögens mit den zugrunde liegenden Verbindlichkeiten 

des Sondervermögens deckt. Unter Berücksichtigung der unter 

Abschnitt »Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen« 

dargelegten Anlagestrategie ergibt sich folgendes Liquiditätsprofil 

des Sondervermögens:

Wesentliches Anlageziel des LEADING CITIES INVEST ist die Investi-

tion in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Bei Immobilien 

und Immobilien-Gesellschaften handelt es sich um beschränkt 

liquide Vermögensgegenstände, die nicht jederzeit kurzfristig ver-

äußert werden können. Aufgrund der überwiegenden Investition in 

beschränkt liquide Vermögensgegenstände ist das Sondervermö-

gen ebenfalls nur eingeschränkt liquide. Der beschränkten Liqui-

dierbarkeit des Immobiliensondervermögens wird durch die Min-

desthaltedauer der Anteile von 24 Monaten, die Rückgabefrist von 

zwölf Monaten sowie die Möglichkeit der Rücknahmeaussetzung 

Rechnung getragen. Die Grundsätze und Verfahren umfassen:

•	 Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf 

Ebene des Sondervermögens oder der Vermögensgegenstände 

ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität 

der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände in 

Relation zum Fondsvermögen vor und legt hierfür eine Liquiditäts-

quote fest. Die Beurteilung der Liquidität beinhaltet beispielsweise 

eine Liquiditätsplanung, eine Analyse der Komplexität des Vermö-

gensgegenstandes, die Anzahl der Handelstage, die zur Veräuße-

rung des jeweiligen Vermögensgegenstandes benötigt werden, 

ohne Einfluss auf den Marktpreis zu nehmen. Die Gesellschaft 

überwacht hierbei auch die Anlagen in Zielfonds und deren Rück-

nahmegrundsätze und daraus resultierende etwaige Auswirkun-

gen auf die Liquidität des Sondervermögens. 

•	 Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich durch 

erhöhte Rückgabeverlangen der Anleger ergeben können. Hierbei 

bildet sie sich Erwartungen über Nettomittelveränderungen unter 

Berücksichtigung von verfügbaren Informationen über die Anle-

gerstruktur und Erfahrungswerten aus historischen Nettomittel-

veränderungen. Sie berücksichtigt die Auswirkungen von Großab-

rufrisiken und anderen Risiken (z. B. Reputationsrisiken). 

•	 Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen adäquate Limits 

für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie überwacht die Einhaltung 

dieser Limits und hat Verfahren für eine Überschreitung oder dro-

hende Überschreitung der Limits festgelegt. 

•	 Die von der Gesellschaft eingerichteten Verfahren gewährleis-

ten eine Konsistenz zwischen Liquiditätsquote, den Liquiditäts- 

Risikolimits und den zu erwarteten Nettomittelveränderungen.

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze und aktualisiert diese 

entsprechend.

Die Gesellschaft führt regelmäßig Stresstests durch, mit denen 

sie die Liquiditätsrisiken des Sondervermögens bewerten kann 

(Stresstests sind mindestens einmal jährlich durchzuführen, vgl. 

§ 6 KAVerOV i. V. m. Art. 48 Abs. 2 Buchstabe e) AIFM-VO). Die 

Gesellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger 

und aktueller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist, 

qualitativer Informationen durch. Hierbei werden Anlagestrategie, 

Rücknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, inner-

halb derer die Vermögensgegenstände veräußert werden können, 

sowie Informationen in Bezug auf das allgemeine Anlegerverhal-

ten und die Marktentwicklungen einbezogen. Die Stresstests 
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Kosten

Verwaltungs- und sonstige Kosten

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind: 

a) Verwaltungsvergütung 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens 

eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,5 % des durch-

schnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der 

Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden 

Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich antei-

lige Vorschüsse zu erheben. 

b) Vergütungen bei Erwerb, Umbau oder Veräußerung von 

Immobilien  

Werden für das Sondervermögen Immobilien erworben, umgebaut 

oder veräußert, kann die Gesellschaft jeweils eine einmalige Ver-

gütung bis zur Höhe von 2 % des Kaufpreises bzw. der Baukosten 

beanspruchen. Bei von der Gesellschaft für das Sondervermögen 

durchgeführten Projektentwicklungen kann eine Vergütung von 

bis zu 2 % der Baukosten erhoben werden. 

c)	 Wertpapierdarlehensgeschäfte und Wertpapierpensionsge-

schäfte 

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und 

Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpa-

pierpensionsgeschäften für Rechnung des Sondervermögens 

eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal 2 % der Brutto-

erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der 

Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstan-

denen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütun-

gen trägt die Gesellschaft.

2.	 Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind:

Die Gesellschaft erhält zur Weiterleitung an die Vertriebsstellen 

aus dem Sondervermögen eine jährliche Bestandsprovision in 

Höhe von bis zu 0,5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwer-

tes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus 

den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Die Ver-

gütung wird von der Verwaltungsvergütung gem. Ziffer § 12 Nr. 1 a 

nicht abgedeckt und somit von der Gesellschaft dem Sonderver-

mögen zusätzlich belastet. 

3.	 Verwahrstellenvergütung 

Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 von 

höchstens 0,05 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 

des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den 

Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird.

4.	 Zulässiger jährlicher Höchstbetrag gem. Ziffern § 12  

Nr. 1.a, 2 und 3 

Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach den vor-

stehenden Ziffern § 12 Nr. 1.a, 2 und 3 als Vergütungen entnom-

men wird, kann insgesamt bis zu 2,05 % des durchschnittlichen 

Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungs-

periode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errech-

net wird, betragen.

5.	 Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden 

Aufwendungen zulasten des Sondervermögens:

simulieren ggf. mangelnde Liquidität der Vermögensgegenstände 

des Sondervermögens sowie in Anzahl und Umfang atypische 

Verlangen von Rücknahmen. Sie decken Marktrisiken und deren 

Auswirkungen ab, einschließlich auf Nachschussforderungen, 

Anforderungen der Besicherungen oder Kreditlinien. Sie tragen 

Bewertungssensitivitäten unter Stressbedingungen Rechnung. 

Sie werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des Liqui-

ditätsprofils, der Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des 

Sondervermögens in einer der Art des Sondervermögens ange-

messenen Häufigkeit durchgeführt.

Die Ausgabe- und Rückgaberechte unter normalen und außerge-

wöhnlichen Umständen sowie die Aussetzung der Ausgabe und 

Rücknahme sind im Abschnitt »Anteile – Ausgabe und Rücknahme 

der Anteile« dargestellt sowie die Erhebung einer Rückgabege-

bühr im Abschnitt »Anteile – Ermittlung des Ausgabe- und Rück-

nahmepreises«. Die hiermit verbundenen Risiken sind unter 

»Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage«, »Risikohinweise – 

Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme der Anteile« sowie 

»Risikohinweise – Risiken der eingeschränkten oder erhöhten 

Liquidität des Sondervermögens und Risiken im Zusammenhang 

mit vermehrten Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko)« 

erläutert. 
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a)	 Kosten für die externe Bewertung;

b)	 bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermö-

gensgegenstände im Ausland;

c)	 bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- 

und Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Vermietungs-, 

Instandhaltungs-, Betriebs- und Rechtsverfolgungskosten), wobei 

klargestellt wird, dass die Kosten im Zusammenhang mit der 

Umsetzung und Weiterentwicklung der Strategie des Sonderver-

mögens in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte und der damit 

zusammenhängenden Maßnahmen, wie z. B. Kosten, die bei Maß-

nahmen zur Energieeinsparung, bei sozialen oder ökologischen 

Maßnahmen oder bei der Erhebung, Aufbereitung, Prüfung, Aus-

wertung, Dokumentation und Veröffentlichung von Daten sowie 

der Einholung von Zertifikaten und dem Einsatz von Software im 

Rahmen der vom Sondervermögen verfolgten Strategie im 

Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten entstehen, ein-

schließlich der Vergütung von in diesem Zusammenhang beauf-

tragten Dienstleistern, Teil der Bewirtschaftungskosten sind;

d)	 Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimm-

ten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- 

und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinformations-

blatt);

e)	 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresbe-

richte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Aus-

schüttungen und des Auflösungsberichtes;

f)	 Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften 

Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsver-

schmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungs-

fehlern bei der Anteilwertermittlung;

g)	 Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den 

Abschlussprüfer des Sondervermögens;

h)	 Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den 

Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

i)	 Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechts-

ansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des Sonderver-

mögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zulasten 

des Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;

j)	 Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf 

das Sondervermögen erhoben werden;

k)	 Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das 

Sondervermögen;

l)	 Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder 

der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder 

Finanzindizes anfallen können;

m)	 Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;

n)	  Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sondervermö-

gens durch Dritte;

o)	 Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesell-

schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im 

Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwendungen 

und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung;

p)	 die im Falle des Überganges von Immobilien des Sondervermö-

gens gem. § 100 Abs. 1 Nr. 1 KAGB auf die Verwahrstelle anfallende 

Grunderwerbsteuer und sonstigen Kosten (z. B. Gerichts- und 

Notarkosten).

6. Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen wer-

den dem Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb 

und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen-

den Kosten belastet. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb, der Veräußerung, der Bebauung und Belastung von 

Immobilien einschließlich in diesem Zusammenhang anfallender 

Steuern werden dem Sondervermögen unabhängig vom tatsäch

lichen Zustandekommen des Geschäfts belastet.

7.	 Regeln zur Berechnung von Vergütungen und Kosten 

Die Regelungen unter Ziffern 1.b), 5.a) und 5.b) gelten entsprechend 

für die von der Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens 

unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen an Immobi-

lien-Gesellschaften bzw. die Immobilien dieser Gesellschaften.

Für die Berechnung der Vergütung der Gesellschaft gemäß Ziffer 

1.b) gilt Folgendes:

Im Falle des Erwerbs, der Veräußerung, des Umbaus, des Neubaus 

oder der Projektentwicklung einer Immobilie durch eine Immobilien-

Gesellschaft ist der Kaufpreis bzw. sind die Baukosten der Immobi-

lie anzusetzen. Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung einer 
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Immobilien-Gesellschaft ist der Verkehrswert der in der Gesell-

schaft enthaltenen Immobilien anzusetzen. Wenn nur eine Beteili-

gung an der Immobilien-Gesellschaft gehalten, erworben oder ver-

äußert wird, ist der anteilige Verkehrswert bzw. sind die Baukosten 

entsprechend dem Anteil der für das Sondervermögen gehaltenen, 

erworbenen oder veräußerten Beteiligungsquote anzusetzen.

Für die Berechnung des Aufwendungsersatzes gemäß den Ziffern 

5.a) und 5.b) ist auf die Höhe der Beteiligung des Sondervermögens 

an der Immobilien-Gesellschaft abzustellen. Abweichend hiervon 

gehen Aufwendungen, die bei der Immobilien-Gesellschaft auf-

grund von besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, nicht 

anteilig, sondern in vollem Umfang zulasten des oder der Sonder-

vermögen, für deren Rechnung eine Beteiligung an der Gesellschaft 

gehalten wird und die diesen Anforderungen unterliegen.

8.	 Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht 

den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 

offenzulegen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für 

den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 

KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt 

oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesell-

schaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine 

wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden 

ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den 

Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rück-

nahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht 

und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die dem Son-

dervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapi-

talverwaltungsgesellschaft, einer Investment-Aktiengesellschaft 

oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine 

wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden 

ist, oder einer ausländischen Investment-Gesellschaft, einschließ-

lich ihrer Verwaltungsgesellschaft, als Verwaltungsvergütung für 

die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.

Angabe einer Gesamtkostenquote

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zulasten des Son-

dervermögens angefallenen Verwaltungskosten (ohne Transakti-

onskosten) offengelegt und als Quote des durchschnittlichen 

Fondsvolumens ausgewiesen (»Gesamtkostenquote«). Diese 

setzt sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des 

Sondervermögens, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den 

Aufwendungen, die dem Sondervermögen zusätzlich belastet wer-

den können. Nicht enthalten sind die Kosten und Aufwände, die 

direkt oder indirekt bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der 

Immobilien bzw. Immobilien-Gesellschaften sowie beim Erwerb 

und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen.

Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten 

oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm gegebenenfalls 

Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben 

in diesem Prospekt und im Basisinformationsblatt deckungsgleich 

sind und die hier beschriebene Gesamtkostenquote übersteigen 

können.

Grund dafür können insbesondere gesetzliche Vorgaben sein, 

nach denen der Dritte die Kosten seiner eigenen Tätigkeit (z. B. 

Vermittlung oder Beratung) zusätzlich zu berücksichtigen hat. 

Darüber hinaus kann der Dritte verpflichtet sein, auf Fondsebene 

anfallende weitere Kosten, insbesondere Transaktionskosten, in 

die Berechnung einzubeziehen, obwohl diese nach den aktuell für 

die Gesellschaft geltenden Regelungen nicht Teil der im Basisin-

formationsblatt angegebenen Gesamtkostenquote sind. Auch 

kann der Dritte verpflichtet sein, auf Fondsebene anfallende Kos-

ten anders zu berechnen als die Gesellschaft nach den für sie ak-

tuell geltenden Regelungen. 

Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informa-

tionen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei regelmäßigen 

Kosteninformationen über die bestehende Fondsanlage im Rah-

men einer dauerhaften Kundenbeziehung. 

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft unterliegt aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hin-

blick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems und hat diese in 

einer Vergütungsrichtlinie umgesetzt. Dadurch soll die am lang-

fristigen Erfolg ausgerichtete Ausgestaltung des Vergütungssys-

tems, unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermä-

ßiger Risiken, erreicht werden. Weiter hat die Gesellschaft 

Nachhaltigkeitsrisiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung in ihre Vergütungspolitik einbezogen. Das 

Vergütungssystem der Gesellschaft wird mindestens einmal jähr-

lich durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft auf seine Angemes-

senheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. 

Das Vergütungssystem umfasst fixe und variable Vergütungsele-

mente sowie monetäre und nichtmonetäre Nebenleistungen. 

Durch die Festlegung von Bandbreiten und Richtwerten für die 

Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante 

Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht und dass ein 

angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung 

besteht. Die geltenden Bandbreiten und Richtwerte variieren in 

Abhängigkeit von der Vergütungshöhe und werden auf ihre 

Marktüblichkeit und Angemessenheit überprüft. Für die Geschäfts-

führer der Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren Tätigkeiten einen 

wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Gesellschaft 
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und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, gelten 

besondere Regelungen. So wird für diese risikorelevanten Mitar-

beiter zwingend ein Anteil von mindestens 40 % der variablen Ver-

gütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufge-

schoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während 

dieses Zeitraums risikoabhängig, d. h., er kann im Fall von negati-

ven Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Gesellschaft bzw. der 

von dieser verwalteten Investmentvermögen gekürzt werden oder 

gänzlich entfallen. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit 

wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar 

und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesell-

schaft sind im Internet unter www.LCI-Fonds.de veröffentlicht. 

Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für 

Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergrup-

pen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. 

Auf Verlangen werden die Informationen von der Gesellschaft 

kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Sonstige Informationen

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zulasten des Son-

dervermögens angefallenen Verwaltungskosten (ohne Transakti-

onskosten) offengelegt und als Quote des durchschnittlichen 

Fondsvolumens ausgewiesen (»Gesamtkostenquote«). Diese 

setzt sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des 

Sondervermögens, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den 

Aufwendungen, die dem Sondervermögen zusätzlich gemäß § 12 

Abs. 5 der »Besonderen Anlagebedingungen« belastet werden 

können (siehe Seite 81 f. des Verkaufsprospekts). Ausgenommen 

sind die Transaktionskosten, die beim Erwerb und der Veräuße-

rung von Vermögensgegenständen entstehen. Transaktionskos-

ten werden dem Sondervermögen belastet. 

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem 

Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten 

Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft verwendet einen Teil der ihr aus dem Sonderver-

mögen geleisteten Vergütungen für wiederkehrende Vergütungen 

an Vermittler von Anteilen als Vermittlungsfolgeprovision.

Dem Sondervermögen kann neben der Vergütung zur Verwaltung 

des Sondervermögens eine weitere Verwaltungsvergütung für die 

im Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile berechnet 

werden.

Darüber hinaus sind üblicherweise mittelbar oder unmittelbar von 

den Anlegern des jeweiligen Sondervermögens Gebühren, Kosten, 

Provisionen und sonstige Aufwendungen zu tragen.

Im Jahres- und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabe-

aufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die dem Son-

dervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rück-

gabe von Anteilen an anderen Sondervermögen berechnet worden 

sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der 

Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 

werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittel-

bare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesell-

schaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rück-

nahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 

berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjah-

resbericht die Vergütung offen zu legen, die dem Sondervermögen 

von der Gesellschaft selbst, von einer anderen (Kapital-)Verwal-

tungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die 

Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die im 

Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.

Ermittlung und Verwendung der Erträge

Ermittlung der Erträge

Das Sondervermögen erzielt ordentliche Erträge aus vereinnahm-

ten und nicht zur Kostendeckung verwendeten Mieten aus Immo-

bilien, aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften sowie 

Zinsen und Dividenden aus Liquiditätsanlagen. Diese werden  

periodengerecht abgegrenzt.

Hinzu kommen Bauzinsen (Eigengeldverzinsung für Bauvorhaben), 

soweit sie als kalkulatorischer Zins anstelle der marktüblichen 

Verzinsung der für die Bauvorhaben verwendeten Mittel des Son-

dervermögens angesetzt werden.

Außerordentliche Erträge können aus der Veräußerung von Immo-

bilien, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und von Liquidi-

tätsanlagen entstehen. Die Veräußerungsgewinne oder -verluste 

aus dem Verkauf von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-

Gesellschaften werden in der Weise ermittelt, dass die Verkaufser-

löse (abzüglich der beim Verkauf angefallenen Kosten) den um die 

steuerlich zulässige und mögliche Abschreibung verminderten 
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Anschaffungskosten der Immobilie oder Beteiligung an einer 

Immobilien-Gesellschaft (Buchwert) gegenübergestellt werden.

Realisierte Veräußerungsverluste und realisierte Veräußerungs-

gewinne werden im Veräußerungsergebnis ausgewiesen. 

Die Veräußerungsgewinne bzw. Veräußerungsverluste bei Wert-

papierverkäufen bzw. bei der Einlösung von Wertpapieren werden 

für jeden einzelnen Verkauf bzw. jede einzelne Einlösung geson-

dert ermittelt. Dabei wird bei der Ermittlung von Veräußerungsge-

winnen bzw. Veräußerungsverlusten der aus allen Käufen der 

Wertpapiergattung ermittelte Durchschnittswert zugrunde gelegt 

(sog. Durchschnitts- oder Fortschreibungsmethode). 

Ertragsausgleichsverfahren

Die Gesellschaft wendet für das Sondervermögen ein sog. »Ertrags-

ausgleichsverfahren« an. Dieses verhindert, dass der Anteil der 

ausschüttungsfähigen Erträge am Anteilpreis infolge Mittelzu- und 

-abflüssen schwankt. Anderenfalls würde jeder Mittelzufluss in das 

Sondervermögen während des Geschäftsjahres dazu führen, dass 

an den Ausschüttungsterminen pro Anteil weniger Erträge zur Aus-

schüttung zur Verfügung stehen, als dies bei einer konstanten 

Anzahl umlaufender Anteile der Fall wäre. Mittelabflüsse hingegen 

würden dazu führen, dass pro Anteil mehr Erträge zur Ausschüttung 

zur Verfügung stünden, als dies bei einer konstanten Anzahl umlau-

fender Anteile der Fall wäre. Um das zu verhindern, werden während 

des Geschäftsjahres die ausschüttungsfähigen Erträge, die der 

Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und der 

Verkäufer von Anteilen als Teil des Rücknahmepreises vergütet 

erhält, fortlaufend berechnet und als ausschüttungsfähige Position 

in der Ertragsrechnung eingestellt. Dabei wird in Kauf genommen, 

dass Anleger, die beispielsweise kurz vor dem Ausschüttungstermin 

Anteile erwerben, den auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabe-

preises in Form einer Ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr ein-

gezahltes Kapital an dem Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat.

Verwendung der Erträge 

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des 

Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefalle-

nen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus den 

Immobilien, den Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, den 

Liquiditätsanlagen und dem sonstigen Vermögen – unter Berück-

sichtigung des zugehörigen Ertragsausgleiches – aus. In der 

Rechenschaftsperiode abgegrenzte Erträge auf Liquiditätsanla-

gen werden ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen.

2. Von den so ermittelten Erträgen müssen Beträge, die für künf-

tige Instandsetzungen erforderlich sind, einbehalten werden. 

Beträge, die zum Ausgleich von Wertminderungen der Immobilien 

erforderlich sind, können einbehalten werden. Abgesehen von Ein-

behalten für die Instandsetzung müssen jedoch mindestens 50 % 

der in Abs. 1 genannten Erträge ausgeschüttet werden.

3. Veräußerungsgewinne können – unter Berücksichtigung des 

zugehörigen Ertragsausgleiches – ausgeschüttet werden. Veräu-

ßerungsgewinne von Wertpapiergattungen können auch dann 

ausgeschüttet werden, wenn andere Wertpapiergattungen Ver-

luste ausweisen.

4. Eigengeldzinsen für Bauvorhaben können, sofern sie sich in den 

Grenzen der ersparten marktüblichen Bauzinsen halten, ebenfalls 

für die Ausschüttung verwendet werden.

5. Die ausschüttbaren Erträge können zur Ausschüttung in späte-

ren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe 

der vorgetragenen Erträge 10 % des jeweiligen Wertes des Son-

dervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt.

6. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise – 

in Sonderfällen auch vollständig – zur Wiederanlage im Sonderver-

mögen bestimmt werden. Abgesehen von Einbehalten für die 

Instandsetzung müssen jedoch mindestens 50 % der in Abs. 1 

genannten Erträge ausgeschüttet werden.

7. Die Ausschüttung erfolgt jährlich kostenfrei unmittelbar nach 

Bekanntmachung des Jahresberichtes.

Wirkung der Ausschüttung auf den Anteilwert

Da der Ausschüttungsbetrag dem jeweiligen Sondervermögen 

entnommen wird, vermindert sich am Tag der Ausschüttung 

(Ex-Tag) der Anteilwert um den ausgeschütteten Betrag je Anteil.

Gutschrift der Ausschüttungen

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Verwahrstelle verwahrt 

werden, schreiben deren Geschäftsstellen Ausschüttungen kos-

tenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen Banken oder Sparkas-

sen geführt wird, können zusätzliche Kosten entstehen.
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Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen  
Steuervorschriften
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anle-

ger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Unbe-

schränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als 

Steuerinländer bezeichnet. Dem ausländischen Anleger empfehlen 

wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt 

beschriebenen Sondervermögen mit seinem Steuerberater in Ver-

bindung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem 

Anteilerwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. Ausländi-

sche Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig 

sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuerausländer bezeich-

net.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körper-

schaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körper-

schaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Immobilienerträgen, 

d. h. inländischen Mieterträgen und Gewinnen aus der Veräußerung 

inländischer Immobilien (der Gewinn aus dem Verkauf inländischer 

Immobilien ist hinsichtlich der bis zum 31. Dezember 2017 entstan-

denen stillen Reserven steuerfrei, wenn der Zeitraum zwischen 

Anschaffung und der Veräußerung mehr als zehn Jahre beträgt), 

inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen 

Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit 

Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapital-

gesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 %. Soweit die steuerpflich-

tigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben 

werden, umfasst der Steuersatz von 15 % bereits den Solidaritäts

zuschlag. 

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als Ein-

künfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, 

soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Spa-

rer-Pauschbetrag von jährlich 1.000 EUR (für Alleinstehende oder 

getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 2.000 EUR (für zusammen 

veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem 

Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebe-

nenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen 

gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), 

d. h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die 

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile. Unter bestimmten Vor-

aussetzungen können die Anleger einen pauschalen Teil dieser 

Investmenterträge steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgel-

tungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus 

Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklä-

rung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden 

durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustver-

rechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende 

ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u. a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn 

der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 

25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in 

der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt 

setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet 

auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug 

an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterle-

gen haben (weil z. B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsan-

teilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der 

Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterlie-

gen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgel-

tungssatz von 25 % oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die 

Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 

einen Immobilienfonds, daher sind 60 % der Ausschüttungen 

steuerfrei.

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i. d. R. dem 

Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gege-

benenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der 

Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 

sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000 EUR bei Einzelver-

anlagung bzw. 2.000 EUR bei Zusammenveranlagung von Ehe

gatten nicht übersteigen.
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Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 

Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veran-

lagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nach-

folgend »NV-Bescheinigung«).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen 

Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steu-

erabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungs-

termin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauf-

trag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die  

vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, 

vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Aus-

schüttung ungekürzt gutgeschrieben. 

Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 

des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für die-

ses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multi-

plikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 

Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses, der aus der langfristig 

erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. 

Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwi-

schen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten 

Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des 

Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert 

sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, 

der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt 

am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 

einen Immobilienfonds, daher sind 60 % der Vorabpauschalen 

steuerfrei.

Die Besteuerung ab 2018 in Form der sogenannten Vorabpau-

schale gemäß § 18 InvStG kommt nur in Betracht, wenn der Fonds 

eine positive Wertentwicklung aufweist.

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der 

Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 

sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000 EUR bei Einzelver-

anlagung bzw. 2.000 EUR bei Zusammenveranlagung von Ehe

gatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 

Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veran-

lagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nach-

folgend »NV-Bescheinigung«).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen 

Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steu-

erabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausrei-

chender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem 

Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die 

Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In die-

sem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger 

der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzufüh-

renden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die 

depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von 

einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lau-

tenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit 

der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, 

darf die depotführende Stelle auch insoweit den Betrag der abzu-

führenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lauten-

den Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Konto-

korrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen 

wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der 

abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur 

Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende 

Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der 

Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner 

Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds veräußert, ist ein Veräußerungsge-

winn grundsätzlich steuerpflichtig.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 

einen Immobilienfonds, daher sind 60 % der Veräußerungs-

gewinne steuerfrei.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, 

nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berück-

sichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 

25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-

steuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistel-

lungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. 

Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräu-

ßert, dann ist der Verlust – ggf. reduziert aufgrund einer Teilfrei-

stellung – mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen 

verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot ver-

wahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben 

Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wur-

den, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.
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Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um 

die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu 

mindern. 

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe des 

jeweils anzuwendenden Teilfreistellungssatzes auf Anlegerebene 

steuerlich nicht abzugsfähig.

Negative steuerliche Erträge

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an den 

Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen eines 

Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie 

der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis 

die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet. Dies gilt 

höchstens für einen Zeitraum von zehn Kalenderjahren nach dem 

Kalenderjahr, in dem die Abwicklung beginnt.

Wegzugsbesteuerung

Die Fondsanteile gelten steuerlich als veräußert, sofern die unbe-

schränkte Steuerpflicht eines Anlegers durch Aufgabe des Wohn-

sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts in der Bundesrepublik 

Deutschland endet oder die Anteile unentgeltlich auf eine nicht 

unbeschränkt steuerpflichtige Person übertragen werden oder es 

aus anderen Gründen zum Ausschluss oder zur Beschränkung 

des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hin-

sichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der Fondsanteile 

kommt. In diesen Fällen kommt es zu einer Besteuerung des bis 

dahin angefallenen Wertzuwachses. Die sogenannte Wegzugsbe-

steuerung ist nur dann anzuwenden, wenn der Anleger in den letz-

ten fünf Jahren vor der fiktiven Veräußerung unmittelbar oder mit-

telbar mindestens 1 % der ausgegebenen Anteile des jeweiligen 

Fonds gehalten hat oder wenn der Anleger im Zeitpunkt der fikti-

ven Veräußerung unmittelbar oder mittelbar Fondsanteile hält, 

deren Anschaffungskosten mindestens 500.000 EUR betragen 

haben, wobei die Beteiligungen an verschiedenen Investment-

fonds jeweils getrennt zu betrachten und hinsichtlich der Anschaf-

fungskosten nicht zusammenzurechnen sind und die Summe der 

steuerpflichtigen Gewinne aus allen Fondsanteilen insgesamt 

positiv ist. Die Besteuerung hat in der Veranlagung zu erfolgen.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann erstat-

tet werden, soweit ein Anleger eine inländische Körperschaft, Per-

sonenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Sat-

zung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und 

nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwe-

cken dient, oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwe-

cken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

ist, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; 

dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare 

ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem 

Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Vor-

aussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen entspre-

chenden Antrag stellt und die angefallene Körperschaftsteuer 

anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der Anleger seit 

mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteu-

erpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftli-

cher Eigentümer der Anteile sein, ohne dass eine Verpflichtung zur 

Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner 

setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene ange-

fallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge 

aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesent-

lichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapital-

ähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentü-

mer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und 

nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden 

und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsri-

siken i. H. v. 70 % bestanden (sog. 45-Tage-Regelung).

Entsprechendes gilt beschränkt auf die Körperschaftsteuer, die 

auf inländische Immobilienerträge des Fonds entfällt, wenn der 

Anleger eine inländische juristische Person des öffentlichen 

Rechts ist, soweit die Investmentanteile nicht einem nicht von der 

Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art zuzurech-

nen sind, oder der Anleger eine von der Körperschaftsteuer 

befreite inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-

mögensmasse ist, der nicht die Körperschaftsteuer des Fonds auf 

sämtliche steuerpflichtigen Einkünfte zu erstatten ist. 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von 

der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-

Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestands-

nachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung 

über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres 

vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang 

des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des 

Kalenderjahres. Die auf Fondsebene angefallene Körperschaft-

steuer kann ebenfalls erstattet werden, soweit die Anteile an dem 

Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen 
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gehalten werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-

rungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbie-

ter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds 

innerhalb eines Monats nach dessen Geschäftsjahresende mit-

teilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile 

erworben oder veräußert wurden. Zudem ist die o. g. 45-Tage-

Regelung zu berücksichtigen. 

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, das Erstat-

tungsverfahren durchzuführen, besteht nicht. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hin-

zuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll. 

Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. 

körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 

einen Immobilienfonds, daher sind 60 % der Ausschüttungen 

steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 

und 30 % für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug von 25 % 

(zuzüglich Solidaritätszuschlag). Beim Steuerabzug wird die Teil-

freistellung berücksichtigt.

Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 

des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für 

dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 

Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 

Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses, der aus der langfristig 

erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. 

Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 

dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rück-

nahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalender

jahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die 

Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem 

Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten 

Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körper-

schaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 

einen Immobilienfonds, daher sind 60 % der Vorabpauschalen 

steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 

und 30 % für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug von 

25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Beim Steuerabzug wird die 

Teilfreistellung berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätz-

lich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbe-

steuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der 

Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpau-

schalen zu mindern.

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 

einen Immobilienfonds, daher sind 60 % der Veräußerungsge-

winne steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaft-

steuer und 30 % für Zwecke der Gewerbesteuer.

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe der 

jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht 

abzugsfähig.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i. d. R. 

keinem Kapitalertragsteuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge auf den Anleger 

ist nicht möglich. 

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur 

insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie der letzte in die-

sem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten 

Anschaffungskosten unterschreitet. Dies gilt höchstens für einen 

Zeitraum von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem 

die Abwicklung beginnt.  
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Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer 

inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf 

Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräu­

ßerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerli­

che Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigen­

schaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht 

rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger 

Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne

Inländische Anleger

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer:
25 % (die Teilfreistellung für Immobilienfonds i. H. v. 60 % wird 
berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:
Einkommensteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Immobilienfonds 
60 % für Einkommensteuer / 30 % für Gewerbesteuer)

Regelbesteuerte 
Körperschaften 
(typischerweise Industrieunter­
nehmen; Banken, sofern Anteile 
nicht im Handelsbestand 
gehalten werden; 
Sachversicherer)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25 % (die Teilfreistellung für 
Immobilienfonds i. H. v. 60 % wird berücksichtigt) 

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Materielle Besteuerung:
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Immobilienfonds 
60 % für Körperschaftsteuer / 30 % für Gewerbesteuer)

Lebens- und Kranken-
versicherungsunternehmen 
und Pensionsfonds, bei denen 
die Fondsanteile den 
Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Materielle Besteuerung:
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für 
Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist, ggf. unter 
Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Immobilienfonds 60 % für Körperschaftsteuer / 30 % für 
Gewerbesteuer)

Banken, die die Fondsanteile im 
Handelsbestand halten

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Materielle Besteuerung:
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen  
(Immobilienfonds 60 % für Körperschaftsteuer / 30 % für Gewerbesteuer)

Steuerbefreite gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche 
Anleger (insb. Kirchen, 
gemeinnützige Stiftungen)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Materielle Besteuerung:
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer unter bestimmten 
Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden

Andere steuerbefreite Anleger 
(insb. Pensionskassen, 
Sterbekassen und 
Unterstützungskassen, sofern 
die im Körperschaft-
steuergesetz geregelten 
Voraussetzungen erfüllt sind)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Materielle Besteuerung:
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer, die auf inländische 
Immobilienerträge entfällt, unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden

Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen

Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer wird ein Solida­

ritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass 

Bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden.
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gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der 

Abgabenordnung 1) zu beantragen. Zuständig ist das für die depot-

führende Stelle zuständige Finanzamt. Soweit ein Steuerauslän-

der einem inländischen Anleger vergleichbar ist, für den eine 

Erstattung der auf Fondsebene angefallenen Körperschaftsteuer 

möglich ist, ist grundsätzlich auch eine Erstattung möglich. Auf die 

obigen Ausführungen zu Steuerinländern wird verwiesen. Voraus-

setzung ist zudem, dass der Steuerausländer seinen Sitz und 

seine Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leis-

tenden ausländischen Staat hat.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus 

der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein 

Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu erheben.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen 

depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-

abzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer 

nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 

Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum 

Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 

Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berück-

sichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den 

Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer 

kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sonderver-

mögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen, bei denen 

derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, kommt es 

weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteilig-

ten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, 

d. h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger des 

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan 

vorgesehene Barzahlung 2), ist diese wie eine Ausschüttung zu 

behandeln. 

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragen-

den von demjenigen des übernehmenden Sondervermögens ab, 

dann gilt der Investmentanteil des übertragenden Sondervermö-

gens als veräußert und der Investmentanteil des übernehmenden 

Sondervermögens als angeschafft. Der Gewinn aus der fiktiven 

Veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Investmentanteil 

des übernehmenden Sondervermögens tatsächlich veräußert wird.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen 

zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und 

grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationa-

ler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat 

hierfür unter anderem einen globalen Standard für den automati-

schen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen 

veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden »CRS«). 

Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des 

Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüg-

lich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informa-

tionen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden 

Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) 

wenden den CRS mittlerweile an. Deutschland hat den CRS mit 

dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezem-

ber 2015 in deutsches Recht umgesetzt. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen 

Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über 

ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürli-

che Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden 

Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht 

z. B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), 

werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten ein-

gestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes 

meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimat-

steuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen 

dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 

Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen 

Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburts-

datum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeits-

staat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z. B. 

Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag 

der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von 

Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder 

Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)). 

1) § 37 Abs. 2 AO 
2) § 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB
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Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto 

und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem 

teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kredit­

institute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden 

Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern mel­

den, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der 

Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend wer­

den Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informatio­

nen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige 

Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bun­

deszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass 

in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Infor­

mationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden 

Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde mel­

den, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der 

Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Grunderwerbsteuer 

Der Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen löst keine 

Grunderwerbsteuer aus.

Beschränkte Steuerpflicht in Österreich

Nach dem österreichischen Immobilien-Investmentfondsgesetz 

(ImmoInvFG) unterliegen die nicht in Österreich ansässigen Anleger 

mit den aus einem Immobilienfonds stammenden österreichischen 

Immobiliengewinnen der beschränkten Steuerpflicht in Österreich.

Besteuert werden grundsätzlich die laufenden Bewirtschaftungs­

gewinne aus der Vermietung und die aus der Bewertung resultie­

renden Wertzuwächse (im Ausmaß von 80 %) der österreichischen 

Immobilien. Steuersubjekt für die beschränkte Steuerpflicht in 

Österreich ist der einzelne Anleger, der weder Wohnsitz noch 

gewöhnlichen Aufenthalt (bei Körperschaften weder Sitz noch Ort 

der Geschäftsleitung) in Österreich hat.

Bei Erstellung des vorliegenden Verkaufsprospektes sind die nach­

folgenden Steuersätze und Freibeträge relevant. Wir empfehlen den 

Anlegern, eine mögliche Anpassung von Steuersätzen und Freibe­

trägen in der Zukunft durch einen steuerlichen Berater überprüfen 

zu lassen.

Für natürliche Personen beträgt der Steuersatz für diese Einkünfte 

in Österreich – unabhängig von deren Höhe – 27,5 %. Erzielt der 

Anleger pro Kalenderjahr insgesamt maximal 2.463 EUR an in 

Österreich steuerpflichtigen Einkünften, ist keine Steuererklärung 

abzugeben. Lediglich bei Überschreiten dieser Grenze oder nach 

Aufforderung durch das zuständige österreichische Finanzamt ist 

eine Steuererklärung in Österreich abzugeben. Für im Jahr 2025 

erzielte Einkünfte gilt ein Steuerfreibetrag von 2.462 EUR für 

beschränkt Steuerpflichtige in Österreich (Wert wird jährlich ange­

passt gemäß den Bestimmungen nach § 33a EStG-Ö).

Für Körperschaften beträgt der auf Einkünfte aus dem per 

31. Dezember 2025 endenden Fondsgeschäftsjahr anwendbare 

Steuersatz des Jahres 2026 23 %. Anders als bei natürlichen Per­

sonen steht Körperschaften kein Steuerfreibetrag zu. 

Die auf einen Anteil entfallenden in Österreich beschränkt steuer­

pflichtigen Einkünfte sind im Jahresbericht gesondert ausgewiesen. 

Dieser Betrag ist mit der vom Anleger im Zeitpunkt der Ausschüt­

tung gehaltenen Anzahl von Anteilen zu multiplizieren.

Beim Verkauf von Fondsanteilen realisierte Wertsteigerungen 

unterliegen grundsätzlich seit dem Jahr 2012 unter gewissen Vor­

aussetzungen der sogenannten Vermögenszuwachssteuer in 

Österreich. Für Anleger aus Deutschland hat Österreich aber auf­

grund des Doppelbesteuerungsabkommens kein zwischenstaatli­

ches Besteuerungsrecht. Gewinne aus dem Verkauf eines Fonds­

anteils unterliegen daher regelmäßig nicht der beschränkten 

Steuerpflicht in Österreich. Für Anleger aus anderen Ländern ist 

gegebenenfalls das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen zu 

prüfen.

3 %-Steuer in Frankreich

Seit dem 1. Januar 2008 unterfallen Immobilien-Sondervermögen 

grundsätzlich dem Anwendungsbereich einer französischen  

Sondersteuer (sog. französische 3 %-Steuer), die jährlich auf den 

Verkehrswert der in Frankreich gelegenen Immobilien erhoben 

wird. Das französische Gesetz sieht für französische Immobilien-

Sondermögen sowie vergleichbare ausländische Sondervermö­

gen die Befreiung von der 3 %-Steuer vor. Nach Auffassung der 

französischen Finanzverwaltung sind deutsche Immobilien- 

Sondervermögen nicht grundsätzlich mit französischen Immobi­

lien-Sondervermögen vergleichbar, sodass sie nicht grundsätzlich 

von der 3 %-Steuer befreit sind.

Um von dieser Steuer befreit zu werden, muss das Sondervermö­

gen LEADING CITIES INVEST nach Auffassung der französischen 

Finanzverwaltung jährlich eine Erklärung abgeben, in welcher der 

französische Grundbesitz zum 1. Januar eines jeden Jahres ange­

geben wird und diejenigen Anteilinhaber benannt werden, die zum 

1. Januar eines Jahres an dem Sondervermögen zu 1 % oder mehr 

beteiligt waren. 
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Die Anzahl der Anteile, die zum 1. Januar eines Jahres 1 % des Son-

dervermögens entspricht, kann dem jeweiligen Jahresbericht ent-

nommen werden.

Damit das Sondervermögen seiner Erklärungspflicht nachkom-

men und damit eine Erhebung der französischen 3 %-Steuer ver-

mieden werden kann, bitten wir Sie, wenn Ihre Beteiligung am Son-

dervermögen LEADING CITIES INVEST zum 1. Januar eine Quote von 

1 % erreicht bzw. überschritten hat, uns eine schriftliche Erklärung 

zuzusenden (an: KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH, Abteilung Steuern, OMNITURM, Große Gallusstraße 18, 

60312 Frankfurt am Main), in der Sie der Bekanntgabe Ihres 

Namens, Ihrer Anschrift und Ihrer Beteiligungshöhe gegenüber 

der französischen Finanzverwaltung zustimmen.

Diese Benennung hat für Sie weder finanzielle Auswirkungen noch 

löst sie eigene Erklärungs- oder Meldepflichten für Sie gegenüber 

den französischen Steuerbehörden aus, wenn Ihre Beteiligung am 

Sondervermögen am 1. Januar weniger als 5 % betrug und es sich 

hierbei um die einzige Investition in französischem Grundbesitz 

handelt. 

Falls Ihre Beteiligungsquote am 1. Januar 5 % oder mehr betrug 

oder Sie weiteren Grundbesitz mittelbar oder unmittelbar in Frank-

reich hielten, sind Sie aufgrund der Beteiligung an französischen 

Immobilien gegebenenfalls selbst steuerpflichtig und müssen für 

die Steuerbefreiung durch die Abgabe einer eigenen Erklärung 

gegenüber den französischen Steuerbehörden Sorge tragen. Für 

verschiedene Anlegerkreise können jedoch allgemeine Befrei-

ungstatbestände greifen, so sind z. B. natürliche Personen und 

börsennotierte Gesellschaften von der 3 %-Steuer befreit. In die-

sen Fällen bedarf es also keiner Abgabe einer eigenen Erklärung. 

Für weitere Informationen über eine mögliche Erklärungspflicht 

Ihrerseits empfehlen wir, sich mit einem französischen Steuerbe-

rater in Verbindung zu setzen.

 Allgemeiner Hinweis 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 

Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteu-

erpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür über-

nommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch 

Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwal-

tung nicht ändert.

Dienstleister 

Delegation von Tätigkeiten

Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen 

übernehmen, sind im Abschnitt »Auslagerung« dargestellt. Darü-

ber hinaus mandatiert die Gesellschaft im Rahmen ihres laufen-

den Geschäftes auf Ad-hoc-Basis eine Vielzahl von Dienstleistern 

für technische, juristische, wirtschaftsprüfende, steuerberatende 

und allgemein organisatorische Beratung. 

Auslagerung

Die Gesellschaft hat das Property Management für die Immobilien 

des Sondervermögens auf die KanAm Grund Real Estate Asset 

Services GmbH (KGREAS) im Sinne des KAGB ausgelagert:

KGREAS ist als Teil der KanAm Grund Group mit der Gesellschaft 

verbunden. Durch die Zugehörigkeit beider Unternehmen zu einer 

Gruppe können sich Interessenkonflikte zu Lasten der beteiligten 

Gesellschaften oder des Sondervermögens ergeben. Zu deren 

Vermeidung oder der sachgerechten Behandlung nicht auflösbarer 

Interessenkonflikte gelten in den Unternehmen der KanAm Grund 

Group Regeln, über die unter der folgenden Rubrik »Interessenkon-

flikte« ausführlicher informiert wird.

Außerdem erbringt die Gesellschaft als Auslagerungsunternehmen 

Dienstleistungen für die verbundene Gesellschaft KanAm Grund 

Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

Interessenkonflikte

Bei der Gesellschaft können folgende Interessenkonflikte 

entstehen:

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen 

kollidieren:
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•	 Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbundenen 

Unternehmen,

•	 Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder

•	 Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Sonder­

vermögen.

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen 

können, umfassen insbesondere: 

•	 Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft,

•	 Mitarbeitergeschäfte,

•	 Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft,

•	 Umschichtungen im Sondervermögen,

•	 stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance  

(»window dressing«),

•	 Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwalte­

ten Investmentvermögen oder Individualportfolios bzw.

•	 Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwalteten Invest­

mentvermögen und/oder Individualportfolios,

•	 Versicherungslimite, die übergreifend für mehrere Sonderver­

mögen gelten,

•	 Zusammenfassung mehrerer Orders (»block trades«),

•	 Beauftragung von verbundenen Unternehmen und Personen,

•	 Einzelanlagen von erheblichem Umfang oder

•	 Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits absehbaren 

Schlusskurs des laufenden Tages, sogenanntes Late Trading.

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für 

Rechnung des Sondervermögens geldwerte Vorteile (Broker 

Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) 

entstehen, die im Interesse der Anleger bei den Anlage­

entscheidungen verwendet werden. 

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem 

Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten 

Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, wieder­

kehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte 

»Vermittlungsfolgeprovisionen«. 

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Gesellschaft fol­

gende organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenkonflikte 

zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten 

und sie offenzulegen:

•	 Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung von 

Gesetzen und Regeln überwacht und an die Interessenkonflikte 

gemeldet werden müssen;

•	 Pflichten zur Offenlegung;

•	 Organisatorische Maßnahmen wie: 

•	 die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Ab­

teilungen, um dem Missbrauch von vertraulichen Informationen 

vorzubeugen;

•	 Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Einfluss­

nahme zu verhindern;

•	 die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel;

•	 Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeiterge­

schäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insiderrechts;

•	 Einrichtung von Vergütungssystemen; 

•	 Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen und 

zur anleger- und anlagegerechten Beratung bzw. Beachtung der 

vereinbarten Anlagerichtlinien; 

•	 Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb bzw. 

Veräußerung von Finanzinstrumenten;

•	 Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendun­

gen sowie deren Offenlegung und

•	 Information der Anleger mittels eines dauerhaften Datenträgers 

über Interessenkonflikte sowie die diesbezüglich ergangenen Ent­

scheidungen der Geschäftsleitung. 

Berichte, Geschäftsjahr, Prüfer

1.	 Die Jahresberichte und Halbjahresberichte sowie etwaige  

Zwischenberichte sind bei der Gesellschaft sowie bei der Verwahr­

stelle erhältlich.

2.	 Das Geschäftsjahr des Sondervermögens endet am  

31. Dezember eines jeden Jahres.

3.	 Mit der Abschlussprüfung wurde PricewaterhouseCoopers 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 

beauftragt.

4.	 Auflösungs- und Abwicklungsberichte sind bei der Verwahr­

stelle erhältlich.
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Regelungen zur Auflösung, Verschmelzung und Übertragung 
des Sondervermögens 
Auflösung des Sondervermögens 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Sonderver-

mögens zu verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Verwal-

tung eines Sondervermögens durch Bekanntmachung im Bundes-

anzeiger und im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. 

Außerdem werden die Anleger über ihre depotführenden Stellen 

per dauerhaften Datenträger, etwa in Papierform oder in elektroni-

scher Form, über die Kündigung informiert.

Die Gesellschaft ist zudem verpflichtet, das Sondervermögen abzu-

wickeln, wenn die Gesellschaft binnen 5 Jahren zum dritten Mal die 

Rücknahme der Anteile für das Sondervermögen aussetzt (siehe 

Abschnitt »Ausgabeaussetzung, Rücknahmeaussetzung und 

Beschlüsse der Anleger«). Die Verpflichtung zur Verwaltung des 

Sondervermögens endet in diesen Fällen erst, wenn die Gesell-

schaft das Sondervermögen abgewickelt hat. Anlagegrenzen müs-

sen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden.

Des Weiteren erlischt das Recht der Gesellschaft, das Sonderver-

mögen zu verwalten, wenn das Insolvenzverfahren über das Vermö-

gen der Gesellschaft eröffnet ist oder wenn ein Antrag auf Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird. Das 

Sondervermögen fällt nicht in die Insolvenzmasse der Gesellschaft.

Verfahren bei Auflösung des Sondervermögens

Mit der Bekanntmachung der Kündigung durch die Gesellschaft 

wird die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eingestellt.

Die Gesellschaft ist ab Bekanntmachung der Kündigung verpflich-

tet, das Sondervermögen abzuwickeln und die Erlöse aus der Ver-

äußerung der Vermögenswerte des Sondervermögens abzüglich 

der noch durch das Sondervermögen zu tragenden und der durch 

die Abwicklung verursachten Kosten an die Anleger entsprechend 

dem Verhältnis ihrer Beteiligung zu verteilen. Anlagegrenzen müs-

sen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden. 

Die Verpflichtung zur Verwaltung des Sondervermögens endet 

erst, wenn die Gesellschaft das Sondervermögen abgewickelt hat.  

Mit Einwilligung der Anleger können bestimmte Vermögensgegen-

stände auch zu nicht angemessenen Bedingungen veräußert wer-

den. Die Anleger müssen ihre Einwilligung durch Mehrheitsbe-

schluss erklären. Das Verfahren ist auf Seite 48 f. dargestellt. 

Aus den Erlösen, die durch die Veräußerung von Vermögensge-

genständen des Sondervermögens erzielt werden, hat die Gesell-

schaft den Anlegern in Abstimmung mit der Verwahrstelle halb-

jährliche Abschläge auszuzahlen. Dies gilt nicht, soweit diese 

Erlöse zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden 

Bewirtschaftung benötigt werden und soweit Gewährleistungszu-

sagen aus den Veräußerungsgeschäften oder zu erwartende Aus-

einandersetzungskosten den Einbehalt im Sondervermögen ver-

langen. 

Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie das Sondervermögen 

abgewickelt hat, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den 

Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht.

In den Fällen, in denen das Recht der Gesellschaft, das Sonderver-

mögen zu verwalten erlischt, geht das Verwaltungs- und Verfü-

gungsrecht über das Sondervermögen auf die Verwahrstelle über, 

die das Sondervermögen unter Wahrung der Interessen der Anle-

ger abwickelt und den Erlös an die Anleger auszahlt oder mit 

Genehmigung der BaFin einer anderen Kapitalverwaltungsgesell-

schaft die Verwaltung überträgt. Die Verwahrstelle hat jährlich 

sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen 

Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen 

Jahresbericht entspricht.

Verschmelzung des Sondervermögens

Alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Sonder-

vermögens dürfen zum Geschäftsjahresende auf ein anderes 

bestehendes oder ein durch die Verschmelzung neu gegründetes 

inländisches Immobilien-Sondervermögen übertragen werden. Es 

können auch zum Geschäftsjahresende eines anderen inländi-

schen Immobilien-Sondervermögens alle Vermögensgegen-

stände und Verbindlichkeiten dieses anderen Sondervermögens 

auf das Sondervermögen übertragen werden. Die Verschmelzung 

bedarf der Genehmigung der BaFin. Mit Zustimmung der BaFin 

kann auch ein anderer Übertragungsstichtag gewählt werden.

Verfahren bei der Verschmelzung von Sondervermögen

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten Über-

tragungsstichtag die Möglichkeit, ihre Anteile ohne weitere Kosten 

zurückzugeben oder gegen Anteile eines anderen Sondervermö-

gens umzutauschen, dessen Anlagegrundsätze mit denjenigen 

des LEADING CITIES INVEST-Sondervermögens vereinbar sind, 

sofern ein derartiges Investmentvermögen von der Gesellschaft 

oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet 

wird.  Rückgabeerklärungen eines Anlegers bezüglich seiner 

gehaltenen Anteile gelten nach der Verschmelzung weiter und 
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beziehen sich dann auf Anteile des Anlegers an dem überneh-

menden Investmentvermögen mit entsprechendem Wert.

Die Gesellschaft hat die Anleger vor dem geplanten Übertra-

gungsstichtag über die Gründe sowie über maßgebliche Verfah-

rensaspekte zu informieren. Die Information erfolgt per dauerhaf-

tem Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer Form. 

Den Anlegern ist zudem das Basisinformationsblatt für das 

Investmentvermögen zu übermitteln, auf das die Vermögensge-

genstände des Immobilien-Sondervermögens übertragen werden. 

Der Anleger muss die vorgenannten Informationen mindestens 

30 Tage vor Ablauf der Frist zur Rückgabe oder zum Umtausch 

seiner Anteile erhalten.

Am Übertragungsstichtag werden die Werte des übernehmenden 

und des übertragenden Sondervermögens berechnet, das 

Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte Vorgang 

wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermit-

telt sich nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte des über-

nommenen und des aufnehmenden Sondervermögens zum Zeit-

punkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen 

an dem neuen Sondervermögen, die dem Wert seiner Anteile an 

dem übertragenen Sondervermögen entspricht. Es besteht auch 

die Möglichkeit, dass den Anlegern des übertragenden Sonderver-

mögens bis zu 10 % des Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt wer-

den. Findet die Verschmelzung während des laufenden Geschäfts-

jahres des übertragenden Sondervermögens statt, muss dessen 

verwaltende Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen 

Bericht erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht 

entspricht. Die Kapitalgesellschaft macht im Bundesanzeiger und 

darüber hinaus in hinreichend verbreiteten Wirtschafts- und 

Tageszeitungen oder auf www.LCI-Fonds.de bekannt, wenn das 

Sondervermögen ein anderes Sondervermögen aufgenommen 

hat und die Verschmelzung wirksam geworden ist. Sollte das Son-

dervermögen durch eine Verschmelzung untergehen, übernimmt 

die Gesellschaft die Bekanntmachung, die das aufnehmende oder 

neu gegründete Sondervermögen verwaltet.

Die Ausgabe der neuen Anteile an die Anleger des übertragenden 

Sondervermögens gilt nicht als Tausch. Die ausgegebenen Anteile 

treten an die Stelle der Anteile an dem übertragenden Sonderver-

mögen. Die Verschmelzung von Sondervermögen findet nur mit 

Genehmigung der BaFin statt.

Übertragung des Sondervermögens

Die Gesellschaft kann das Sondervermögen auf eine andere Kapi-

talverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf 

der vorherigen Genehmigung durch die BaFin. Die genehmigte 

Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jah-

resbericht oder Halbjahresbericht des Sondervermögens sowie in 

den auf Seite 12 bezeichneten elektronischen Informationsmedien 

bekannt gemacht. Der Zeitpunkt, zu dem die Übertragung wirk-

sam wird, bestimmt sich nach den vertraglichen Vereinbarungen 

zwischen der Gesellschaft und der aufnehmenden Kapitalverwal-

tungsgesellschaft. Die Übertragung darf jedoch frühestens drei 

Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam 

werden. Sämtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug 

auf das Sondervermögen gehen dann auf die aufnehmende Kapi-

talverwaltungsgesellschaft über. 

Zahlungen an die Anleger, Verbreitung der Berichte und sonstige 
Informationen
Zusätzliche Informationspflichten nach § 300 KAGB

Spezielle Informationen zum Sondervermögen gemäß § 300 

Abs. 1 bis 3 KAGB werden im jeweils aktuellen Jahresbericht des 

Sondervermögens veröffentlicht. Informationen über Änderun-

gen, die sich in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle ergeben, 

erhalten Anleger über die Homepage der Gesellschaft  

www.kanam-grund.de.

Weitere Sondervermögen, die von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft verwaltet werden 
Von der Gesellschaft werden keine weiteren Publikums-Sonder-

vermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospektes 

sind.
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Allgemeine Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und 

der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt 

am Main, (»Gesellschaft«) für das von der Gesellschaft verwaltete 

Immobilien-Sondervermögen LEADING CITIES INVEST, die nur in 

Verbindung mit den für dieses Sondervermögen aufgestellten 

»Besonderen Anlagebedingungen« gelten.

§ 1 Grundlagen

1.	 Die Gesellschaft ist eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 

(»Kapitalverwaltungsgesellschaft«) und unterliegt den Vorschrif-

ten des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

2.	 Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen 

Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem 

Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelasse-

nen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen 

in Form eines Immobilien-Sondervermögens  (»Sondervermö-

gen«) an. Über die hieraus sich ergebenden Rechte der Anleger 

werden von ihr Sammelurkunden ausgestellt oder als elektroni-

sche Anteilscheine begeben.

Der Geschäftszweck des Sondervermögens ist auf die Kapitalan

lage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer 

kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten 

Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unter-

nehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegen-

stände ist ausgeschlossen. Hingegen ist eine aktive unternehme-

rische Bewirtschaftung bei Beteiligungen an Immobilien- 

Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 19 Nummer 22 KAGB 

zulässig.

3.	 Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens stehen im 

Eigentum der Gesellschaft.

4.	 Grundstücke, Erbbaurechte sowie Rechte in der Form des 

Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und 

Teilerbbaurechts sowie Nießbrauchrechte an Grundstücken wer-

den in den »Allgemeinen Anlagebedingungen« und »Besonderen 

Anlagebedingungen« (»Anlagebedingungen«) unter dem Begriff 

Immobilien zusammengefasst.

5.	 Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Anle-

ger richtet sich nach den Anlagebedingungen und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle

1.	 Die Gesellschaft bestellt für das Immobilien-Sondervermögen 

eine Einrichtung im Sinne des § 80 Absatz 2 KAGB als Verwahr-

stelle; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft 

und ausschließlich im Interesse der Anleger.

2.	 Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach 

dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellenvertrag, 

dem KAGB und den Anlagebedingungen des Sondervermögens.

3.	 Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des 

§ 82 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) ausla-

gern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.

4.	 Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Sondervermögen 

oder gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines 

verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 81 Absatz 1 Nr. 1 

KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, 

dem die Verwahrung von Vermögensgegenständen nach § 82 

Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, 

wenn sie nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf 

äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz 

aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. 

Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften des bür-

gerlichen Rechts aufgrund von Verträgen oder unerlaubten Hand-

lungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch 

gegenüber dem Sondervermögen oder den Anlegern für sämtliche 

sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahr-

stelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den 

Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle 

bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach 

Absatz 3 Satz 1 unberührt.

§ 3 Bewerter

1.	 Die Gesellschaft bestellt für die Bewertung von Immobilien 

mindestens zwei externe Bewerter.

2.	 Jeder externe Bewerter muss den Anforderungen des § 216 

i. V. m. § 249 Absatz 1 Nummer 1 KAGB genügen. Hinsichtlich sei-

nes Bestellungszeitraumes und seiner finanziellen Unabhängig-

keit sind die §§ 250 Absatz 2, 231 Absatz 2 Satz 2 KAGB zu 

beachten.

3.	 Den externen Bewertern obliegen die ihnen nach dem KAGB 

und den Anlagebedingungen übertragenen Aufgaben nach Maß-

gabe einer von der Gesellschaft zu erlassenden internen Bewer
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tungsrichtlinie. Insbesondere haben die externen Bewerter die zum 

Sondervermögen gehörenden bzw. im Eigentum einer Immobilien-

Gesellschaft stehenden Immobilien einmal vierteljährlich zeitnah 

zu bewerten, sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts 

anderes bestimmt ist.

4.	 Ferner hat mindestens ein externer Bewerter nach Bestellung 

eines Erbbaurechts innerhalb von zwei Monaten den Wert des 

Grundstücks neu festzustellen.

5.	 Eine Immobilie darf für das Sondervermögen oder für eine 

Immobilien-Gesellschaft, an der das Sondervermögen unmittelbar 

oder mittelbar beteiligt ist, nur erworben werden, wenn sie zuvor 

von mindestens einem externen Bewerter im Sinne des Absatzes 2 

Satz 1, der nicht zugleich die regelmäßige Bewertung gemäß 

§§ 249 und 251 Absatz 1 KAGB durchführt, bewertet wurde. 

6.	 Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft darf für das 

Sondervermögen unmittelbar oder mittelbar nur erworben wer-

den, wenn die im Jahresabschluss oder in der Vermögensaufstel-

lung der Immobilien-Gesellschaft ausgewiesenen Immobilien von 

mindestens einem externen Bewerter im Sinne des Absatzes 2 

Satz 1, der nicht zugleich die regelmäßige Bewertung gemäß 

§§ 249 und 251 Absatz 1 KAGB durchführt, bewertet wurden.

§ 4 Fondsverwaltung

1.	 Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegen-

stände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der 

Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und 

Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Auf-

gaben unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im 

Interesse der Anleger.

2.	 Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern ein-

gelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, diese wie-

der zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen. Sie ist ferner 

ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegen-

stände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

3.	 Über die Veräußerung von Immobilien oder von Beteiligungen 

an Immobilien-Gesellschaften entscheidet die Gesellschaft im 

Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung (§ 26 KAGB). 

Veräußerungen nach Aussetzung der Anteilrücknahme gemäß 

§ 12 Absatz 8 bleiben hiervon unberührt.

4.	 Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der 

Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus 

einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf 

keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 

196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses 

nicht zum Sondervermögen gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt. 

Abweichend von Satz 1 darf die Gesellschaft oder ein Dritter in 

ihrem Auftrag einer Immobilien-Gesellschaft für Rechnung des 

Sondervermögens ein Darlehen nach Maßgabe des § 240 KAGB 

gewähren.

§ 5 Anlagegrundsätze

1.	 Das Immobilien-Sondervermögen wird unmittelbar oder mit-

telbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die 

Gesellschaft bestimmt in den »Besonderen Anlagebedingungen«,

a)	 welche Immobilien für das Sondervermögen erworben werden 

dürfen;

b)	 ob und in welchem Umfang für Rechnung des Sondervermö-

gens Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erworben wer-

den dürfen;

c)	 ob und unter welchen Bedingungen Immobilien des Sonder-

vermögens mit einem Erbbaurecht belastet werden dürfen;

d)	 ob und in welchem Umfang für Rechnung des Sondervermö-

gens zur Absicherung von Vermögensgegenständen in Derivate 

im Sinne des § 197 KAGB investiert werden darf. Beim Einsatz von 

Derivaten wird die Gesellschaft die gemäß § 197 Absatz 3 KAGB 

erlassene »Verordnung über Risikomanagement und Risikomes-

sung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensi-

onsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlage-

gesetzbuch (DerivateV)« beachten.

2.	 Die zum Erwerb vorgesehenen Immobilien und Beteiligungen 

an Immobilien-Gesellschaften müssen einen dauernden Ertrag 

erwarten lassen.

§ 6 Liquidität, Anlage- und Emittentengrenzen

1.	 Die Gesellschaft hat bei der Aufnahme von Vermögensgegen-

ständen in das Sondervermögen, deren Verwaltung und bei der 

Veräußerung die im KAGB und die in den Anlagebedingungen fest-

gelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

2.	 Sofern in den »Besonderen Anlagebedingungen« nichts 

Anderweitiges bestimmt ist, dürfen im Rahmen der Höchstliquidi-

tät im gesetzlich zulässigen Rahmen (§ 253 KAGB) folgende Mit-

tel gehalten werden:
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a)	 Bankguthaben gemäß § 195 KAGB;

b)	 Geldmarktinstrumente gemäß §§ 194 und 198 Nummer 2 

KAGB;

c)	 Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, die zur Sicherung der  

in Artikel 18.1 des Protokolls über die Satzung des Europäischen 

Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank 

genannten Kreditgeschäfte von der Europäischen Zentralbank 

oder der Deutschen Bundesbank zugelassen sind oder deren 

Zulassung nach den Emissionsbedingungen beantragt wird, 

sofern die Zulassung innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe 

erfolgt;

d)	 Investmentanteile nach Maßgabe des § 196 KAGB oder Anteile 

an Spezial-Sondervermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 

Satz 2 KAGB, die nach den Anlagebedingungen ausschließlich in 

Vermögensgegenstände nach Buchstaben a), b) und c) anlegen 

dürfen;

e)	 Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, die an einem organi-

sierten Markt im Sinne von § 2 Absatz 5 des Wertpapierhandels-

gesetzes zum Handel zugelassen oder festverzinsliche Wert-

papiere sind, soweit diese einen Betrag von 5 % des Wertes des 

Sondervermögens nicht überschreiten, und zusätzlich

f)	 Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbare 

Anteile ausländischer juristischer Personen, die an einem der in 

§ 193 Absatz 1 Nummer 1 und 2 KAGB bezeichneten Märkte zuge-

lassen oder in diesen einbezogen sind, soweit der Wert dieser 

Aktien oder Anteile einen Betrag von 5 % des Wertes des Sonder-

vermögens nicht überschreitet und die in Artikel 2 Abs. 1 der Richt-

linie 2007/16/EG genannten Kriterien erfüllt sind.

g)	 Die Höhe der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft muss 

unter 10 % des Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen; dies 

gilt nicht für Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften.

3.	 Der Teil des Sondervermögens, der in Bankguthaben gehalten 

werden darf, wird in den Besonderen Anlagebedingungen festge-

legt. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sonder-

vermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

4.	 Im Einzelfall dürfen Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB und 

Geldmarktinstrumente einschließlich der in Pension genommenen 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten 

über den Wertanteil von 5 % hinaus bis zu 10 % des Wertes des 

Sondervermögens erworben werden; dabei darf der Gesamtwert 

der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 

40 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Die 

Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind 

auch dann im Rahmen der in Satz 1 genannten Grenzen zu berück-

sichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente mittelbar über andere im Sondervermögen ent-

haltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt 

sind, erworben werden.

5.	 Bei ein und derselben Einrichtung dürfen nur bis zu 20 % des 

Wertes des Sondervermögens in eine Kombination angelegt werden

•	 von durch diese Einrichtung begebenen Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten,

•	 von Einlagen bei dieser Einrichtung,

•	 von Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit 

dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte.

Für die in Absatz 6 genannten Emittenten und Garantiegeber gilt 

Satz 1 mit der Maßgabe, dass eine Kombination der genannten 

Vermögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 % des Wer-

tes des Sondervermögens nicht übersteigen darf. Die jeweiligen 

Einzelobergrenzen bleiben unberührt.

6.	 Die Gesellschaft darf in solche Schuldverschreibungen und 

Geldmarktinstrumente, die vom Bund, einem Land, der Europäi-

schen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 

seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, einem 

Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der min-

destens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, 

ausgegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 % des 

Wertes des Sondervermögens anlegen. In Pfandbriefen und Kom-

munalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die 

von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben wor-

den sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des 

Sondervermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuld-

verschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unter

liegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen auf

genommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in 

Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten 

Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergeben-

den Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Aus-
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fall des Ausstellers vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlun-

gen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.

7.	 Die Gesellschaft darf in Anteilen an Investmentvermögen nach 

Maßgabe des Absatzes 2 Buchstabe d) anlegen, wenn im Hinblick 

auf solche Anteile folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(a)	Der OGAW, der AIF oder der Verwalter des AIF, an dem die 

Anteile erworben werden, unterliegt in seinem Sitzstaat der Auf-

sicht über Vermögen zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Der 

Geschäftszweck des jeweiligen Investmentvermögens ist auf die 

Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rah-

men einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm 

eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine 

aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermö-

gensgegenstände ist ausgeschlossen. Eine aktive unternehmeri-

sche Bewirtschaftung ist bei Beteiligungen an Immobilien-Gesell-

schaften im Sinne des § 1 Absatz 19 Nummer 22 KAGB nicht 

schädlich.

(b)	Die Anleger können grundsätzlich das Recht zur Rückgabe 

ihrer Anteile ausüben.

(c)	Das jeweilige Investmentvermögen wird unmittelbar oder mit-

telbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt.

(d)	Die Vermögensanlage der jeweiligen Investmentvermögen 

erfolgt zu mindestens 90 % in die folgenden Vermögensgegen-

stände:

aa)	Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, 

bb)	Geldmarktinstrumente, 

cc)	Bankguthaben. 

(e) Die Höhe der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft muss 

unter 10 % des Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen; dies 

gilt nicht für Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften.

(f) Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zur Höhe von 10 % des 

Wertes des jeweiligen Investmentvermögens aufgenommen werden. 

8.	 Die Grenze in Absatz 6 Satz 1 darf für Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente desselben Emittenten nach Maßgabe von 

§ 208 KAGB überschritten werden, sofern die »Besonderen Anla-

gebedingungen« dies unter Angabe der Emittenten vorsehen. In 

diesen Fällen müssen die für Rechnung des Sondervermögens 

gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus mindes-

tens sechs verschiedenen Emissionen stammen, wobei nicht 

mehr als 30 % des Wertes des Sondervermögens in einer Emis-

sion gehalten werden dürfen.

9.	 Die Gesellschaft hat einen Betrag, der mindestens 5 % des 

Wertes des Sondervermögens entspricht, täglich für die Rück-

nahme von Anteilen verfügbar zu halten.

§ 7 Wertpapier-Darlehen

1.	 Sofern die Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes 

vorsehen, darf die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermö-

gens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein marktge-

rechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicherheiten 

gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit kündbares Wertpapier-

Darlehen gewähren. Der Kurswert der zu übertragenden Wertpa-

piere darf zusammen mit dem Kurswert der für Rechnung des 

Sondervermögens demselben Wertpapier-Darlehensnehmer ein-

schließlich konzernangehöriger Unternehmen im Sinne des § 290 

HGB bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpapiere 

10 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.

2.	 Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere vom 

Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, muss das 

Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nummer 

1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesellschaft von der 

Möglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben in der Währung 

des Guthabens in folgende Vermögensgegenstände anzulegen:

a)	 in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen 

und die vom Bund, von einem Land, der Europäischen Union, 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebiets-

körperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat 

ausgegeben worden sind, 

 

b)	 in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend 

den von der Bundesanstalt auf Grundlage von § 4 Absatz 2 KAGB 

erlassenen Richtlinien oder 

 

c)	 im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes mit einem 

Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforderung des aufgelaufe-

nen Guthabens gewährleistet.

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem Sonder-

vermögen zu.
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3.	 Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapier-

sammelbank organisierten Systems zur Vermittlung und Abwick-

lung der Wertpapier-Darlehen bedienen, welches von den Anfor-

derungen des § 200 Absatz 1 Satz 3 abweicht, wenn von dem 

jederzeitigen Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewichen 

wird.

§ 8 Wertpapier-Pensionsgeschäfte

1.	 Sofern die Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes 

vorsehen, darf die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermö-

gens jederzeit kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne 

von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kre-

ditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grund-

lage standardisierter Rahmenverträge abschließen.

2.	 Die Wertpapier-Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum 

Gegenstand haben, die nach den Anlagebedingungen für das Son-

dervermögen erworben werden dürfen.

3.	 Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 

zwölf Monaten haben.

§ 9 Kreditaufnahme und Belastung von Immobilien

1.	 Soweit die »Besonderen Anlagebedingungen« keinen niedrige-

ren Prozentsatz vorsehen, darf die Gesellschaft für gemeinschaft-

liche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30 % der 

Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien 

aufnehmen und halten, wenn die Grenze nach § 260 Absatz 3 

Nummer 3 KAGB nicht überschritten wird. Darüber hinaus darf die 

Gesellschaft für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurz-

fristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sonderver-

mögens aufnehmen. Hierbei sind Beträge, die die Gesellschaft als 

Pensionsgeber im Rahmen eines Pensionsgeschäftes erhalten 

hat, anzurechnen. Eine Kreditaufnahme darf nur erfolgen, wenn die 

Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kredit-

aufnahme zustimmt.

2.	 Die Gesellschaft darf zum Sondervermögen gehörende Ver-

mögensgegenstände nach § 231 Absatz 1 KAGB belasten sowie 

Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf Vermögensge-

genstände nach § 231 Absatz 1 KAGB beziehen, abtreten und 

belasten (Belastungen), wenn dies mit einer ordnungsgemäßen 

Wirtschaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstelle den Belas-

tungen zustimmt, weil sie die dafür vorgesehenen Bedingungen 

für marktüblich erachtet. Sie darf auch mit dem Erwerb von Ver-

mögensgegenständen nach § 231 Absatz 1 KAGB im Zusammen-

hang stehende Belastungen übernehmen. Soweit die »Besonde-

ren Anlagebedingungen« keinen niedrigeren Prozentsatz 

vorsehen, dürfen die jeweiligen Belastungen insgesamt 30 % des 

Verkehrswertes aller im Sondervermögen befindlichen Immobilien 

nicht überschreiten. Erbbauzinsen bleiben unberücksichtigt.

§ 10 Verschmelzung

1.	 Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB

a)	 sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 

dieses Sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein 

neues, dadurch gegründetes inländisches Immobilien-Sonder

vermögen übertragen;

b)	 sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 

eines anderen inländischen Immobilien-Sondervermögens in 

dieses Sondervermögen aufnehmen.

2.	 Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesan-

stalt.

3.	 Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 

bis 191 KAGB.

§ 11 Anteile

1.	 Die in einer Sammelurkunde zu verbriefenden Anteile lauten 

auf den Inhaber oder werden als elektronische Anteilscheine 

begeben.

2.	 Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, 

insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des  

Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der Währung 

des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage-

summe oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) 

haben. Die Einzelheiten sind in den »Besonderen Anlagebedingun-

gen« festgelegt.

3.	 Die Anteile sind übertragbar, soweit die Besonderen Anlagebe-

dingungen nichts anderes regeln. Mit der Übertragung eines 

Anteils gehen die in ihm verbrieften Rechte über. Der Gesellschaft 

gegenüber gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteils als der 

Berechtigte.

4.	 Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der Anleger einer 

Anteilklasse werden in einer Sammelurkunde verbrieft oder als 

elektronische Anteilscheine begeben. Sie trägt mindestens die 

handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften der Gesell-

schaft und der Verwahrstelle. Der Anspruch auf Einzelverbriefung 

ist ausgeschlossen.
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§ 12 Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen, Rücknahme-

aussetzung

1.	 Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht 

beschränkt. Soweit die »Besonderen Anlagebedingungen« nichts 

anderes vorsehen, erfolgt die Anteilausgabe börsentäglich; das 

Nähere regelt der Verkaufsprospekt. Die Gesellschaft behält sich 

vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig ein­

zustellen.

2.	 Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder 

durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die Besonderen Anla­

gebedingungen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimm­

ten Anlegern erworben werden oder gehalten werden dürfen.

3.	 Die Rückgabe von Anteilen, welche Anleger nach dem 21. Juli 

2013 erworben haben, ist ausschließlich nach Maßgabe von Satz 

2 möglich. Anteilrückgaben sind erst nach Ablauf einer Mindest­

haltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabe­

frist von zwölf Monaten durch eine unwiderrufliche Rückgabe­

erklärung gegenüber der depotführenden Stelle möglich. Der 

Anleger hat seiner depotführenden Stelle für mindestens 24 

durchgehende Monate unmittelbar vor dem verlangten Rücknah­

metermin einen Anteilbestand nachzuweisen, der mindestens sei­

nem Rücknahmeverlangen entspricht. Die Anteile, auf die sich die 

Erklärung bezieht, sind bis zur tatsächlichen Rückgabe von der 

depotführenden Stelle zu sperren. Die Rückgabe von Anteilen, die 

Anleger vor dem 22. Juli 2013 erworben haben, ist weiterhin nach 

Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 und 5 möglich.

4.	 Vorbehaltlich des Absatzes 5 kann ein Anleger von der Gesell­

schaft zu jedem Wertermittlungstag im Sinne des § 15 Absatz 5 

die Rücknahme der Anteile verlangen, soweit die Anteilrücknahme 

30.000 EUR pro Kalenderhalbjahr für einen Anleger nicht über­

steigt. Bei Anteilrückgaben nach Satz 1 hat der Anleger gegenüber 

seiner depotführenden Stelle eine Erklärung abzugeben, dass der 

Wert der von ihm zurückgegebenen Anteile insgesamt 30.000 EUR 

nicht übersteigt und keine weiteren Verfügungen über Anteile am 

betreffenden Immobilien-Sondervermögen im selben Kalender­

halbjahr vorliegen.

5.	 Anteilrückgaben sind, soweit sie 30.000 EUR pro Kalender­

halbjahr für einen Anleger übersteigen, erst nach Ablauf einer  

Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer 

Rückgabefrist von zwölf Monaten durch eine unwiderrufliche 

Rückgabeerklärung gegenüber der depotführenden Stelle mög­

lich. Der Anleger hat seiner depotführenden Stelle für mindestens 

24 durchgehende Monate unmittelbar vor dem verlangten Rück­

nahmetermin einen Anteilbestand nachzuweisen, der mindestens 

seinem Rücknahmeverlangen entspricht. Die Anteile, auf die sich 

die Erklärung bezieht, sind bis zur tatsächlichen Rückgabe von der 

depotführenden Stelle zu sperren.

6.	 Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils gel­

tenden Rücknahmepreis für Rechnung des Sondervermögens 

zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle.

7.	 Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Ausgabe und 

Rücknahme der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche 

Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung 

der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen (§ 98 

Absatz 2 KAGB).

8.	 Insbesondere bleibt der Gesellschaft vorbehalten, die Rück­

nahme der Anteile aus Liquiditätsgründen zum Schutze der Anle­

ger befristet zu verweigern und auszusetzen (§ 257 KAGB), wenn 

die Bankguthaben und die Erlöse aus Verkäufen der gehaltenen 

Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Wertpapiere zur 

Zahlung des Rücknahmepreises und zur Sicherstellung einer ord­

nungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung nicht ausreichen oder 

nicht sogleich zur Verfügung stehen. Zur Beschaffung der für die 

Rücknahme der Anteile notwendigen Mittel hat die Gesellschaft 

Vermögensgegenstände des Sondervermögens zu angemesse­

nen Bedingungen zu veräußern. Reichen die liquiden Mittel gemäß 

§ 253 Absatz 1 KAGB zwölf Monate nach der Aussetzung der 

Rücknahme gemäß Satz 1 nicht aus, so hat die Gesellschaft die 

Rücknahme weiterhin zu verweigern und durch Veräußerung von 

Vermögensgegenständen des Sondervermögens weitere liquide 

Mittel zu beschaffen. Der Veräußerungserlös kann abweichend 

von § 260 Absatz 1 Satz 1 KAGB den dort genannten Wert um bis 

zu 10 % unterschreiten. Reichen die liquiden Mittel gemäß § 253 

Absatz 1 KAGB auch 24 Monate nach der Aussetzung der Rück­

nahme gemäß Satz 1 nicht aus, hat die Gesellschaft die Rück­

nahme der Anteile weiterhin zu verweigern und durch Veräuße­

rung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens 

weitere liquide Mittel zu beschaffen. Der Veräußerungserlös kann 

abweichend von § 260 Absatz 1 Satz 1 KAGB den dort genannten 

Wert um bis zu 20 % unterschreiten. 36 Monate nach der Ausset­

zung der Rücknahme gemäß Satz 1 kann jeder Anleger verlangen, 

dass ihm gegen Rückgabe des Anteils sein Anteil am Sonderver­

mögen aus diesem ausgezahlt wird. Reichen auch 36 Monate 

nach der Aussetzung der Rücknahme die Bankguthaben und die 

liquiden Mittel nicht aus, hat die Gesellschaft das Sondervermö­

gen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen; dies gilt auch, 

wenn die Gesellschaft zum dritten Mal binnen fünf Jahren die 

Rücknahme von Anteilen aussetzt. Ein erneuter Fristlauf nach den 
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Sätzen 1 bis 7 kommt nicht in Betracht, wenn die Gesellschaft die 

Anteilrücknahme binnen drei Monaten erneut aussetzt.

9.	 Während der Dauer der Aussetzung der Anteilrücknahme kön-

nen Anleger Rückgabeerklärungen gemäß den Absätzen 3, 4 und 

5 abgeben. Die Rücknahme der Anteile erfolgt dann jedoch frü-

hestens nach Wiederaufnahme der Rücknahme von Anteilen.

10.	 Die Gesellschaft hat die Anleger durch eine Bekanntmachung 

im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend ver-

breiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem Ver-

kaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien 

über die Aussetzung gemäß Absatz 7 und Absatz 8 und die Wie-

deraufnahme der Rücknahme der Anteile zu unterrichten. Die 

Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rück-

nahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unter-

richten. Bei der Wiederaufnahme der Rücknahme von Anteilen 

sind die neuen Ausgabe- und Rücknahmepreise im Bundesanzei-

ger und in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tages-

zeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektroni-

schen Informationsmedien zu veröffentlichen.

11. 	 Die Anleger können durch Mehrheitsbeschluss gemäß § 259 

Absatz 2 KAGB in die Veräußerung bestimmter Immobilien einwilli-

gen, auch wenn diese Veräußerung nicht zu angemessenen Bedin-

gungen erfolgt. Die Einwilligung ist unwiderruflich; sie verpflichtet 

die Gesellschaft nicht zur Veräußerung. Die Abstimmung soll ohne 

Versammlung der Anleger durchgeführt werden, wenn nicht außer-

gewöhnliche Umstände eine Versammlung zum Zweck der Infor-

mation der Anleger erforderlich machen. An der Abstimmung 

nimmt jeder Anleger nach Maßgabe des rechnerischen Anteils sei-

ner Beteiligung am Fondsvermögen teil. Die Anleger entscheiden 

mit der einfachen Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden 

Stimmrechte. Ein Beschluss der Anleger ist nur wirksam, wenn 

mindestens 30 % der Stimmrechte bei der Beschlussfassung ver

treten waren. Die Aufforderung zur Abstimmung oder die Einberu-

fung der Anlegerversammlung sowie der Beschluss der Anleger 

sind im Bundesanzeiger und darüber hinaus in den im Verkaufs-

prospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien 

bekannt zu machen. Eine einberufene Anlegerversammlung bleibt 

von der Wiederaufnahme der Anteilrücknahme unberührt.

§ 13 Abspaltung illiquider Anlagen 

Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger illiquide Anlagen 

abspalten.

§ 14 Liquiditätsmanagementinstrumente

Die Gesellschaft setzt die folgenden Liquiditätsmanagementins

trumente ein:   

Die Gesellschaft darf eine Rückgabegebühr erheben. Die Rückga-

begebühr wird anhand der Bruttorückgaben berechnet und 

beträgt bis zu 3 % der Bruttorückgaben. Die Rückgabegebühr fin-

det keine Anwendung auf Anteile, für die eine Rückgabeerklärung 

bei Wirksamwerden dieser Regelung bereits vorliegt. Eine 

Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen enthält der 

Verkaufsprospekt.

§ 15 Ausgabe- und Rücknahmepreis; Nettoinventarwert und An-

teilwert

1.	 Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der 

Anteile werden die Verkehrswerte der zum Sondervermögen gehö-

renden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen 

Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen (Net-

toinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden 

Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemäß § 11 Absatz 2 unter-

schiedliche Anteilklassen für das Sondervermögen eingeführt, ist 

der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede 

Anteilklasse gesondert zu ermitteln. Die Bewertung der Vermö-

gensgegenstände erfolgt gemäß den Grundsätzen für die Kurs- und 

Preisfeststellung, die im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungs

legungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV) genannt sind.

2.	 Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am Sonderver-

mögen, gegebenenfalls zuzüglich eines in den Besonderen Anla-

gebedingungen festzusetzenden Ausgabeaufschlags. Der Rück-

nahmepreis entspricht dem Anteilwert am Sondervermögen, 

gegebenenfalls abzüglich eines in den Besonderen Anlagebedin-

gungen festzusetzenden Rücknahmeabschlags. Soweit in den 

Besonderen Anlagebedingungen vorgesehen, können zusätzliche 

Gebühren als Liquiditätsmanagementinstrumente (z.B. Rückgabe-

gebühr) anfallen.

3.	 Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahme-

aufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilabrufs bzw. 

Rücknahmeauftrages folgende Wertermittlungstag. Soweit die 

Haltefrist und die Kündigungsfrist gemäß § 12 Absatz 3 oder 

Absatz 5 zur Anwendung kommen, ist der Abrechnungsstichtag 

spätestens der auf den Ablauf der Haltefrist und der Kündigungs-

frist folgende Wertermittlungstag. Sofern nach Eingang einer 

unwiderruflichen Rückgabeerklärung gemäß § 12 Absatz 3 oder 5 

und vor Ablauf der Mindesthaltefrist oder der Rückgabefrist die 

Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß § 12 Absatz 7 
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oder 8 aussetzt, ist der Abrechnungsstichtag für diese Rücknah-

meaufträge der nach der Wiederaufnahme der Rücknahme von 

Anteilen folgende Wertermittlungstag, sofern die Mindesthalte- 

und/oder Rückgabefrist zu diesem Wertermittlungstag bereits 

abgelaufen ist. Sind die Mindesthalte- und/oder Rückgabefristen 

zu diesem Wertermittlungstag noch nicht abgelaufen, gilt Satz 2.

4.	 Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie die Ausgabe- und 

Rücknahmepreise werden an jedem Wertermittlungstag ermittelt. 

Wertermittlungstage sind, mit Ausnahme der gesetzlichen Feier-

tage am Sitz der Gesellschaft und des 24. und 31. Dezember eines 

jeden Jahres, die Wochentage Montag bis Freitag („Wertermitt-

lungstage“, jeder einzelne ein „Wertermittlungstag“). Gesetzliche 

Feiertage am Sitz der Gesellschaft sind: Neujahr (1. Januar), Kar-

freitag, Ostermontag, Maifeiertag (1. Mai), Christi Himmelfahrt, 

Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit (3. Okto-

ber), 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.

§ 16 Kosten

In den Besonderen Anlagebedingungen werden die Aufwendun-

gen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zuste-

henden Vergütungen, die dem Sondervermögen belastet werden 

können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den 

Besonderen Anlagebedingungen darüber hinaus anzugeben, nach 

welcher Methode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berech-

nung sie zu leisten sind.

§ 17 Rechnungslegung

1.	 Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 

des Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbe-

richt einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß 

§§ 101, 247 KAGB bekannt.

2.	 Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres 

macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB 

bekannt.

3.	 Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermögens wäh-

rend des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsge-

sellschaft übertragen oder das Sondervermögen während des 

Geschäftsjahres auf ein anderes inländisches Immobilien-Sonder-

vermögen verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertra-

gungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anfor-

derungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.

§ 18 Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens

1.	 Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermögens 

durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus 

im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger 

sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels 

eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten. Ab 

Bekanntmachung ihrer Kündigung nach Satz 1 ist die Gesellschaft 

verpflichtet, das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger 

zu verteilen.

2.	 Anlagegrenzen müssen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr 

eingehalten werden. Die Verpflichtung zur Verwaltung des Sonder-

vermögens endet erst, wenn die Gesellschaft das Sondervermö-

gen abgewickelt hat.

3.	 Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie das Sonderver-

mögen abgewickelt hat, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der 

den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 17 Absatz 1 ent-

spricht.

§ 19 Abwicklung des Sondervermögens durch die Verwahrstelle 

in anderen Fällen als durch Kündigung durch die Gesellschaft

1.	 Im Falle der Abwicklung und Verteilung des Sondervermögens 

durch die Verwahrstelle unter Wahrung der Interessen der Anleger 

nach § 100 Absatz 2 KAGB hat die Verwahrstelle einen Anspruch 

auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer 

Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind. Anlage-

grenzen müssen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehal-

ten werden. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Ver-

wahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer 

anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Son-

dervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen 

übertragen.

2.	 Wird das Sondervermögen durch die Verwahrstelle abgewi-

ckelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die 

Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der 

den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß § 17 Absatz 1 

entspricht.

§ 20 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Ver-

wahrstelle

1.	 Die Gesellschaft kann das Sondervermögen auf eine andere 

Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung 

bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

2.	 Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und 

darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie in 

den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Infor-

mationsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühes-



76

Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen 

76

tens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger 

wirksam.

3.	 Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das Sondervermö-

gen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundes-

anstalt, sofern die neue Verwahrstelle nicht bereits als Verwahr-

stelle für ein entsprechendes Sondervermögen von der 

Bundesanstalt genehmigt wurde.

§ 21 Änderungen der Anlagebedingungen

1.	 Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern.

2.	 Änderungen der Anlagebedingungen einschließlich des 

Anhangs zu den Besonderen Anlagebedingungen bedürfen der 

vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt. 

3.	 Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesan-

zeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirt-

schafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt 

bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt 

gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgese-

henen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Fall von 

anlegerbenachteiligenden Kostenänderungen im Sinne des § 162 

Absatz 2 Nummer 11 KAGB oder anlegerbenachteiligenden Ände-

rungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von 

Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Sondervermö-

gens im Sinne des § 163 Absatz 3 Satz 1 KAGB sind den Anlegern 

zeitgleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen 

Inhalte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen 

und ihre Hintergründe in einer verständlichen Art und Weise mit-

tels eines dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle von 

Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die Anleger 

zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu infor-

mieren. 

4.	 Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekannt-

machung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der 

Kosten und der Anlagegrundsätze des Sondervermögens jedoch 

nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der entsprechenden 

Bekanntmachung. Mit Zustimmung der Bundesanstalt kann ein 

früherer Zeitpunkt bestimmt werden, soweit es sich um eine Ände-

rung der Kosten handelt, die den Anleger begünstigt.

§ 22 Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

§ 23 Streitbeilegungsverfahren 

Die Gesellschaft hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsver-

fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet. Bei 

Streitigkeiten können Verbraucher die Ombudsstelle für Invest-

mentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Ma-

nagement e. V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle an-

rufen. Die Gesellschaft nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor 

dieser Schlichtungsstelle teil. Die Kontaktdaten lauten: Büro der 

Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Ma-

nagement e. V., Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombuds-

stelle-investmentfonds.de. Die Europäische Kommission hat unter 

www.ec.europa.eu/consumers/odr eine europäische Online-Streit-

beilegungsplattform eingerichtet. Verbraucher können diese für 

die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus Online-

Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen nutzen. Die 

E-Mail-Adresse der Gesellschaft lautet: info@kanam-grund.de.
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Besondere Anlagebedingungen

Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhält-

nisses zwischen den Anlegern und der KanAm Grund Kapital- 

verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, (»Gesellschaft«) 

für das von der Gesellschaft verwaltete Immobilien-Sondervermö-

gen LEADING CITIES INVEST, die nur in Verbindung mit den für  

dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten  

»Allgemeinen Anlagebedingungen« gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 Immobilien

1.	 Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende 

Immobilien im gesetzlich zulässigen Rahmen (§ 231 Absatz 1 KAGB) 

erwerben:

a)	 Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt 

genutzte Grundstücke;

b)	 Grundstücke im Zustand der Bebauung bis zu 20 % des Wer-

tes des Sondervermögens;

c)	 unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebau-

ung nach Maßgabe des Buchstabens a) bestimmt und geeignet 

sind, bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens;

d)	 Erbbaurechte unter den Voraussetzungen der Buchstaben  

a) bis c);

e)	 andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte 

in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungs

erbbaurechtes und Teilerbbaurechts bis zu 15 % des Wertes des 

Sondervermögens;

f)	 Nießbrauchrechte an Grundstücken nach Maßgabe des Buch-

stabens a), die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, bis zu 

10 % des Wertes des Sondervermögens.

2.	 Die Gesellschaft darf Vermögensgegenstände im Sinne von 

Absatz 1 außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, wenn die gesetz

lichen Voraussetzungen des § 233 Absatz 1 KAGB erfüllt sind. In 

einem Anhang, der Bestandteil dieser Besonderen Anlagebedin-

gungen ist, sind der betreffende Staat und der Anteil am Wert des 

Sondervermögens, der in diesem Staat höchstens angelegt wer-

den darf, anzugeben.

3.	 Bei der Berechnung des Wertes des Sondervermögens für die 

gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen gemäß Absatz 1 

Buchstaben b), c), e) und f) sowie Absatz 2 sind die aufgenomme-

nen Darlehen abzuziehen.

4.	 Die Gesellschaft investiert fortlaufend mindestens 51 % des 

Wertes des Sondervermögens in Immobilien und Immobilien-

Gesellschaften.

5.	 Die Immobilien sollen auch unter Berücksichtigung der von der 

Gesellschaft für das Sondervermögen beworbenen ökologischen  

Merkmale ausgewählt und bewirtschaftet werden. Nähere Anga-

ben hierzu enthält der Anhang zum Verkaufsprospekt.

6.	 Die Gesellschaft wird daneben bei der Verwaltung des Sonder-

vermögens die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Inves-

titionsentscheidungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren, 

d.h. Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 

Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Beste-

chung berücksichtigen.

§ 2 Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 

1.	 Die Gesellschaft darf im gesetzlich zulässigen Rahmen 

(§§ 234 bis 242 KAGB) Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaf-

ten erwerben, deren Unternehmensgegenstand im Gesellschafts-

vertrag oder in der Satzung auf Tätigkeiten beschränkt ist, welche 

die Gesellschaft für das Sondervermögen ausüben darf. Die 

Immobilien-Gesellschaft darf nach dem Gesellschaftsvertrag oder 

der Satzung nur Vermögensgegenstände im Sinne von § 1, mit 

Ausnahme von Nießbrauchrechten nach Maßgabe von § 1 Abs. 1 

Buchstabe f), sowie die zur Bewirtschaftung der Vermögensge-

genstände erforderlichen Gegenstände oder Beteiligungen an 

anderen Immobilien-Gesellschaften erwerben. Die Beteiligungen 

an Immobilien-Gesellschaften sind bei den Anlagebeschränkun-

gen nach § 1 und bei der Berechnung der dabei geltenden gesetz-

lichen Grenzen zu berücksichtigen.

2.	 Soweit einer Immobilien-Gesellschaft ein Darlehen gemäß § 4 

Absatz 4 Satz 3 der »Allgemeinen Anlagebedingungen« gewährt 

wird, hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass

a)	 die Darlehensbedingungen marktgerecht sind,

b)	 das Darlehen ausreichend besichert ist,
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c)	 bei einer Veräußerung der Beteiligung die Rückzahlung des 

Darlehens innerhalb von sechs Monaten nach Veräußerung ver-

einbart ist,

d)	 die Summe der für Rechnung des Sondervermögens einer 

Immobilien-Gesellschaft insgesamt gewährten Darlehen 50 %  

des Wertes der von der Immobilien-Gesellschaft gehaltenen 

Immobilien nicht übersteigt,

e)	 die Summe der für Rechnung des Sondervermögens den 

Immobilien-Gesellschaften insgesamt gewährten Darlehen 25 % des 

Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt. Bei der Berechnung 

der Grenze sind die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.

3.	 Die Anlagegrenzen in Absatz 2 Buchstaben d) und e) gelten 

nicht für Darlehen, die für Rechnung des Sondervermögens an 

Immobilien-Gesellschaften gewährt werden, an denen die Gesell-

schaft für Rechnung des Sondervermögens unmittelbar oder mit-

telbar zu 100 % des Kapitals und der Stimmrechte beteiligt ist. Bei 

einer vollständigen Veräußerung der Beteiligung an einer Immobi-

lien-Gesellschaft, die selbst unmittelbar Grundstücke hält oder 

erwirbt, ist das Darlehen abweichend von Absatz 2 Buchstabe c) 

vor der Veräußerung zurückzuzahlen. Bei einer Verringerung der 

Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft, die selbst nicht 

unmittelbar Grundstücke hält oder erwirbt, ist das Darlehen abwei-

chend von Absatz 2 Buchstabe c) vor der Verringerung zurückzu-

zahlen.

§ 3 Belastung mit einem Erbbaurecht

1.	 Die Gesellschaft darf Grundstücke des Sondervermögens im 

Sinne des § 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und e) mit Erbbau-

rechten belasten, sofern der Wert des Grundstücks, an dem ein 

Erbbaurecht bestellt werden soll, zusammen mit dem Wert der 

Grundstücke, an denen bereits Erbbaurechte bestellt wurden,  

10 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt. Bei der 

Berechnung des Wertes des Sondervermögens sind die auf

genommenen Darlehen nicht abzuziehen.

2.	 Diese Belastungen dürfen nur erfolgen, wenn unvorherseh-

bare Umstände die ursprünglich vorgesehene Nutzung des 

Grundstückes verhindern oder wenn dadurch wirtschaftliche 

Nachteile für das Sondervermögen vermieden werden oder wenn 

dadurch eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung ermöglicht wird.

§ 4 Höchstliquidität

1.	 Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anla-

gen gemäß § 6 Absatz 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen 

gehalten werden (Höchstliquidität). Bei der Berechnung dieser 

Grenze sind folgende gebundene Mittel abzuziehen:

•	 die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden 

Bewirtschaftung benötigten Mittel;

•	 die für die nächste Ausschüttung vorgesehenen Mittel;

•	 die zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam ge-

schlossenen Grundstückskaufverträgen, aus Darlehensverträgen, 

die für die bevorstehenden Anlagen in bestimmten Immobilien und 

für bestimmte Baumaßnahmen erforderlich werden, sowie aus 

Bauverträgen erforderlichen Mittel, sofern die Verbindlichkeiten in 

den folgenden zwei Jahren fällig werden. Beim Abzug der gebun-

denen Mittel von der Höchstliquidität sind die in § 1 Absatz 4 ge-

nannten steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen zu beachten.

2.	 Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens gemäß 

dem Absatz 1 können auch auf Fremdwährung lauten.

§ 5 Währungsrisiko

Die für Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Vermögens-

gegenstände dürfen nur insoweit einem Währungsrisiko unterlie-

gen, als der Wert der einem solchen Risiko unterliegenden Vermö-

gensgegenstände 30 % des Wertes des Sondervermögens nicht 

übersteigt.

§ 6 Wertpapiere öffentlicher Emittenten

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

folgender Emittenten mehr als 35 % des Wertes des Sonderver-

mögens anlegen:

•	 Die Bundesrepublik Deutschland

•	 Die Bundesländer:

•	 Baden-Württemberg

•	 Bayern

•	 Berlin

•	 Brandenburg

•	 Bremen

•	 Hamburg

•	 Hessen

•	 Mecklenburg-Vorpommern

•	 Niedersachsen

•	 Nordrhein-Westfalen

•	 Rheinland-Pfalz
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•	 Saarland

•	 Sachsen

•	 Sachsen-Anhalt

•	 Schleswig-Holstein

•	 Thüringen

•	 Europäische Gemeinschaften:

•	 �Europäische Gemeinschaft für  

Kohle und Stahl

•	 EURATOM

•	 �Europäische Wirtschaftsgemeinschaften

•	 Europäische Gemeinschaft

•	 �Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union:

•	 Belgien

•	 Bulgarien

•	 Dänemark

•	 Estland

•	 Finnland

•	 Frankreich

•	 Griechenland

•	 Irland

•	 Italien

•	 Lettland

•	 Litauen

•	 Malta

•	 Polen

•	 Luxemburg

•	 Niederlande

•	 Österreich

•	 Portugal

•	 Schweden

•	 Slowakei

•	 Slowenien

•	 Spanien

•	 Tschechische Republik

•	 Ungarn

•	 Republik Zypern

•	 Rumänien

•	 Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum:

•	 Island

•	 Liechtenstein

•	 Norwegen 

•	 Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind:

•	 Australien

•	 Japan

•	 Kanada

•	 Korea

•	 Mexiko

•	 Neuseeland

•	 Schweiz

•	 Türkei

•	 Vereinigte Staaten von Amerika

•	 �Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland

§ 7 Derivate mit Absicherungszweck

1.	 Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des Sonder-

vermögens Derivate einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang 

der eingesetzten Derivate entsprechend – zur Ermittlung der Aus-

lastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisiko-

grenze für den Einsatz von Derivaten entweder den einfachen oder 

den qualifizierten Ansatz im Sinne der DerivateV nutzen. Nähere 

Erläuterungen hierzu enthält der Verkaufsprospekt.

2.	 Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie 

regelmäßig nur Grundformen von Derivaten und Finanzins

trumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus 

diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente 

sowie aus Vermögensgegenständen, die gemäß § 6 Absatz 2 

Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlagebedingungen und von 

Immobilien, die gemäß § 1 Absatz 1 erworben werden dürfen, sowie 

auf Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen im Sondervermö-

gen einsetzen. Komplexe Derivate auf die vorgenannten Vermö-

gensgegenstände dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil 

eingesetzt werden. Total Return Swaps dürfen nicht abgeschlos-

sen werden.

Grundformen von Derivaten sind:  

a)	 Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 

Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlagebedingun-

gen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, Zinssätze, Wechsel-

kurse oder Währungen;

b)	 Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegenstände 

gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlage-

bedingungen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, Zinssätze, 

Wechselkurse oder Währungen und auf Terminkontrakte nach 

Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:
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aa) 	Eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit 

oder zum Ende der Laufzeit möglich und

bb)	der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von  

der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und 

Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz das 

andere Vorzeichen hat;

c)	 Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d)	 Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buch-

stabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen Eigen-

schaften aufweisen (Swaptions);

e)	 Credit Default Swaps auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 

Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlagebedingun-

gen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, sofern sie aus-

schließlich und nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos 

von genau zuordenbaren Vermögensgegenständen des Sonder-

vermögens dienen.

Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrech-

nungsbetrag des Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu 

keinem Zeitpunkt den Wert des Sondervermögens übersteigen. 

3.	 Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf Invest-

mentanteile gemäß § 6 Absatz 2 Buchstabe d) der Allgemeinen 

Anlagebedingungen dürfen nicht abgeschlossen werden.

4.	 Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf 

sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems – 

in jegliche Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Kompo-

nente oder Kombinationen aus diesen Derivaten und Finanz

instrumenten mit derivativer Komponente investieren, die von 

Vermögensgegenständen, die gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) 

bis f) der Allgemeinen Anlagebedingungen und von Immobilien, die 

gemäß § 1 Absatz 1 erworben werden dürfen, oder von Zinssätzen, 

Wechselkursen oder Währungen, abgeleitet sind. Hierzu zählen 

insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie 

Kombinationen hieraus. Total Return Swaps dürfen nicht abge-

schlossen werden. Dabei darf der dem Sondervermögen zuzuord-

nende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko (»Risikobe-

trag«) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen 

Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsver-

mögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Alternativ darf der 

Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 % des Wertes des Sonder-

vermögens übersteigen.

5.	 Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen 

Geschäften von den in den Anlagebedingungen oder in dem Ver-

kaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen 

abweichen.

6.	 Die Gesellschaft wird Derivate nur zum Zwecke der Absiche-

rung einsetzen.

7.	 Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze beim Einsatz von 

Derivaten darf die Gesellschaft nach § 6 der DerivateV jederzeit 

vom einfachen zum qualifizierten Ansatz wechseln. Der Wechsel 

zum qualifizierten Ansatz bedarf nicht der Genehmigung durch die 

Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unver-

züglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden 

Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen.

§ 8 Wertpapier-Darlehen und Wertpapier-Pensionsgeschäfte

Die §§ 7 und 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen sind bei den 

Anlagegrundsätzen und Anlagegrenzen zu berücksichtigen.

Anteilklassen

§ 9 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschie-

dene Anteilklassen gemäß § 11 Absatz 2 der Allgemeinen Anlage-

bedingungen werden nicht gebildet.

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Rücknahme und Ausgabe von  

Anteilen und Kosten und Gebühren

§ 10 Ausgabe- und Rücknahmepreis

1.	 Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,5 % des Anteilwertes. Es 

steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag 

zu berechnen.

2.	 Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

3.	 Die Gesellschaft kann eine Rückgabegebühr erheben. Die 

Rückgabegebühr wird anhand der Bruttorückgaben berechnet 

und beträgt bis zu 3 % der Bruttorückgaben. Die Rückgabegebühr 

findet keine Anwendung auf Anteile, für die eine Rückgabeerklä-

rung bei Wirksamwerden dieser Regelung bereits vorliegt. Eine 

Beschreibung der Möglichkeiten und der Bedingungen für eine 

Rückgabegebühr enthält der Verkaufsprospekt.

§ 11 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Anleger können grundsätzlich täglich das Recht zur Rückgabe 

ihrer Anteile ausüben, vorbehaltlich der Einhaltung etwaiger  

Mindesthalte- und Rückgabefristen sowie Rücknahmeaussetzun-

gen gemäß § 12 der »Allgemeinen Anlagebedingungen«.
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§ 12 Kosten

1.	 Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind:

a)	 Verwaltungsvergütung 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens 

eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,5 % des durch-

schnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der 

Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden 

Monats errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich antei-

lige Vorschüsse zu erheben.

b)	 Vergütungen bei Erwerb, Umbau oder Veräußerung von Immo-

bilien 

Werden für das Sondervermögen Immobilien erworben, umgebaut 

oder veräußert, kann die Gesellschaft jeweils eine einmalige Ver-

gütung bis zur Höhe von 2 % des Kaufpreises bzw. der Baukosten 

beanspruchen. Bei von der Gesellschaft für das Sondervermögen 

durchgeführten Projektentwicklungen kann eine Vergütung von 

bis zu 2 % der Baukosten erhoben werden.

c)	 Wertpapierdarlehensgeschäfte und Wertpapierpensionsge-

schäfte  

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durch-

führung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensi-

onsgeschäften für Rechnung des Sondervermögens eine marktübli-

che Vergütung in Höhe von maximal 2 % der Bruttoerträge aus 

diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und 

Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten ein-

schließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesell-

schaft.

2.	 Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind:

Die Gesellschaft erhält zur Weiterleitung an die Vertriebsstellen 

aus dem Sondervermögen eine jährliche Bestandsprovision in 

Höhe von bis zu 0,5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 

des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den 

Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Die Vergü-

tung wird von der Verwaltungsvergütung gem. Ziffer § 12 Nr. 1 a 

nicht abgedeckt und somit von der Gesellschaft dem Sonderver-

mögen zusätzlich belastet.

3.	 Verwahrstellenvergütung 

Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 von 

höchstens 0,05 % p. a. des durchschnittlichen Nettoinventarwer-

tes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus 

den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird.

4.	 Zulässiger jährlicher Höchstbetrag gem. Ziffern § 12 Nr. 1.a, 2 

und 3 

Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach den vor-

stehenden Ziffern § 12 Nr. 1.a, 2 und 3 als Vergütungen entnom-

men wird, kann insgesamt bis zu 2,05 % des durchschnittlichen 

Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungs-

periode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errech-

net wird, betragen.

5.	 Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden 

Aufwendungen zulasten des Sondervermögens:

a)	 Kosten für die externe Bewertung;

b)	 bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermö-

gensgegenstände im Ausland;

c)	 bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- 

und Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Vermietungs-, 

Instandhaltungs-, Betriebs- und Rechtsverfolgungskosten);

d)	 Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 

bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 

(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinforma-

tionsblatt);

e)	 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresbe-

richte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Aus

schüttungen und des Auflösungsberichtes;

f)	 Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften 

Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsver-

schmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungs-

fehlern bei der Anteilwertermittlung;

g)	 Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den 

Abschlussprüfer des Sondervermögens;

h)	 Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen 

und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den 

Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

i)	 Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechts

ansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des Sonderver-

mögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zulasten 

des Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
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j)	 Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf 

das Sondervermögen erhoben werden;

k)	 Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das 

Sondervermögen;

l)	 Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder 

der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder 

Finanzindizes anfallen können;

m)	 Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtig-

ten;

n)	 Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sondervermö-

gens durch Dritte;

o)	 Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesell-

schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im 

Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwendungen 

und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung; 

p)	 die im Falle des Überganges von Immobilien des Sonderver-

mögens gem. § 100 Abs. 1 Nr. 1 KAGB auf die Verwahrstelle anfal-

lende Grunderwerbsteuer und sonstigen Kosten (z. B. Gerichts- 

und Notarkosten).

6.	 Transaktionskosten

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen wer-

den dem Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb 

und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen-

den Kosten belastet. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb, der Veräußerung, der Bebauung und Belastung von 

Immobilien einschließlich in diesem Zusammenhang anfallender 

Steuern werden dem Sondervermögen unabhängig vom tatsäch

lichen Zustandekommen des Geschäfts belastet. 

7.	 Regeln zur Berechnung von Vergütungen und Kosten:

Die Regelungen unter Ziffern 1.b), 5.a) und 5.b) gelten entsprechend 

für die von der Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens 

unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Beteiligungen an Immobi-

lien-Gesellschaften bzw. die Immobilien dieser Gesellschaften.

Für die Berechnung der Vergütung der Gesellschaft gemäß Ziffer 

1.b) gilt Folgendes:

Im Falle des Erwerbs, der Veräußerung, des Umbaus, des Neubaus 

oder der Projektentwicklung einer Immobilie durch eine Immobi-

lien-Gesellschaft ist der Kaufpreis bzw. sind die Baukosten der 

Immobilie anzusetzen. Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung 

einer Immobilien-Gesellschaft ist der Verkehrswert der in der 

Gesellschaft enthaltenen Immobilien anzusetzen. Wenn nur eine 

Beteiligung an der Immobilien-Gesellschaft gehalten, erworben 

oder veräußert wird, ist der anteilige Verkehrswert bzw. sind die 

Baukosten entsprechend dem Anteil der für das Sondervermögen 

gehaltenen, erworbenen oder veräußerten Beteiligungsquote 

anzusetzen.

Für die Berechnung des Aufwendungsersatzes gemäß den Ziffern 

5.a) und 5.b) ist auf die Höhe der Beteiligung des Sondervermögens 

an der Immobilien-Gesellschaft abzustellen. Abweichend hiervon 

gehen Aufwendungen, die bei der Immobilien-Gesellschaft auf-

grund von besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, nicht 

anteilig, sondern in vollem Umfang zulasten des oder der Sonder-

vermögen, für deren Rechnung eine Beteiligung an der Gesellschaft 

gehalten wird und die diesen Anforderungen unterliegen.

8.	 Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht 

den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 

offenzulegen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für 

den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 

KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt 

oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen 

Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine 

wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden 

ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den 

Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rück-

nahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbe-

richt und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzulegen, die 

dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer 

anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer Investment-

Aktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die 

Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung verbunden ist, oder einer ausländischen Investment-

Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft, als Ver-

waltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile 

berechnet wurde.

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 13 Ausschüttung

1.	 Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des 

Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefalle-

nen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus den 
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Immobilien und dem sonstigen Vermögen – unter Berücksichti­

gung des zugehörigen Ertragsausgleiches – aus.

2.	 Von den nach Absatz 1 ermittelten Erträgen müssen Beträge, 

die für künftige Instandsetzungen erforderlich sind, einbehalten 

werden. Beträge, die zum Ausgleich von Wertminderungen der 

Immobilien erforderlich sind, können einbehalten werden. Es müs­

sen jedoch unter dem Vorbehalt des Einbehalts gemäß Satz 1 min­

destens 50 % der ordentlichen Erträge des Sondervermögens 

gemäß Absatz 1 ausgeschüttet werden.

3.	 Veräußerungsgewinne – unter Berücksichtigung des zugehö­

rigen Ertragsausgleiches – und Eigengeldverzinsung für Bauvor­

haben, soweit sie sich in den Grenzen der ersparten marktüblichen 

Bauzinsen hält, können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen 

werden.

4.	 Ausschüttbare Erträge gemäß den Absätzen 1 bis 3 können 

zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetra­

gen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 10 % des 

jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende des 

Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäfts­

jahren können vollständig vorgetragen werden.

5.	 Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, 

in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im Sonderver­

mögen bestimmt werden. Es müssen jedoch mindestens 50 % der 

ordentlichen Erträge des Sondervermögens gemäß Absatz 1 aus­

geschüttet werden, soweit Absatz 2 Satz 1 dem nicht ent­

gegensteht.

6.	 Die Ausschüttung erfolgt jährlich unmittelbar nach Bekannt­

machung des Jahresberichtes.

§ 14 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. Januar 

und endet am 31. Dezember.

Anhang zu »Besonderen Anlagebedingungen«

Anhang gemäß § 1 Abs. 2 S. 2 der »Besonderen Anlagebedingun-

gen« für das Immobilien-Sondervermögen LEADING CITIES INVEST

Liste der Staaten außerhalb des EWR, in denen – nach vorheriger 

Prüfung der Erwerbsvoraussetzungen durch die Gesellschaft – 

Immobilien erworben werden dürfen

Der Anteil am Wert des Sondervermögens, der in dem jeweiligen 

Staat höchstens angelegt werden darf, beträgt in den folgenden 

Staaten:

a)	 Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada und Vereinigtes 

Königreich Großbritannien und Nordirland 

bis zu 80 % des Wertes des Sondervermögens,

b)	 Australien, China (einschließlich Hongkong), Japan, Schweiz, 

Singapur

bis zu 60 % des Wertes des Sondervermögens,

c)	 Indien, Kroatien, Kuwait, Mexiko, Russische Föderation,  

Südafrika, Südkorea, Türkei, Ukraine

bis zu 45 % des Wertes des Sondervermögens,

d)	 Ägypten, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, 

Dominikanische Republik, Indonesien, Israel, Kolumbien, Malaysia, 

Marokko, Monaco, Neuseeland, Paraguay, Peru, Philippinen, 

Saudi-Arabien, Taiwan, Thailand, Tunesien, Uruguay, Venezuela, 

Vereinigte Arabische Emirate, Weißrussland

bis zu 30 % des Wertes des Sondervermögens.
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Eine nachhaltige Investition 

ist eine Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass diese 

Investition keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die Unter­

nehmen, in die investiert wird, 

Verfahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung 

anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das  

in der Verordnung 

(EU) 2020/852 festgelegt  

ist und ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten ent­

hält. In dieser Verordnung ist 

kein Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirtschafts­

tätigkeiten festgelegt. Nach­

haltige Investitionen mit 

einem Umweltziel könnten 

taxonomiekonform sein oder 

nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikato-

ren wird gemessen, inwieweit 

die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht werden.

Anhang zum Verkaufsprospekt 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

•	 Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben? 

Die Anlagestrategie des Sondervermögens enthält ökologische Merkmale im Sinne des Artikels 8 

Absatz 1 der Offenlegungsverordnung.

Im Rahmen dieser ökologischen Merkmale wird besonders der Klimaschutz gefördert, indem als 

wichtiges Kriterium bei Ankauf und Betrieb der Immobilien die Verringerung von CO2-Emissionen 

des Immobilien-Portfolios des Sondervermögens vorangetrieben wird. 

•	 �Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologi-

schen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Bei Ankauf und Verwaltung der Immobilien des Sondervermögens ist eine wichtige Maßgabe, zur 

Verminderung von CO2-Emissionen einen positiven Beitrag zu leisten. Dies steht im Einklang mit 

dem 2016 in Kraft getretenen Übereinkommen von Paris, wonach der Anstieg der globalen Durch­

Name des Produkts:
LEADING CITIES INVEST

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900HEQ0OB6GAUWB70

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

   JA    NEIN

  �Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen 
Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 
__%

  �in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der  
EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

  �in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

  �Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben, und obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen 
Investitionen

  �mit einem Umweltziel in Wirtschafts­
tätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig einzustufen sind

  �mit einem Umweltziel in Wirtschafts­
tätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

  �mit einem sozialen Ziel

  �Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen 
Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 
__%

 �Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 
getätigt.
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schnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden 

soll und Anstrengungen zu unternehmen sind, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorin-

dustriellen Niveau zu begrenzen. 

Die Gesellschaft definiert hierzu Dekarbonisierungspfade bis 2050, die sich je nach Belegenheits-

land und Nutzungsart einer Immobilie unterscheiden und einen Maßstab für die Senkung der CO2-

Emissionen der jeweiligen Gebäude darstellen. Als Dekarbonisierungspfad wird eine Methode zur 

Berechnung und grafischen Darstellung bezeichnet, aus der sich ergibt, in welchem Umfang und 

innerhalb welcher Zeiträume die mit einer Immobilie verbundenen CO2-Emissionen verringert wer-

den müssen, um den angestrebten Zustand zu erreichen. Dabei werden die Verhältnisse der Länder 

berücksichtigt, in denen die Immobilien belegen sind, wie auch Besonderheiten, die sich aus den 

jeweiligen Nutzungsarten der einzelnen Immobilien ergeben. Diese länder- und nutzungstypspezifi-

schen Dekarbonisierungspfade werden berechnet ausgehend von unabhängigen wissenschaftli-

chen Erkenntnissen zum maximal verfügbaren globalen Emissionsbudget, das mit den Pariser Kli-

mazielen vereinbar ist. Dekarbonisierungspfade für einzelne Immobilien zeigen an, in welchem 

Umfang Energieeffizienz und CO2-neutraler Energiebezug der Gebäude gefördert werden müssen, 

um den angestrebten Beitrag zum Klimaschutz zu erreichen. Im jeweils gültigen Jahresbericht des 

Sondervermögens wird über einzelne bei den Immobilien ergriffene Maßnahmen berichtet. 

Gegenwärtig nutzt die Gesellschaft für die Bestimmung der Dekarbonisierungspfade das For-

schungsprojekt »Carbon Risk Real Estate Monitor« (CRREM), ein von der EU bis 2021 finanziertes 

Forschungsprojekt. Die daraus entstandene Methode ermöglicht es der Gesellschaft, neutrale wis-

senschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob eine Immobilie 

zukünftig den definierten Anforderungen an ein sinkendes CO2-Emissionsprofil genügt. Damit wird 

nicht nur gewährleistet, dass die betreffende Immobilie einen positiven Beitrag zum Klimaschutz 

leistet, sondern auch, dass der Mietwert der Flächen und der Verkaufswert der Immobilie nicht 

durch ein im Vergleich zu anderen Immobilien ungünstiges CO2-Emissionsprofil reduziert wird. 

Es gibt je nach Klimaziel, Nutzungsart und Lage der Immobilie unterschiedliche CRREM-Dekarboni-

sierungspfade. Die Gesellschaft zieht als Maßstab für die Beurteilung der Immobilien des Sonder-

vermögens Dekarbonisierungspfade auf Basis der CRREM-Methodologie heran, die als Klimaziel 

abbilden, die globale Erderwärmung auf 2 °C zu begrenzen. Die CRREM-Dekarbonisierungspfade 

werden auf Grundlage aktueller Daten und Entwicklungen laufend angepasst. Durch die Anpassung 

können bei gleichem Klimaziel die Werte der Dekarbonisierungspfade bis 2050 steigen oder fallen. 

Beim Ankauf von Immobilien im Rahmen der Prüfung des ESG-Scoring-Modells und in regelmäßi-

gen Abständen bei der Verwaltung von Bestandsimmobilien werden die CO2-Emissionsdaten des 

Immobilien-Portfolios ermittelt und mit den Zielwerten des jeweiligen CRREM-Dekarbonisierungs-

pfades verglichen. Liegen die erforderlichen Daten ganz oder teilweise nicht vor und können inner-

halb angemessener Zeiträume auch nicht beschafft werden (falls etwa gesetzliche oder vertragli-

che Regelungen entgegenstehen), können anstelle genauer Daten auch Schätzwerte verwendet 

werden, die beispielsweise aus Energieverbrauchsausweisen oder Referenzwerten vergleichbarer 

Objekte hergeleitet sind. 

Ökologisches Kriterium für den Ankauf von Immobilien ist, dass die CO2-Emissionen des Immobi-

lien-Portfolios des Sondervermögens auch bei Aufnahme des Gebäudes in das Immobilien-Portfolio 

im relevanten Zeitraum auf oder unter dem Zielwert des Dekarbonisierungspfades für das Immobi-

lien-Portfolio des Sondervermögens liegen. Werden die zulässigen Werte überschritten, können 



Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen

86

Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen 

Bei den wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen handelt es 

sich um die bedeutendsten 

nachteiligen Auswirkungen 

von Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der Menschenrechte 

und Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung.

Maßnahmen festgelegt werden, um die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch des Immobilien-

Portfolios zu verringern.

Bei der Verwaltung von Immobilien wird regelmäßig jährlich geprüft, ob die CO2-Emissionen des 

Immobilien-Portfolios des Sondervermögens unterhalb der Werte liegen, die nach dem CRREM-

Dekarbonisierungspfad für das Immobilien-Portfolio im Zusammenhang mit dem Betrieb der jewei-

ligen Immobilien emittiert werden dürfen. Falls das Immobilien-Portfolio des Sondervermögens den 

Zielwert gemäß dem CRREM-Dekarbonisierungspfad dauerhaft überschreitet, wird die Gesellschaft 

durch technische und kommerzielle Gegenmaßnahmen die CO2-Emissionen des Immobilien-Portfo-

lios reduzieren oder unter Berücksichtigung anderer Faktoren des Portfolio-Managements, wie der 

Entwicklung der Immobilienmärkte, der Performance und der Zusammensetzung des Immobilien-

Portfolios, über den Verkauf einzelner Immobilien entscheiden.

•	 �Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise  

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

Nachhaltige Investitionen i. S. v. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung sind aktuell nicht Gegenstand 

der Anlagestrategie des Sondervermögens.

•	 �Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt 

werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich  

schaden? 

Für das Sondervermögen werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt, sodass dieser 

Abschnitt für Investitionen für das Sondervermögen nicht anwendbar ist.

–	 �Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berück-

sichtigt?

	� Für das Sondervermögen werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt, sodass dieser 

Abschnitt für Investitionen für das Sondervermögen nicht anwendbar ist.

–	� Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unterneh-

men und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang? Nähere Angaben: 

	� Für das Sondervermögen werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt, sodass dieser 

Abschnitt für Investitionen für das Sondervermögen nicht anwendbar ist

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz »Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen« festge-

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.
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Der Grundsatz »Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen« findet nur bei denjenigen dem 

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanz-

produkts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen.

Zum aktuellen Zeitpunkt werden keine Investitionen angestrebt, die die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nach der EU-Taxonomie berücksichtigen, sodass der vorge-

nannte Grundsatz »Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen« nach der EU-Taxonomie für Inves-

titionen für das Sondervermögen nicht anwendbar ist.

•	 �Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren berücksichtigt?

	  Ja                      Nein

Mögliche nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden anhand von 

sog. Nachhaltigkeitsindikatoren ermittelt und gemessen. 

Hierbei zieht diese Gesellschaft die Indikatoren

•	 fossile Brennstoffe,

•	 energieineffiziente Immobilienassets sowie

•	 Intensität des Energieverbrauchs

heran.

Unter dem Nachhaltigkeitsindikator »fossile Brennstoffe« wird das Engagement in fossile Brenn-

stoffe durch die Investition in Immobilien verstanden. Als Messgröße wird hierbei quartalsweise der 

Anteil der Investitionen in Immobilien herangezogen, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der 

Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen stehen. Darunter versteht 

die Gesellschaft solche Objekte, in denen fossile Brennstoffe abgebaut, hergestellt, gelagert oder 

transportiert werden, nicht jedoch Objekte mit Mietern, deren Unternehmenszweck im Zusammen-

hang mit den vorgenannten Tätigkeiten steht, ohne dass die vorgenannten Tätigkeiten an diesem 

Standort ausgeübt werden (z. B. Verwaltungsgebäude).

Der Nachhaltigkeitsindikator »Energieineffiziente Immobilienassets« umfasst das Engagement in 

Immobilien mit schlechter Energieeffizienz. Hierfür wird quartalsweise der Anteil der Investitionen in 

Immobilien mit schlechter Energieeffizienz, die von der Gesellschaft für das Sondervermögen direkt 

oder indirekt gehalten werden, ermittelt. Dies erfolgt, indem man Immobilien mit EPC (Ausweis über 

die Gesamtenergieeffizienz) von C oder schlechter (sofern vor dem 31. Dezember 2020 errichtet) 

mit denjenigen Immobilien addiert, die einen Primärenergiebedarf aufweisen, der die Vorgaben für 

ein Niedrigstenergiegebäude überschreitet (sofern nach dem 31. Dezember 2020 errichtet). Den 

errechneten Wert setzt man sodann in das Verhältnis zum Gesamtwert aller Immobilien, die EPC- 

und Niedrigstenergiegebäude-Vorschriften unterliegen.



Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen

88

Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen 

 

Die Anlagestrategie dient als 

Richtschnur für Investitions-

entscheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien wie bei-

spielsweise Investitionsziele 

oder Risikotoleranz berück-

sichtigt werden.

Der Nachhaltigkeitsindikator »Intensität des Energieverbrauchs« betrifft den Energieverbrauch der 

durch die Gesellschaft im Rahmen des Sondervermögens verwalteten Objekte, namentlich denjeni-

gen, der sich durch die Erfassung der Verbrauchsdaten ergibt. Vorerst wird in diesem Zusammen-

hang auf die Energiebezugsfläche abgestellt, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch 

Änderungen unionsrechtlicher Vorgaben insoweit Anpassungen erfolgen. 

Bei der im Rahmen des Ankaufs durchzuführenden ESG-Due-Diligence werden auch etwaige nach-

teilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren hin-

sichtlich der vorgenannten Indikatoren identifiziert. Abhängig von den im Einzelfall identifizierten PAI 

sind individuelle Maßnahmen zur Beschränkung oder Verminderung der negativen Auswirkungen zu 

treffen (z. B. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz einer (Bestands-)Immobilie durch 

entsprechende Sanierungsmaßnahmen). Identifizierte PAI von erheblicher Schwere, die nicht durch 

andere Maßnahmen beschränkt oder kompensiert werden können, stehen im Einzelfall dem Erwerb 

der Immobilie für das Sondervermögen entgegen.

Weiter werden die für das Sondervermögen gehaltenen Objekte auch während der gesamten Halte-

dauer regelmäßig hinsichtlich etwaiger wesentlich negativer Auswirkungen auf die vorgenannten 

Nachhaltigkeitsindikatoren hin überprüft. Die zu ergreifenden Maßnahmen im Rahmen des 

Bestandsmanagements reichen von der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bis hin zu 

einem Verkaufsprozess, sofern absehbar ist, dass eine Immobilie die Anforderungen an die PAI dau-

erhaft nicht erfüllt. Welche konkrete Maßnahme ergriffen wird, richtet sich nach den konkreten 

Umständen des Einzelfalls.

•	 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

A.

Beim Ankauf von Immobilien des Sondervermögens greift die Gesellschaft auf ein eigenes Umwelt-, 

Sozial- und Governance-Scoring-Modell (ESG-Scoring-Modell) zurück. Nach dessen Kriterien wird 

das Gebäude beurteilt und seine ökologische Weiterentwicklung geplant. Dabei werden nicht nur 

Daten ermittelt und Kennziffern gemessen, sondern beim Ankauf auch Maßnahmen definiert, die 

bei der Verwaltung des Gebäudes umgesetzt werden. Im Rahmen des Scoring-Modells werden fol-

gende acht Parameter und jeweils diverse zugehörige Unterparameter untersucht: 

1.	� CO2-Emissionen und Einhaltung eines Dekarbonisierungspfades: Hier wird untersucht, ob die 

CO2-Emissionen des Immobilien-Portfolios des Sondervermögens auch bei Aufnahme des 

Gebäudes in das Immobilien-Portfolio im relevanten Zeitraum auf oder unter dem Zielwert des 

Dekarbonisierungspfades für das Immobilien-Portfolio des Sondervermögens liegen. Werden die 

zulässigen Werte überschritten, können Maßnahmen festgelegt werden, die CO2-Emissionen und 

den Energieverbrauch des Immobilien-Portfolios zu verringern. 

2.	�Verfügbarkeit von Energiedaten: Bei diesem Parameter werden Daten zum Allgemein- und Mie-

terstrom, der Wärme- bzw. Kälteverbrauch pro Jahr, die emissionsfreie Eigenproduktion von Ener-

gie und der Wasserverbrauch ermittelt. Energiedaten sind die Grundlage für die Ermittlung der 

CO2-Emissionen und damit die notwendige Voraussetzung für Analyse und Bestimmung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
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3.	�Energieausweis: Die inhaltliche Prüfung eines Energieausweises gibt Auskunft über die Gebäude-

hülle, den Wärme- und Kältebedarf sowie den Energieverbrauch eines Gebäudes. Die Rechts-

grundlagen für Energieausweise sind staatliche Gesetze und unterscheiden sich insofern von 

Gebäudezertifikaten, die durch private Institutionen erstellt werden.

4.	�Energieaudit: Ein Energieaudit ist eine Prüfung des Gebäudes, aus der Informationen zu Betrieb 

und potenzieller Optimierung der Haustechnik eines Gebäudes mit Angaben zur möglichen Ver-

besserung der Energieeffizienz und Verminderung von CO2-Emissionen hervorgehen. Je nach 

Ergebnis des Energieaudits werden darin empfohlene Maßnahmen für die Fortentwicklung des 

Gebäudes übernommen. 

5.�	�Smart Meter (also intelligente Messverfahren und -systeme) zur Erfassung und Auswertung von 

Gebäudeverbrauchsdaten. Smart Meter oder intelligente Zähler erlauben eine Echtzeit-Messung 

von energiebezogenen Vorgängen im Gebäude. Eine derartige Messung von Ist-Verbräuchen 

ermöglicht es z. B., Verbrauchsspitzen zu erkennen, um daraus Maßnahmen zur Verbrauchsopti-

mierung abzuleiten. 

6.	�Umweltrisiken: Immobilien sind klimabedingten Risiken und Bedrohungen ausgesetzt. Deswegen 

werden beim Ankauf solche Umweltrisiken identifiziert und ihr Gefährdungspotenzial für die 

Immobilie bewertet. Klimabedingte Umweltrisiken können beispielsweise Überschwemmungen, 

Hitzestress durch Temperaturanstieg, Gefährdung durch Wirbelstürme, Meeresspiegelanstieg, 

Wasserstress durch reduzierte Wasserversorgung, Waldbrandgefahr und Erdbeben sein. 

7.	� Standortbewertung: Hier werden Lage und Erreichbarkeit der Immobilie sowie andere soziale Kri-

terien wie Lebenshaltungskosten, Sicherheit, Freizeit- und Kulturwert, Attraktivität als Bildungs

standort, Lebensqualität und andere Rahmenbedingungen im Belegenheitsstaat der Immobilie 

untersucht. Lage und Erreichbarkeit einer Immobilie sind wichtige Parameter, um Mitarbeitern der 

Mieter ein angenehmes und produktives Arbeiten zu ermöglichen. Dabei werden neben der Lage 

und Nahversorgung auch die Anbindung der Immobilien an öffentliche Verkehrsmittel besonders 

berücksichtigt, die einen preiswerten und ressourcenschonenden Weg zur Arbeit ermöglichen. 

Die Prüfung der Rahmenbedingungen im Belegenheitsstaat der Immobilie (politische Stabilität, 

Korruptionskontrolle und Rechtsstaatlichkeit) soll helfen, dass durch Investitionen des Sonder-

vermögens gute gesellschaftliche Verhältnisse gefördert werden.

8.	�Gebäudezertifizierung: Zertifikate sind Bewertungssysteme privater Institutionen, die in unter-

schiedlichen Ländern angesiedelt sind und den Schwerpunkt ihrer Zertifizierungstätigkeit haben 

(beispielsweise DGNB, LEED, BREEAM, HQE und Minergie). Die Zertifizierungssysteme funktionie-

ren nach anerkannten und unabhängigen Maßstäben. Bei der Zertifizierung werden unterschied-

liche ökologische, ökonomische und soziale Parameter eines Gebäudes ermittelt und benotet. 

Gebäude mit einer hochwertigen Zertifizierung sollen besonders nachhaltig entwickelt werden 

und sind darauf ausgelegt, während des gesamten Lebenszyklus negative Auswirkungen auf die 

Umwelt zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und Energie zu sparen. Bei Bestandsimmobilien 

werden im Rahmen der Zertifizierung Verbesserungsmöglichkeiten für einen nachhaltigen 

Gebäudebetrieb identifiziert, um beispielsweise CO2-Emissionen zu reduzieren.
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B.

Die bei der Verwaltung des Sondervermögens berücksichtigten ESG-Merkmale werden bei der Ver-

waltung der Immobilien im Bestand des Sondervermögens unter anderem durch folgende Maßnah-

men umgesetzt:

1.	� Bei der Verwaltung von Immobilien wird regelmäßig jährlich geprüft, ob die CO2-Emissionen des 

Immobilien-Portfolios des Sondervermögens unterhalb der Werte liegen, die nach dem CRREM-

Dekarbonisierungspfad für das Immobilien-Portfolio im Zusammenhang mit dem Betrieb der 

jeweiligen Immobilien emittiert werden dürfen. Falls das Immobilien-Portfolio des Sondervermö-

gens den Zielwert gemäß dem CRREM-Dekarbonisierungspfad dauerhaft überschreiten, wird die 

Gesellschaft durch technische und kommerzielle Gegenmaßnahmen die CO2-Emissionen des 

Immobilien-Portfolios reduzieren oder unter Berücksichtigung anderer Faktoren des Portfolio-

Managements, wie der Entwicklung der Immobilienmärkte, der Performance und der Zusammen-

setzung des Immobilien-Portfolios, über den Verkauf einzelner Immobilien entscheiden.

2.	�Regelmäßige Messung der Verbräuche von Energie (kWh / qm / p. a.) und der CO2-Emissionen 

(kgCO2e / qm / p. a.) für jede Immobilie.

3.	�Integration definierter Prozesse für Verbrauchsmessungen in Property- und Facility-Manage-

mentverträgen.

4.	�Umstellung der Gebäude auf Energieversorgung mit geringeren CO2-Emissionen und Maßnah-

men zur energetischen Gebäude-Optimierung, soweit das im Rahmen der Erreichung der Werte 

gemäß den Dekarbonisierungspfaden angezeigt ist.

5.	�Förderung von ESG-Merkmalen in Verträgen mit Mietern (Green Lease) und Property Managern. 

Bei der Gestaltung von Green-Lease-Mietverträgen wird in Verhandlungen mit Mietern darauf 

hingewirkt, Klauseln zu verankern, die eine umweltfreundliche Nutzung und Bewirtschaftung im 

laufenden Betrieb, den sparsamen Verbrauch von Energie und Wasser sowie die Verringerung 

von Emissionen und umweltfreundliche Erhaltungsmaßnahmen regeln.

6.	�Einbeziehung von Umweltrisiken der Gebäude in das Risikomanagement der Gesellschaft.

C.	

Die beschriebenen Kriterien werden neben anderen Parametern, wie z. B. Vermietungsstand und 

Portfoliodiversifizierung, berücksichtigt, um regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und 

Zinsen sowie einen Wertzuwachs und eine dauerhaft positive Jahresrendite und stabile jährliche 

Ausschüttungen bei möglichst geringen Wertschwankungen für das Sondervermögen zu erreichen.

Die zugrunde liegende europäische und nationale Gesetzgebung und Verwaltungspraxis sowie dar-

auf bezogene Best-Practice-Methoden in der Finanz- und Immobilienindustrie sind für die ökologi-

schen Merkmale noch nicht vollständig entwickelt. Deswegen kann es in den nächsten Jahren zur 

Einführung weiterer ökologischer Merkmale, aber auch sozialer und Merkmale der guten Unterneh-

mensführung sowie zu Weiterentwicklungen und Anpassungen bei den dargestellten Mechanismen 

des Sondervermögens zur Förderung der ESG-Merkmale kommen.
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D.	

Die Gesellschaft hat sich daneben verpflichtet, bei der Verwaltung des Sondervermögens die wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren, d. h. Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die 

Bekämpfung von Korruption und Bestechung (PAI), zu berücksichtigen. 

Weitergehende Ausführungen hierzu finden sich unter dem Abschnitt »Werden bei diesem Finanz-

produkt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?«.

•	 �Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investi-

tionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Die Gesellschaft prüft jedes Objekt vor Ankauf anhand der ökologischen Merkmale, die unter dem 

Abschnitt »Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herange-

zogen?« erläutert sind.

Daneben ist bei der Anlage der Liquidität des Sondervermögens ausgeschlossen, in Vermögensge-

genstände zur Liquiditätsanlage (Finanzprodukte) zu investieren, die von Unternehmen emittiert 

wurden, die die Prinzipien des United Nations Global Compact (der weltweit bedeutendsten Initiative 

der UNO für nachhaltige Unternehmensführung) nicht anerkannt haben. Im Rahmen des United 

Nations Global Compact verpflichten sich Unternehmen, bei ihrer Tätigkeit zehn Prinzipien verant-

wortungsvoller Unternehmensführung aus den folgenden vier Bereichen einzuhalten:

1.	 Menschenrechte gemäß den diesbezüglichen Verträgen und Erklärungen der Vereinten Nationen;

2.	�Arbeitsnormen wie Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlung, die Beseitigung von 

Zwangsarbeit, die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung von Diskriminierung am 

Arbeitsplatz;

3.	�Umweltschutzprinzipien wie Vorsorgeprinzip, Initiativen für größeres Umweltbewusstsein und 

Nutzung umweltfreundlicher Technologien und

4.	Korruptionsprävention.

Außerdem verpflichten sich Unternehmen, Lösungen zu entwickeln, um die 17 nachhaltigen Ent-

wicklungsziele der Vereinten Nationen zu fördern, wie sie in der Agenda 2030 der Vereinten Natio-

nen festgeschrieben wurden. Im Rahmen des United Nations Global Compact verpflichten sich teil-

nehmende Unternehmen, über ihren Fortschritt bei der Umsetzung der zehn Prinzipien und ihre 

Aktivitäten zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung gemäß den 17 Entwicklungszielen jährlich 

und öffentlich zu berichten.

Um die Einhaltung dieses Merkmals bei der Liquiditätsanlage des Sondervermögens zu gewährleis-

ten, werden Datenbanken spezialisierter Institutionen genutzt, die eine Überprüfung von Emittenten 

anhand des hier beschriebenen Governance-Merkmals ermöglichen. Es werden nur Liquiditätsanla-
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Die Verfahrensweisen einer 

guten Unternehmensführung 

umfassen solide Manage-

mentstrukturen, die Bezie-

hungen zu den Arbeitneh-

mern, die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die Einhal-

tung der Steuervorschriften.

Die Vermögensallokation gibt 

den jeweiligen Anteil der 

Investitionen in bestimmten 

Vermögenswerten an.

gen getätigt bei Emittenten, die den beschriebenen Kriterien entsprechen. Sollte es nachträglich bei 

Emittenten zu einer Veränderung kommen, derzufolge ein ehemals zulässiger Emittent den Krite-

rien nicht mehr entspricht, wird das Finanzinstrument zur Liquiditätsanlage aufgelöst, so schnell 

und für das Sondervermögen wirtschaftlich vorteilhaft es die Umstände im entsprechenden Seg-

ment des Kapitalmarktes zulassen. Soweit die Gesellschaft Einfluss auf die Dokumentation der 

zulässigen Finanzinstrumente nehmen kann, wird sie vertraglich eine Verpflichtung der Emittenten 

zur Einhaltung der Prinzipien des United Nations Global Compact vorsehen.

Die Immobilien sollen daneben auch unter Berücksichtigung der von der Gesellschaft für das Son-

dervermögen beworbenen ökologischen Merkmale ausgewählt und bewirtschaftet werden.

•	 �Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in  

Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Dieser Abschnitt ist für Investitionen im Sondervermögen nicht relevant, da die Anlagestrategie des 

Sondervermögens keine verbindlichen Ziele zur Reduktion vorsieht.

•	 �Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 

investiert wird, bewertet? 

Dieser Abschnitt ist für Investitionen für das Sondervermögen nicht relevant, da gemäß der Anlage-

strategie des Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar in Immobilien investiert wird. Investitio-

nen in Unternehmen sind von der Anlagestrategie des Sondervermögens nicht umfasst, insbeson-

dere sind auch Immobilien-Gesellschaften keine Unternehmen in diesem Sinne.

Weiterführende Angaben zur Anlage der Liquidität des Sondervermögens finden sich unter dem 

Abschnitt »Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 

Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?«.

•	 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Gemäß den Besonderen Anlagebedingungen des Sondervermögens investiert die Gesellschaft für 

Rechnung des Sondervermögens fortlaufend mindestens 51 % des Werts des Sondervermögens in 

Immobilien sowie Immobilien-Gesellschaften.

Die unter dem Abschnitt »Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?« erläuterten 

Nachhaltigkeitsparameter für den Ankauf sowie die Verwaltung von Immobilien (#1 Ausgerichtet auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale) unterliegen keiner durch die Gesellschaft festgelegten spezifischen Quote.

Daneben dürfen bis zu 49 % des Werts als Liquiditätsanlagen gehalten werden (#2 Andere). Für das 

Sondervermögen dürfen insoweit die in § 6 Absatz 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen aufge-

führten Liquiditätsanlagen gehalten werden.
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Taxonomiekonforme Tätigkei-

ten, ausgedrückt durch den 

Anteil der:

-	� Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Aktivi-

täten der Unternehmen, in 

denen investiert wird, 

widerspiegeln

-	� Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitionen 

der Unternehmen, in denen 

investiert wird, aufzeigen, 

z. B. für den Übergang zu 

einer grünen Wirtschaft

-	� Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreundlichen 

betrieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in denen 

investiert wird, widerspie-

geln.

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf  
ökologische oder soziale 

Merkmale

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-

dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder 

soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

•	 �Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-

logischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Dieser Abschnitt ist für Investitionen im Sondervermögen nicht relevant, da keine Derivate zur 

Umsetzung der ökologischen Merkmale eingesetzt werden.

•	 �In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxo-

nomie konform? 

Es wird kein Mindestmaß an nachhaltigen Investitionen angestrebt, welche die Voraussetzungen 

nach der EU-Taxonomie erfüllen.

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestim-

mung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-

Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanlei-

hen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 

Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.
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Ermöglichende Tätigkeiten 

wirken unmittelbar ermögli-

chend darauf hin, dass andere 

Tätigkeiten einen wesentli-

chen Beitrag zu den Umwelt-

zielen leisten. 

Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die es noch 

keine CO2-armen Alternativen 

gibt und die unter anderem 

Treibhausgasemissionswerte 

aufweisen, die den besten 

Leistungen entsprechen.

1. Taxonomie-Konformität  
der Investitionen  

einschließlich Staatsanleihen

  Taxonomiekonform
  Andere Investitionen

2. Taxonomie-Konformität  
der Investitionen  

ohne Staatsanleihen

  Taxonomiekonform
  Andere Investitionen

* �Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff »Staatsanleihen« alle Risikopositionen gegenüber 

Staaten.

Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht kein Mindestmaß hinsichtlich der Investitionen in 

Staatsanleihen vor, sodass die vorstehenden Grafiken identisch sind.

•	 �Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten? 

Für das Sondervermögen werden keine nachhaltigen Investitionen im Sinne von Art. 2 Nr. 17 Offen-

legungsverordnung und/oder der EU-Taxonomie angestrebt. Ein Mindestanteil an Übergangsaktivi-

täten und ermöglichenden Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie wird daher ebenfalls nicht ange-

strebt. 
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 sind nachhaltige Inves-

titionen mit einem Umweltziel, 

die die Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten gemäß der 

EU-Taxonomie nicht berück-

sichtigen.

 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um Indizes, 

mit denen gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die bewor-

benen ökologischen oder 

sozialen Merkmale erreicht.

•	 �Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 

der EU-Taxonomie konform sind? 

Für das Sondervermögen werden zwar ökologische Merkmale berücksichtigt, jedoch keine nachhal-

tigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung und/oder der EU-Taxonomie angestrebt. 

Demnach besteht kein Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 

der EU-Taxonomie-konform sind.

•	 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Es werden keine nachhaltigen Investitionen für das Sondervermögen angestrebt, sodass auch kein 

Mindestanteil sozial nachhaltiger Investitionen besteht.

•	 �Welche Investitionen fallen unter »#2 Andere«, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt 

und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter »#2 Andere« können unmittelbare oder mittelbare Investitionen in Immobilien fallen, welche 

die Voraussetzungen der Nachhaltigkeitsparameter nicht erfüllen, daneben auch Liquiditätsanla-

gen.

Für weitergehende Informationen wird auf den Abschnitt »Welche Vermögensallokation ist für die-

ses Finanzprodukt geplant?« verwiesen. Diese Investitionen dienen den weiteren Anlagezielen des 

Sondervermögens sowie Liquiditätszwecken.

•	 �Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die 

beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist? 

Für das Sondervermögen wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob das 

Sondervermögen auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

•	 �Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-

gischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

Mangels Festlegung eines Referenzwerts ist dieser Abschnitt nicht anwendbar. 

?
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•	 �Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sichergestellt?

Mangels Festlegung eines Referenzwerts ist dieser Abschnitt nicht anwendbar. 

•	 �Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?

Mangels Festlegung eines Referenzwerts ist dieser Abschnitt nicht anwendbar. 

•	 �Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?

Mangels Festlegung eines Referenzwerts ist dieser Abschnitt nicht anwendbar. 

•	 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: www.LCI-Fonds.de

www



97



98

Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  

KanAm Grund 

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  

Ein Unternehmen  

der KanAm Grund Group 

OMNITURM, Große Gallusstraße 18 

60312 Frankfurt am Main

Tel.	 +49-69-71 04 11 0 

Fax	 +49-69-71 04 11 100

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital (Stammkapital): 

5,2 Mio. EUR 

Eigenmittel am 31. Dezember 2025: 18,0 Mio. EUR

Handelsregister Frankfurt am Main,  

HRB 52360 

Gegründet am 5. Oktober 2000

Aufsichtsrat: 

Matti Kreutzer 

Frankfurt am Main  

– Vorsitzender –

Hans-Joachim Kleinert 

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main 

– stellvertretender Vorsitzender –

Dr. Werner Bals 

Dipl.-Kaufmann, Frankfurt am Main

Alexander von Boetticher 

München

Gesellschafter: 

KanAm GmbH & Co. KG, München  

RE HJK Holding GmbH  

RE OC Holding GmbH  

Matti Kreutzer

Geschäftsführung: 

Olivier Catusse* 

Heiko Hartwig 

Sascha Schadly* 

Jan Jescow Stoehr* 

 

* �zugleich Geschäftsführer der KanAm Grund Institutional 

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 125,0 Mio. EUR 

Eigenmittel am 31. Dezember 2024: 222,0 Mio. EUR

Abschlussprüfer: 

PricewaterhouseCoopers GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Frankfurt am Main

Gremien

Fotoverweis: 

OMNITURM, Frankfurt am Main, Seite 100: Nils Koenning 



Externe Ankaufsbewerter im Sinne des Kapitalanlagegesetz-

buchs (KAGB): 

Für die Ankaufsbewertung der Fondsimmobilien hat die Gesell-

schaft die folgenden externen Bewerter bestellt:

Peter Roßbach 

Dipl.-Kfm. (Univ.), MRICS, HypZert (F) 

Von der Industrie- und Handelskammer für München und Ober-

bayern bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewer-

tung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Christine Ott 

Dipl.-Betriebswirtin (BA), Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH), 

MRICS, HypZert (F)

Stefan Piosczyk 

Dipl.-Ing. Architekt, Dipl.-Wirtsch.-Ing., FRICS, HypZert (F) 

Von der Industrie- und Handelskammer Schwaben bestellter und 

vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und 

unbebauten Grundstücken

Externe Bestandsbewerter im Sinne des Kapitalanlagegesetz-

buchs (KAGB): 

Für die Bestandsbewertung der Fondsimmobilien hat die Gesell-

schaft die folgenden externen Bewerter bestellt:

Gunnar Logemann 

Dipl.-Ing. (FH), Architekt, M.Sc. 

Von der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen öffentlich 

bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von 

bebauten und unbebauten Grundstücken

Sylvie Westenberger 

Dipl.-Ing. 

Von der Industrie- und Handelskammer Darmstadt bestellte und 

vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und 

unbebauten Grundstücken

Marten Gerdau 

Dipl.-Geogr. 

Von der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen Mainz 

bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von 

bebauten und unbebauten Grundstücken

Kai Grebin 

Dipl.-Ing. (FH) 

Von der Industrie- und Handelskammer Berlin bestellter und verei-

digter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und 

unbebauten Grundstücken

Olaf Planken 

Dipl.-Ing. (FH), MRICS, HypZert F, WAVO WRV

Externe Bewerter der Immobilien-Gesellschaften 

Dornbach Revisions- und Treuhand GmbH 

Bad Homburg vor der Höhe

»Treukonom« Beratungs-, Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Mazars) 

Hamburg

DELFS & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

Hamburg



KanAm Grund

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Ein Unternehmen der KanAm Grund Group

OMNITURM | Große Gallusstraße 18

60312 Frankfurt am Main

T + 49-69-71 04 11 0

F + 49-69-71 04 11 100

www.LCI-Fonds.de

info@LCI-Fonds.de
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